
Deutscher Bundestag Drucksache 17/3407

17. Wahlperiode 26. 10. 2010

Beschlussempfehlung
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

– Drucksache 17/3024, 17/3362 –

Entwurf eines Gesetzes zur Restrukturierung und geordneten Abwicklung von
Kreditinstituten, zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute
und zur Verlängerung der Verjährungsfrist der aktienrechtlichen Organhaftung
(Restrukturierungsgesetz)

A. Problem

Für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands sind Leistungsfähigkeit und
Stabilität des Finanzsystems von entscheidender Bedeutung. Die im Jahre 2007
erstmals in Erscheinung getretene globale Finanzmarktkrise hat erheblichen
Reformbedarf im Finanzsektor deutlich werden lassen. Um die Entstehung der-
artiger Krisen in Zukunft zu vermeiden, sollen Haftung und Verantwortung der
Finanzmarktakteure stärker deren Handeln bestimmen und somit grundlegenden
Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft wieder Geltung verschaffen. Vor diesem
Hintergrund soll künftig verhindert werden, dass Staaten von systemrelevanten
Instituten zu Rettungsmaßnahmen gezwungen werden. Zwar kann durch staatli-
che Stabilisierungsmaßnahmen die Fortführung des Geschäftsbetriebs ermög-
licht und die negativen Folgen für die Stabilität des Finanzmarktes wirksam
vermieden werden. Aber auch der Staat ist in seinem Krisenbewältigungspoten-
tial beschränkt, zumal eine Restrukturierung oder geordnete Abwicklung von
systemrelevanten Banken derzeit aus dem allgemeinen Steueraufkommen abzu-
sichern ist. Zudem werden Gläubiger, Bankmanagement und Eigentümer verlei-
tet, nicht beherrschbare Risiken einzugehen. Daher sollen geeignete rechtliche
Instrumente entwickelt werden, um in Schwierigkeiten geratene Banken in ei-
nem geordneten Verfahren entweder zu sanieren oder finanzmarktschonend
abzuwickeln.

B. Lösung

Mit dem Gesetzentwurf ist beabsichtigt, zur Sanierung und Reorganisation von
Kreditinstituten ein zweistufiges Verfahren einzuführen. Innerhalb des Sanie-
rungsverfahrens sollen Schieflagen im Vorfeld einer Insolvenz durch frühes
Eingreifen auf der Ebene der Geschäftsführung bewältigt werden. Auf der zwei-
ten Stufe wird bei Vorliegen einer besonders schwerwiegenden Krise eines Kre-
ditinstituts, die die Besorgnis erheblicher negativer Auswirkungen auf die Stabi-
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lität des Finanzsystems begründet, ein Reorganisationsverfahren eingeleitet, das
Eingriffe in Rechte der Gläubiger und die Einbeziehung der Anteilsinhaber er-
möglicht. Ferner sollen über aufsichtsrechtliche Instrumente die Einsetzung
eines Sonderbeauftragten zugelassen werden und das Vermögen einer systemre-
levanten Bank ganz oder teilweise auf eine private Bank oder vorübergehend auf
eine staatliche „Brückenbank“ übertragen werden können. Die für die Restruktu-
rierung und geordneten Abwicklung einer systemrelevanten Bank erforderlichen
Finanzmittel sollen vorrangig durch den Finanzsektor bereitgestellt werden. Der
Restrukturierungsfonds zur Finanzierung künftiger Restrukturierungs- und Ab-
wicklungsmaßnahmen bei systemrelevanten Banken soll durch Beiträge sämtli-
cher Kreditinstitute entsprechend ihrem systemischen Risiko aufgebaut werden.
Schließlich wird mit der Vorlage angestrebt, die Verjährungsfrist der aktien-
rechtlichen Haftung von Organen für Pflichtverletzungen bei der Geschäftsfüh-
rung auf zehn Jahre zu verlängern und die Grundlage für einen erleichterten
Ausstieg des Finanzmarktstabilisierungsfonds aus den eingegangenen Beteili-
gungen zu schaffen.

Der federführende Finanzausschuss schlägt folgende Veränderungen des Ge-
setzentwurfes vor:

– Begrenzung der Vergütung in Unternehmen des Finanzsektors im Falle der
Rekapitalisierung.

– Festlegung, dass Anzeige der Sanierungsbedürftigkeit Anzeige nach § 46b
KWG ersetzt.

– Verzicht auf die Abberufungsmöglichkeit in Bezug auf die Geschäftslei-
tung beim Sanierungsverfahren, so dass die Untersagung oder Beschrän-
kung der Geschäftsleitung als temporäre Maßnahme in Betracht kommt.

– Verkürzung der Frist für die gerichtliche Bestätigung oder Versagung des
Reorganisationsplans auf einen Monat.

– Konkretisierung der Auswahlkriterien für den Sonderbeauftragten.

– Haftungsprivilegierung auch der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisie-
rung und des Lenkungsausschusses im Zusammenhang mit Übertragungs-
anordnungen.

– Verlängerung der Verjährungsfrist für Ansprüche von Kreditinstituten ge-
gen Geschäftsleiter und Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans
aus dem Organ- und Anstellungsverhältnis wegen der Verletzung von
Sorgfaltspflichten auf zehn Jahre für alle Kreditinstitute unabhängig von
der Größe des Kreditinstituts.

– Freistellung der Förderbanken von der Bankenabgabe.

– Gesetzliche Festlegung der Zielgröße für das Volumen des Restrukturie-
rungsfonds auf 70 Mrd. Euro sowie der Eckpunkte der Bemessungsgrund-
lage.

– Stärkung der Kontrollrechte des Parlaments.

Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU/CSU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE
LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Frak-
tion der SPD.

C. Alternativen

Keine.
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D. Kosten

Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern
und Gemeinden sind nicht zu erwarten. Die Möglichkeit, auch nach dem
31. Dezember 2010 Maßnahmen im Hinblick auf bestehende Abwicklungsan-
stalten zu treffen, kann zu einer weiteren Belastung des Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds führen, deren Höhe derzeit nicht absehbar ist. Durch die Umsetzung
des Gesetzes kann bei der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung ein zu-
sätzlicher Vollzugsaufwand entstehen.

E. Bürokratiekosten

Durch das Gesetz zur Reorganisation von Kreditinstituten (Artikel 1) werden 13
neue Informationspflichten geschaffen, die nach den Standardtarifen des Stan-
dardkosten-Modells des Statistischen Bundesamtes zu geschätzten Kosten von
5 238,52 Euro führen. Die Änderungen des Kreditwesengesetzes (Artikel 2) und
das Restrukturierungsfondsgesetz (Artikel 3) führen zu 17 neuen Informations-
pflichten. Die hiervon auf das Kreditwesengesetz entfallenden 16 Informations-
pflichten kommen im Wesentlichen erst zur Anwendung, wenn ein Kreditinstitut
in Schwierigkeiten gerät und gelten überwiegend für systemrelevante Kreditin-
stitute. Nach der Zeitwerttabelle des Statistischen Bundesamtes verursachen die
Informationspflichten Kosten von insgesamt 65 391 Euro. Bei Wahrnehmung
der Verordnungsermächtigung des Restrukturierungsfondsgesetzes können zu-
sätzliche Informations- und Meldepflichten entstehen, die im Rahmen der
Bürokratiekostenschätzung für die Verordnung zu berücksichtigen sind.

Für die Verwaltung werden neun neue Informationspflichten geschaffen. Infor-
mationspflichten für Bürger werden nicht geändert, eingeführt oder abgeschafft.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

1. die Bundesregierung aufzufordern, dem Finanzausschuss des Deutschen
Bundestages zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes einen Bericht über
die Erfahrungen mit der Umsetzung und Anwendung des Gesetzes vorzule-
gen;

2. den Gesetzentwurf auf Drucksachen 17/3024, 17/3362 in der aus der nachste-
henden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen.

Berlin, den 26. Oktober 2010

Der Finanzausschuss

Dr. Volker Wissing
Vorsitzender

Ralph Brinkhaus
Berichterstatter

Manfred Zöllmer
Berichterstatter

Björn Sänger
Berichterstatter

Richard Pitterle
Berichterstatter

Dr. Gerhard Schick
Berichterstatter
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Zusammenstellung

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 17/3024, 17/3362 –
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

Gesetzes zur Restrukturierung
und geordneten Abwicklung von
Kreditinstituten, zur Errichtung

eines Restrukturierungsfonds für
Kreditinstitute und zur Verlänge-
rung der Verjährungsfrist der ak-

tienrechtlichen Organhaftung

Gesetzes zur Restrukturierung
und geordneten Abwicklung von
Kreditinstituten, zur Errichtung

eines Restrukturierungsfonds für
Kreditinstitute und zur Verlänge-
rung der Verjährungsfrist der ak-

tienrechtlichen Organhaftung

(Restrukturierungsgesetz) (Restrukturierungsgesetz)

Der Bundestag hat mit Zustimmung
des Bundesrates das folgende Gesetz be-
schlossen:

Der Bundestag hat mit Zustimmung
des Bundesrates das folgende Gesetz be-
schlossen:

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht

Artikel 1 Gesetz zur Reorganisation von
Kreditinstituten (Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetz – KredReorgG)

Artikel 1 Gesetz zur Reorganisation von
Kreditinstituten (Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetz – KredReorgG)

Artikel 2 Änderung des Kreditwesenge-
setzes

Artikel 2 Änderung des Kreditwesenge-
setzes

Artikel 3 Gesetz zur Errichtung eines
Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute
(Restrukturierungsfondsgesetz -
RStruktFG)

Artikel 3 Gesetz zur Errichtung eines
Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute
(Restrukturierungsfondsgesetz -
RStruktFG)

Artikel 4 Änderung des Finanzmarktsta-
bilisierungsfondsgesetzes

Artikel 4 Änderung des Finanzmarktsta-
bilisierungsfondsgesetzes

Artikel 5 Änderung des Finanzmarktsta-
bilisierungsbeschleunigungsgesetzes

Artikel 5 Änderung des Finanzmarktsta-
bilisierungsbeschleunigungsgesetzes

Artikel 6 Änderung des Aktiengesetzes Artikel 6 Änderung des Aktiengesetzes

Artikel 7 Änderung des Einführungsge-
setzes zum Aktiengesetz

Artikel 7 Änderung des Einführungsge-
setzes zum Aktiengesetz

Artikel 8 Änderung des Einkommen-
steuergesetzes

Artikel 8 Änderung des Einkommen-
steuergesetzes

Artikel 9 Änderung des Gerichtskosten-
gesetzes

Artikel 9 Änderung des Gerichtskosten-
gesetzes

Artikel 10 Änderung des Rechtsanwalts- Artikel 10 Änderung des Rechtsanwalts-
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

vergütungsgesetzes vergütungsgesetzes

Artikel 11 Änderung des Gesetzes über
das Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit

Artikel 11 Änderung des Gesetzes über
das Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit

Artikel 12 Änderung des Pfandbriefgeset-
zes

Artikel 12 Änderung des Pfandbriefgeset-
zes

Artikel 13 Änderung des Einlagensiche-
rungs- und Anlegerentschädigungsgeset-
zes

Artikel 13 Änderung des Einlagensiche-
rungs- und Anlegerentschädigungsgeset-
zes

Artikel 14 Änderung des Investmentge-
setzes

Artikel 14 Änderung des Investmentge-
setzes

Artikel 15 Änderung des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes

Artikel 15 Änderung des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes

Artikel 16 Änderung des Anfechtungsge-
setzes

Artikel 16 Änderung des Anfechtungsge-
setzes

Artikel 16a Änderung der Prüfungsbe-
richtsverordnung

Artikel 17 Inkrafttreten Artikel 17 Inkrafttreten

Artikel 1 Artikel 1

Gesetz zur Reorganisation von
Kreditinstituten

Gesetz zur Reorganisation von
Kreditinstituten

(Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetz –

KredReorgG)

(Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetz –

KredReorgG)

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht

A b s c h n i t t 1

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

A b s c h n i t t 1

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

§ 1 Grundsätze von Sanierungs- und Reorganisationsver-
fahren

§ 1 Grundsätze von Sanierungs- und Reorganisationsver-
fahren

A b s c h n i t t 2

S a n i e r u n g s v e r f a h r e n

A b s c h n i t t 2

S a n i e r u n g s v e r f a h r e n

§ 2 Einleitung und Beantragung des Sanierungsverfah- § 2 Einleitung und Beantragung des Sanierungsverfah-
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

rens; Inhalt des Sanierungsplans rens; Inhalt des Sanierungsplans

§ 3 Anordnung des Sanierungsverfahrens; Bestellung
des Sanierungsberaters

§ 3 Anordnung des Sanierungsverfahrens; Bestellung
des Sanierungsberaters

§ 4 Rechtsstellung des Sanierungsberaters; Verord-
nungsermächtigung

§ 4 Rechtsstellung des Sanierungsberaters; Verord-
nungsermächtigung

§ 5 Gerichtliche Maßnahmen § 5 Gerichtliche Maßnahmen

§ 6 Umsetzung des Sanierungsplans; Aufhebung des
Sanierungsverfahrens

§ 6 Umsetzung des Sanierungsplans; Aufhebung des
Sanierungsverfahrens

A b s c h n i t t 3

R e o r g a n i s a t i o n s v e r f a h r e n

A b s c h n i t t 3

R e o r g a n i s a t i o n s v e r f a h r e n

§ 7 Einleitung, Beantragung und Anordnung des Reorga-
nisationsverfahrens

§ 7 Einleitung, Beantragung und Anordnung des Reorga-
nisationsverfahrens

§ 8 Inhalt des Reorganisationsplans § 8 Inhalt des Reorganisationsplans

§ 9 Umwandlung von Forderungen in Eigenkapital § 9 Umwandlung von Forderungen in Eigenkapital

§ 10 Sonstige gesellschaftsrechtliche Regelungen § 10 Sonstige gesellschaftsrechtliche Regelungen

§ 11 Ausgliederung § 11 Ausgliederung

§ 12 Eingriffe in Gläubigerrechte § 12 Eingriffe in Gläubigerrechte

§ 13 Beendigung von Schuldverhältnissen § 13 Beendigung von Schuldverhältnissen

§ 14 Anmeldung von Forderungen § 14 Anmeldung von Forderungen

§ 15 Prüfung und Feststellung der Forderungen § 15 Prüfung und Feststellung der Forderungen

§ 16 Vorbereitung der Abstimmung über den Reorganisa-
tionsplan

§ 16 Vorbereitung der Abstimmung über den Reorganisa-
tionsplan

§ 17 Abstimmung der Gläubiger § 17 Abstimmung der Gläubiger

§ 18 Abstimmung der Anteilsinhaber § 18 Abstimmung der Anteilsinhaber

§ 19 Annahme des Reorganisationsplans § 19 Annahme des Reorganisationsplans

§ 20 Gerichtliche Bestätigung des Reorganisationsplans § 20 Gerichtliche Bestätigung des Reorganisationsplans

§ 21 Allgemeine Wirkungen des Reorganisationsplans;
Eintragung ins Handelsregister

§ 21 Allgemeine Wirkungen des Reorganisationsplans;
Eintragung ins Handelsregister

§ 22 Aufhebung des Reorganisationsverfahrens; Überwa-
chung der Planerfüllung

§ 22 Aufhebung des Reorganisationsverfahrens; Überwa-
chung der Planerfüllung

§ 23 Schutz von Finanzsicherheiten sowie von Zahlungs-
und Wertpapiersystemen

§ 23 Schutz von Finanzsicherheiten sowie von Zahlungs-
und Wertpapiersystemenele
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

A b s c h n i t t 1 A b s c h n i t t 1

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

§ 1 § 1

Grundsätze von Sanierungs- und Reor-
ganisationsverfahren

Grundsätze von Sanierungs- und Reor-
ganisationsverfahren

(1) Sanierungsverfahren und Reorga-
nisationsverfahren dienen der Stabilisie-
rung des Finanzmarktes durch Sanierung
oder Reorganisation von Kreditinstituten im
Sinne des § 1 Absatz 1 des Kreditwesen-
gesetzes mit Sitz im Inland (Kreditinstitute).

(1) Sanierungsverfahren und Reorga-
nisationsverfahren dienen der Stabilisie-
rung des Finanzmarktes durch Sanierung
oder Reorganisation von Kreditinstituten im
Sinne des § 1 Absatz 1 des Kreditwesen-
gesetzes mit Sitz im Inland (Kreditinstitute).
Das Reorganisationsverfahren setzt ei-
ne Gefährdung der Stabilität des Fi-
nanzsystems voraus.

(2) Für beide Verfahren gelten, soweit
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt,
die Vorschriften der Zivilprozessordnung
entsprechend.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Die in den Verfahren getroffenen
gerichtlichen Entscheidungen ergehen
durch Beschluss und sind unanfechtbar.
Das Gericht hat von Amts wegen alle Um-
stände zu ermitteln, die für die Verfahren
von Bedeutung sind.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Eine Haftung der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundes-
anstalt) für Handlungen nach diesem Ge-
setz ist ausgeschlossen, wenn die gesetzli-
chen Voraussetzungen für die Zulässigkeit
der Handlung nicht vorliegen, die Bundes-
anstalt aber bei verständiger Würdigung
der für sie zum Zeitpunkt der Handlung
erkennbaren Umstände annehmen darf,
dass die Voraussetzungen vorliegen. Hat
das betroffene Kreditinstitut diese Umstän-
de nicht zu verantworten, steht ihm ein An-
spruch auf Entschädigung zu. § 4 Absatz 4
des Finanzdienstleistungsaufsichtsgeset-
zes bleibt unberührt.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Die Befugnisse der Bundesanstalt
nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.

(5) u n v e r ä n d e r t
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A b s c h n i t t 2 A b s c h n i t t 2

S a n i e r u n g s v e r f a h r e n S a n i e r u n g s v e r f a h r e n

§ 2 § 2

Einleitung und Beantragung des Sanie-
rungsverfahrens; Inhalt des Sanie-

rungsplans

Einleitung und Beantragung des Sanie-
rungsverfahrens; Inhalt des Sanie-

rungsplans

(1) Das Kreditinstitut leitet das Sanie-
rungsverfahren durch Anzeige der Sanie-
rungsbedürftigkeit bei der Bundesanstalt
ein.

(1) Das Kreditinstitut leitet das Sanie-
rungsverfahren durch Anzeige der Sanie-
rungsbedürftigkeit bei der Bundesanstalt
ein. Sanierungsbedürftigkeit liegt vor,
wenn die Voraussetzungen des § 45 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 des Kreditwesenge-
setzes erfüllt sind. Mit dieser Anzeige
genügt das Institut auch seiner Pflicht
nach § 46b Absatz 1 des Kreditwesen-
gesetzes.*)

(2) Mit der Anzeige der Sanierungs-
bedürftigkeit legt das Kreditinstitut einen
Sanierungsplan vor und schlägt einen ge-
eigneten Sanierungsberater vor. Der Sa-
nierungsplan kann alle Maßnahmen enthal-
ten, die geeignet sind, ohne einen Eingriff
in Drittrechte eine Sanierung des Kreditin-
stituts zu erreichen. Im Sanierungsplan
kann vorgesehen werden, dass die Insol-
venzgläubiger in einem anschließenden
Insolvenzverfahren, das innerhalb von drei
Jahren nach Anordnung der Durchführung
eröffnet wird, nachrangig sind gegenüber
Gläubigern mit Forderungen aus Darlehen
und sonstigen Krediten, die das Kreditinsti-
tut in Umsetzung des Sanierungsplans
aufnimmt. In diesem Fall ist zugleich ein
Gesamtbetrag für derartige Kredite festzu-
legen (Kreditrahmen). Dieser darf
10 Prozent der Eigenmittel nicht überstei-
gen. § 264 Absatz 2 und 3 der Insolvenz-
ordnung ist entsprechend anzuwenden mit
der Maßgabe, dass an die Stelle des Insol-
venzverwalters der Sanierungsberater tritt.

(2) Mit der Anzeige der Sanierungs-
bedürftigkeit legt das Kreditinstitut einen
Sanierungsplan vor und schlägt einen ge-
eigneten Sanierungsberater vor. Der Sa-
nierungsplan kann alle Maßnahmen enthal-
ten, die geeignet sind, ohne einen Eingriff
in Drittrechte eine Sanierung des Kreditin-
stituts zu erreichen. Im Sanierungsplan
kann vorgesehen werden, dass die Insol-
venzgläubiger in einem anschließenden
Insolvenzverfahren, das innerhalb von drei
Jahren nach Anordnung der Durchführung
eröffnet wird, nachrangig sind gegenüber
Gläubigern mit Forderungen aus Darlehen
und sonstigen Krediten, die das Kreditinsti-
tut in Umsetzung des Sanierungsplans
aufnimmt. In diesem Fall ist zugleich ein
Gesamtbetrag für derartige Kredite festzu-
legen (Kreditrahmen). Dieser darf 10 Pro-
zent der Eigenmittel nicht übersteigen. §
264 Absatz 2 der Insolvenzordnung ist ent-
sprechend anzuwenden mit der Maßgabe,
dass an die Stelle des Insolvenzverwalters
der Sanierungsberater tritt.

(3) Die Bundesanstalt stellt unverzüg- (3) u n v e r ä n d e r t
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

lich einen Antrag auf Durchführung des
Sanierungsverfahrens, wenn sie dies für
zweckmäßig hält. Über den Antrag ent-
scheidet das Oberlandesgericht, das für
Klagen gegen die Bundesanstalt zuständig
ist, unter Berücksichtigung der besonderen
Eilbedürftigkeit. Die Bundesanstalt über-
sendet dem Oberlandesgericht den Sanie-
rungsplan mit einer Stellungnahme, die
insbesondere Aussagen zu den Aussichten
einer Sanierung auf der Grundlage des
Sanierungsplans sowie zur Eignung des
vorgeschlagenen Sanierungsberaters ent-
hält. Die Bundesanstalt kann dem Ober-
landesgericht nach Anhörung des Kreditin-
stituts einen anderen Sanierungsberater
vorschlagen, wenn sie den vom Kreditinsti-
tut vorgeschlagenen Sanierungsberater für
ungeeignet hält.

(4) Sofern die Bundesanstalt keine
abweichende Bestimmung trifft, gilt der
Antrag als zurückgenommen, wenn eine
Maßnahme nach den §§ 45c, 46, 46b oder
den §§ 48a bis 48m des Kreditwesenge-
setzes angeordnet wird. Die Bundesanstalt
zeigt dem Oberlandesgericht die Anord-
nung in diesen Fällen an.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Die Bundesanstalt trifft die Ent-
scheidungen über Maßnahmen nach Ab-
satz 3 im Benehmen mit der Bundesanstalt
für Finanzmarktstabilisierung, sofern ein
Kreditinstitut betroffen ist, dem Maßnah-
men nach dem Finanzmarktstabilisierungs-
fondsgesetz gewährt wurden. Die Bundes-
anstalt ist berechtigt, der Bundesanstalt für
Finanzmarktstabilisierung die für die Ent-
scheidung erforderlichen Informationen zur
Verfügung zu stellen.

(5) u n v e r ä n d e r t

§ 3 § 3

Anordnung des Sanierungsverfahrens;
Bestellung des Sanierungsberaters

Anordnung des Sanierungsverfahrens;
Bestellung des Sanierungsberaters

(1) Wenn der Antrag zulässig und der
Sanierungsplan nicht offensichtlich unge-
eignet ist, ordnet das Oberlandesgericht
die Durchführung des Sanierungsverfah-
rens an. Zugleich bestellt das Oberlandes-
gericht den vorgeschlagenen Sanierungs-

(1) u n v e r ä n d e r t
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berater, sofern dieser nicht offensichtlich
ungeeignet ist. Die Mitwirkung an der Er-
stellung des Sanierungsplans ist kein Krite-
rium für eine mangelnde Eignung. Bei of-
fensichtlich fehlender Eignung ernennt das
Oberlandesgericht nach Anhörung des
Kreditinstituts und der Bundesanstalt einen
anderen Sanierungsberater.

(2) Mit der Anordnung nach Absatz 1
treten die Wirkungen des § 2 Absatz 2 Satz
3 ein. Ein Insolvenzgläubiger kann nach
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens Klage
vor dem Prozessgericht gegen einen vor-
rangigen Insolvenzgläubiger auf Feststel-
lung erheben, dass die Voraussetzungen
für die Einleitung des Sanierungsverfah-
rens nicht gegeben waren oder der Kredit-
rahmen nicht den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprochen hat.

(2) Mit der Anordnung nach Absatz 1
treten die Wirkungen des § 2 Absatz 2 Satz
3 ein; bei Rechtshandlungen nach die-
ser Vorschrift wird vermutet, dass sie
nicht mit dem Vorsatz vorgenommen
werden, die anderen Gläubiger zu be-
nachteiligen. Ein Insolvenzgläubiger kann
nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
Klage vor dem Prozessgericht gegen einen
vorrangigen Insolvenzgläubiger auf Fest-
stellung erheben, dass die Voraussetzun-
gen für die Einleitung des Sanierungsver-
fahrens nicht gegeben waren oder der Kre-
ditrahmen nicht den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprochen hat.

(3) Zum Sanierungsberater kann auch
das Mitglied eines Organs oder ein sonsti-
ger Angehöriger des Kreditinstituts bestellt
werden. Wird eine solche Person zum Sa-
nierungsberater bestellt, kann das Ober-
landesgericht auf Antrag der Bundesanstalt
einen anderen Sanierungsberater bestel-
len, ohne dass ein wichtiger Grund gege-
ben sein muss.

(3) Zum Sanierungsberater kann auch
das Mitglied eines Organs oder ein sonsti-
ger Angehöriger des Kreditinstituts bestellt
werden. Wird eine solche Person zum Sa-
nierungsberater bestellt, kann das Ober-
landesgericht auf Antrag der Bundesanstalt
an deren Stelle einen anderen Sanie-
rungsberater bestellen, ohne dass ein
wichtiger Grund gegeben sein muss.

(4) Auf das weitere Verfahren vor dem
Oberlandesgericht sind, soweit sich keine
Abweichungen aus den Vorschriften dieses
Gesetzes ergeben, die im ersten
Rechtszug für das Verfahren vor den
Landgerichten geltenden Vorschriften der
Zivilprozessordnung mit Ausnahme der §§
348 bis 350 entsprechend anzuwenden.

(4) u n v e r ä n d e r t

§ 4 § 4

Rechtsstellung des Sanierungsberaters;
Verordnungsermächtigung

u n v e r ä n d e r t

(1) Der Sanierungsberater ist berech-
tigt,
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1. die Geschäftsräume des Kreditinstituts
zu betreten und dort Nachforschungen
anzustellen,

2. Einsicht in Bücher und Geschäftspa-
piere des Kreditinstituts zu nehmen
und die Vorlage von Unterlagen sowie
die Erteilung aller erforderlichen Aus-
künfte zu verlangen,

3. an allen Sitzungen und Versammlun-
gen sämtlicher Organe und sonstiger
Gremien des Kreditinstituts in beraten-
der Funktion teilzunehmen,

4. Anweisungen für die Geschäftsführung
des Kreditinstituts zu erteilen,

5. eigenständige Prüfungen zur Feststel-
lung von Schadensersatzansprüchen
gegen Organmitglieder oder ehemalige
Organmitglieder des Kreditinstituts
durchzuführen oder Sonderprüfungen
zu veranlassen und

6. die Einhaltung bereits getroffener Auf-
lagen nach dem Finanzmarktstabilisie-
rungsfondsgesetz zu überwachen.

(2) Der Sanierungsberater steht unter
der Aufsicht des Oberlandesgerichts. So-
wohl das Oberlandesgericht als auch die
Bundesanstalt können jederzeit einzelne
Auskünfte oder einen Bericht über den
Sachstand und über die Geschäftsführung
von ihm verlangen. Das Oberlandesgericht
kann den Sanierungsberater aus wichtigem
Grund aus dem Amt entlassen. Die Entlas-
sung kann von Amts wegen oder auf An-
trag der Bundesanstalt erfolgen. Vor der
Entscheidung ist der Sanierungsberater zu
hören. Sofern ein Kreditinstitut betroffen ist,
dem Maßnahmen nach dem Finanzmarkt-
stabilisierungsfondsgesetz gewährt wur-
den, kann auch die Bundesanstalt für Fi-
nanzmarktstabilisierung die in Satz 2 ge-
nannten Auskünfte oder Berichte verlan-
gen, und das Oberlandesgericht hat sie vor
seiner Entscheidung zu hören.

(3) Der Sanierungsberater ist allen
Beteiligten zum Schadenersatz verpflichtet,
wenn er schuldhaft die Pflichten verletzt,
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die ihm nach diesem Gesetz obliegen.

(4) Der Sanierungsberater hat An-
spruch gegen das Kreditinstitut auf Vergü-
tung und auf Erstattung angemessener
Auslagen. Das Oberlandesgericht setzt die
Höhe der Vergütung und der notwendigen
Auslagen auf Antrag des Sanierungsbera-
ters nach Anhörung des Kreditinstituts
durch unanfechtbaren Beschluss fest. Das
Bundesministerium der Justiz wird ermäch-
tigt, die Vergütung und die Erstattung der
Auslagen des Sanierungsberaters durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates näher zu regeln.

§ 5 § 5

Gerichtliche Maßnahmen Gerichtliche Maßnahmen

(1) Das Oberlandesgericht kann auf
Vorschlag der Bundesanstalt, der zu be-
gründen ist, weitere Maßnahmen ergreifen,
wenn dies zur Sanierung des Kreditinstituts
erforderlich ist und wenn die Gefahr be-
steht, dass das Kreditinstitut seine Ver-
pflichtungen gegenüber den Gläubigern
nicht erfüllen kann. Es kann insbesondere

(1) Das Oberlandesgericht kann auf
Vorschlag der Bundesanstalt, der zu be-
gründen ist, weitere Maßnahmen ergreifen,
wenn dies zur Sanierung des Kreditinstituts
erforderlich ist und wenn die Gefahr be-
steht, dass das Kreditinstitut seine Ver-
pflichtungen gegenüber den Gläubigern
nicht erfüllen kann. Es kann insbesondere

1. die Abberufung der Geschäftsleitung
verlangen,

1. entfällt

2. den Mitgliedern der Geschäftsleitung
und den Inhabern die Ausübung ihrer
Tätigkeit untersagen oder diese be-
schränken,

1. den Mitgliedern der Geschäftsleitung
und den Inhabern die Ausübung ihrer
Tätigkeit untersagen oder diese be-
schränken,

3. anordnen, den Sanierungsberater in
die Geschäftsleitung aufzunehmen,

2. anordnen, den Sanierungsberater in
die Geschäftsleitung aufzunehmen,

4. Entnahmen durch die Inhaber oder
Gesellschafter sowie die Ausschüttung
von Gewinnen untersagen oder be-
schränken,

3. Entnahmen durch die Inhaber oder
Gesellschafter sowie die Ausschüttung
von Gewinnen untersagen oder be-
schränken,

5. die bestehenden Vergütungs- und Bo-
nusregelungen der Geschäftsleitung
auf ihre Anreizwirkung und ihre Ange-
messenheit hin überprüfen und gege-
benenfalls eine Anpassung für die Zu-
kunft vornehmen sowie Zahlungsver-
bote bezüglich nicht geschuldeter Leis-

4. die bestehenden Vergütungs- und Bo-
nusregelungen der Geschäftsleitung
auf ihre Anreizwirkung und ihre Ange-
messenheit hin überprüfen und gege-
benenfalls eine Anpassung für die Zu-
kunft vornehmen sowie Zahlungsver-
bote bezüglich nicht geschuldeter Leis-
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tungen aussprechen und tungen aussprechen und

6. die Zustimmung des Aufsichtsorgans
ersetzen.

5. die Zustimmung des Aufsichtsorgans
ersetzen.

(2) Das Oberlandesgericht kann eine
Entscheidung über weitere Maßnahmen
nach Absatz 1 zeitgleich mit der Bestellung
nach § 3 oder nachträglich treffen und von
Amts wegen mit Wirkung für die Zukunft
ändern. Zuvor gibt es dem Kreditinstitut
und den von einer Maßnahme nach Absatz
1 unmittelbar rechtlich Betroffenen Gele-
genheit zur Stellungnahme. Wenn dies
aufgrund besonderer Umstände aus-
nahmsweise nicht möglich ist, gibt das
Oberlandesgericht ihnen unverzüglich
nachträglich Gelegenheit zur Stellungnah-
me. Das Oberlandesgericht überprüft in
diesem Fall die getroffene Entscheidung
unter Berücksichtigung der eingegangenen
Stellungnahmen; besteht danach kein
Grund für eine Abänderung, teilt es dies
den Beteiligten formlos mit.

(2) u n v e r ä n d e r t

§ 6 § 6

Umsetzung des Sanierungsplans; Auf-
hebung des Sanierungsverfahrens

u n v e r ä n d e r t

(1) Der Sanierungsberater setzt den
Sanierungsplan um. Er kann im Einver-
nehmen mit der Bundesanstalt und dem
Oberlandesgericht Änderungen des Sanie-
rungsplans vornehmen; dies gilt nicht für
Regelungen nach § 2 Absatz 2 Satz 3.

(2) Der Sanierungsberater berichtet
dem Oberlandesgericht und der Bundes-
anstalt regelmäßig über den Stand der Sa-
nierung. Sofern ein Kreditinstitut betroffen
ist, dem Maßnahmen nach dem Finanz-
marktstabilisierungsfondsgesetz gewährt
wurden, berichtet er zugleich der Bundes-
anstalt für Finanzmarktstabilisierung.

(3) Bevor der Sanierungsberater dem
Oberlandesgericht die Beendigung des
Sanierungsverfahrens anzeigt, hat er die
Bundesanstalt davon zu unterrichten. Das
Oberlandesgericht beschließt die Aufhe-
bung des Sanierungsverfahrens. Sofern ein
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Reorganisationsverfahren eingeleitet wer-
den soll, verbindet es die Aufhebung des
Sanierungsverfahrens mit der Entschei-
dung über den Antrag auf Durchführung
des Reorganisationsverfahrens.

A b s c h n i t t 3 A b s c h n i t t 3

R e o r g a n i s a t i o n s v e r f a h r e n R e o r g a n i s a t i o n s v e r f a h r e n

§ 7 § 7

Einleitung, Beantragung und Anordnung
des Reorganisationsverfahrens

Einleitung, Beantragung und Anordnung
des Reorganisationsverfahrens

(1) Hält das Kreditinstitut ein Sanie-
rungsverfahren für aussichtslos, kann es
sogleich ein Reorganisationsverfahren
durch Anzeige bei der Bundesanstalt unter
Vorlage eines Reorganisationsplans einlei-
ten. Soll nach Scheitern eines Sanierungs-
verfahrens ein Reorganisationsverfahren
durchgeführt werden, erfolgt die Anzeige
mit Zustimmung des Kreditinstituts bei der
Bundesanstalt unter Vorlage des Reorga-
nisationsplans durch den Sanierungsbera-
ter.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Die Bundesanstalt kann einen An-
trag auf Durchführung des Reorganisati-
onsverfahrens stellen, wenn eine Be-
standsgefährdung des Kreditinstituts nach
§ 48b Absatz 1 des Kreditwesengesetzes
vorliegt, die zu einer Systemgefährdung
nach § 48b Absatz 2 des Kreditwesenge-
setzes führt.

(2) Nach der Anzeige durch das
Kreditinstitut kann die Bundesanstalt
einen Antrag auf Durchführung des Reor-
ganisationsverfahrens stellen, wenn eine
Bestandsgefährdung des Kreditinstituts
nach § 48b Absatz 1 des Kreditwesenge-
setzes vorliegt, die zu einer Systemgefähr-
dung nach § 48b Absatz 2 des Kreditwe-
sengesetzes führt.

(3) Das Oberlandesgericht weist den
Reorganisationsplan und den Antrag auf
Durchführung des Reorganisationsverfah-
rens zurück, wenn die Vorschriften über
den Inhalt des Reorganisationsplans nicht
beachtet sind und der Mangel nicht inner-
halb einer angemessenen, vom Oberlan-
desgericht gesetzten Frist behoben wird.
Vor der Zurückweisung gibt das Oberlan-
desgericht dem Kreditinstitut und der Bun-
desanstalt Gelegenheit zur Stellungnahme.

(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Wird der Antrag nicht nach Absatz
3 zurückgewiesen, entscheidet das Ober-
landesgericht nach Anhörung der Bundes-
anstalt, der Deutschen Bundesbank und
des Kreditinstituts, ob die Voraussetzungen
nach Absatz 2 vorliegen. Dieser Beschluss
ist mit der Entscheidung über den Antrag
auf Durchführung des Reorganisationsver-
fahrens zu verbinden.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Soweit für das Reorganisations-
verfahren nichts anderes bestimmt ist, gel-
ten die Vorschriften über das Sanierungs-
verfahren entsprechend. § 46d Absatz 1
bis 4 des Kreditwesengesetzes gilt ent-
sprechend. Für Kreditinstitute, die in ande-
rer Rechtsform als einer Aktiengesellschaft
verfasst sind, gelten die folgenden Vor-
schriften sinngemäß.

(5) u n v e r ä n d e r t

§ 8 § 8

Inhalt des Reorganisationsplans u n v e r ä n d e r t

(1) Der Reorganisationsplan besteht
aus einem darstellenden und einem gestal-
tenden Teil. Im darstellenden Teil wird be-
schrieben, welche Regelungen getroffen
werden sollen, um die Grundlagen für die
Gestaltung der Rechte der Betroffenen zu
schaffen. Im gestaltenden Teil wird festge-
legt, wie die Rechtsstellung der Beteiligten
durch den Reorganisationsplan geändert
werden soll; er kann auch Regelungen
nach § 2 Absatz 2 Satz 3 enthalten. In dem
Reorganisationsplan kann auch die Liqui-
dation des Kreditinstituts vorgesehen wer-
den. Soweit der Reorganisationsplan ein-
tragungspflichtige gesellschaftsrechtliche
Maßnahmen enthält, sind diese gesondert
aufzuführen.

(2) Im Reorganisationsplan sind
Gruppen für die Abstimmung nach den
§§ 17 und 18 zu bilden, sofern in die Rech-
te von Beteiligten eingegriffen wird. Betei-
ligte mit unterschiedlicher Rechtsstellung
bilden jeweils eigene Gruppen. Aus den
Beteiligten mit gleicher Rechtsstellung
können Gruppen gebildet werden, in denen
Beteiligte mit gleichartigen wirtschaftlichen
Interessen zusammengefasst werden. Die
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Anteilsinhaber bilden nur dann eine eigene
Gruppe, wenn im Reorganisationsplan Re-
gelungen vorgesehen sind, für die nach
den gesellschaftsrechtlichen Bestimmun-
gen ein Beschluss der Hauptversammlung
erforderlich oder in diesem Gesetz vorge-
sehen ist.

(3) Der Reorganisationsplan kann in
die Rechte der Gläubiger und in die Stel-
lung der Anteilsinhaber nach Maßgabe der
§§ 9 bis 12 eingreifen.

§ 9 § 9

Umwandlung von Forderungen in Ei-
genkapital

u n v e r ä n d e r t

(1) Im gestaltenden Teil des Reorga-
nisationsplans kann vorgesehen werden,
dass Forderungen von Gläubigern in Antei-
le am Kreditinstitut umgewandelt werden.
Eine Umwandlung gegen den Willen der
betroffenen Gläubiger ist ausgeschlossen.
Insbesondere kann der Reorganisations-
plan eine Kapitalherabsetzung oder -
erhöhung, die Leistung von Sacheinlagen
oder den Ausschluss von Bezugsrechten
vorsehen. Zugunsten der in Satz 1 genann-
ten Gläubiger ist § 39 Absatz 4 Satz 2 und
Absatz 5 der Insolvenzordnung entspre-
chend anzuwenden.

(2) Für eine Maßnahme im Sinne des
Absatzes 1 hat das Kreditinstitut den bishe-
rigen Anteilsinhabern eine angemessene
Entschädigung zu leisten. Die Angemes-
senheit der Entschädigung ist durch einen
oder mehrere sachverständige Prüfer fest-
zustellen. Diese werden auf Antrag des
Reorganisationsberaters vom Oberlandes-
gericht ausgewählt und bestellt.

(3) Rechtshandlungen, die im Zu-
sammenhang mit einer Kapitalmaßnahme
nach Absatz 1 stehen, können nicht nach
den Bestimmungen der Insolvenzordnung
und des Anfechtungsgesetzes angefochten
werden zu Lasten

1. des Finanzmarktstabilisierungsfonds,
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2. des Bundes und der Länder,

3. der vom Finanzmarktstabilisierungs-
fonds und dem Bund errichteten Kör-
perschaften, Anstalten und Sonder-
vermögen sowie

4. der dem Finanzmarktstabilisierungs-
fonds und dem Bund nahe stehenden
Personen oder sonstigen von ihnen
mittelbar oder unmittelbar abhängigen
Unternehmen.

§ 10 § 10

Sonstige gesellschaftsrechtliche Rege-
lungen

u n v e r ä n d e r t

In dem gestaltenden Teil des Reorga-
nisationsplans können alle nach dem Ge-
sellschaftsrecht zulässigen Regelungen
getroffen werden, die geeignet sind, die
Reorganisation des Kreditinstituts zu för-
dern. Dies gilt insbesondere für Satzungs-
änderungen und die Übertragung von An-
teils- und Mitgliedschaftsrechten des Kre-
ditinstituts an anderen Gesellschaften. § 9
Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 und 3 gilt ent-
sprechend.

§ 11 § 11

Ausgliederung u n v e r ä n d e r t

(1) Im gestaltenden Teil des Reorga-
nisationsplans kann festgelegt werden,
dass das Kreditinstitut sein Vermögen ganz
oder in Teilen ausgliedert und auf einen
bestehenden oder zu gründenden Rechts-
träger gegen Gewährung von Anteilen die-
ses Rechtsträgers an das Kreditinstitut
überträgt. Der gestaltende Teil des Reor-
ganisationsplans kann auch festlegen,
dass einzelne Vermögensgegenstände,
Verbindlichkeiten oder Rechtsverhältnisse
auf das übertragende Kreditinstitut zurück
übertragen werden. Der Reorganisations-
plan hat mindestens die in § 48e Absatz 1
Nummer 1 bis 4 des Kreditwesengesetzes
genannten Angaben sowie Angaben über
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die Folgen der Ausgliederung für die Ar-
beitnehmer und ihre Vertretungen sowie
die insoweit vorgesehenen Maßnahmen zu
enthalten. § 48k Absatz 2 Satz 3 des Kre-
ditwesengesetzes gilt entsprechend.

(2) Sieht der Reorganisationsplan ei-
ne Ausgliederung zur Aufnahme vor, so
darf er durch das Oberlandesgericht nur
bestätigt werden, wenn eine notariell beur-
kundete Zustimmungserklärung des über-
nehmenden Rechtsträgers vorliegt. Im Üb-
rigen gelten § 48c Absatz 5 und § 48f Ab-
satz 2 und 3 Satz 2 sowie Absatz 4 des
Kreditwesengesetzes sowie § 21 Absatz 3
für die Zuleitung an das Registergericht
des übernehmenden Rechtsträgers ent-
sprechend.

(3) Ist im Reorganisationsplan eine
Ausgliederung zur Neugründung vorgese-
hen, so muss die in den Reorganisations-
plan aufzunehmende Satzung des neuen
Rechtsträgers der Satzung des Kreditinsti-
tuts nachgebildet werden. Die für die
Rechtsform des neuen Rechtsträgers gel-
tenden Gründungsvorschriften sind anzu-
wenden; § 21 Absatz 1 Satz 2 und 3 bleibt
unberührt. Eine Schlussbilanz entspre-
chend § 48f Absatz 2 Satz 1 des Kreditwe-
sengesetzes ist beizufügen; § 21 Absatz 3
gilt für die Zuleitung an das Registergericht
des neuen Rechtsträgers entsprechend.

(4) Für Verbindlichkeiten des ausglie-
dernden Kreditinstituts, die vor Wirksam-
werden der Ausgliederung begründet wor-
den sind, haften als Gesamtschuldner das
ausgliedernde Kreditinstitut und der über-
nehmende Rechtsträger, im Falle einer
Ausgliederung zur Neugründung das aus-
gliedernde Kreditinstitut und der neue
Rechtsträger. Die gesamtschuldnerische
Haftung des übernehmenden oder des
neuen Rechtsträgers ist auf den Betrag
beschränkt, den die Gläubiger ohne eine
Ausgliederung erhalten hätten. Die Forde-
rungen der Gläubiger, die vom Reorganisa-
tionsplan erfasst werden, bestimmen sich
ausschließlich nach den Festlegungen die-
ses Plans. § 48h Absatz 2 des Kreditwe-
sengesetzes gilt entsprechend.
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§ 12 § 12

Eingriffe in Gläubigerrechte u n v e r ä n d e r t

(1) Im gestaltenden Teil des Reorga-
nisationsplans ist anzugeben, um welchen
Bruchteil die Forderungen von Gläubigern
gekürzt, für welchen Zeitraum sie gestun-
det, wie sie gesichert oder welchen sonsti-
gen Regelungen sie unterworfen werden
sollen.

(2) Ein Eingriff in eine Forderung, für
die im Entschädigungsfall dem Gläubiger
ein Entschädigungsanspruch gegen eine
Sicherungseinrichtung im Sinne des § 23a
des Kreditwesengesetzes zusteht, ist aus-
geschlossen. Dies gilt auch für Forderun-
gen, die über eine freiwillige Einlagensiche-
rung abgedeckt sind.

(3) Ein Eingriff in Forderungen von
Arbeitnehmern auf Arbeitsentgelt und von
Versorgungsberechtigten auf betriebliche
Altersversorgung ist ausgeschlossen.

§ 13 § 13

Beendigung von Schuldverhältnissen u n v e r ä n d e r t

Schuldverhältnisse mit dem Kreditinsti-
tut können ab dem Tag der Anzeige nach §
7 Absatz 1 bis zum Ablauf des folgenden
Geschäftstages im Sinne des § 1 Absatz
16b*) des Kreditwesengesetzes nicht been-
det werden. Eine Kündigung gegenüber
dem Kreditinstitut ist in diesem Zeitraum
ausgeschlossen. Die Wirkung sonstiger in
diesem Zeitraum eintretender Beendi-
gungstatbestände ist bis zu seinem Ablauf
aufgeschoben. Abweichende Vereinbarun-
gen sind unwirksam. Dies gilt nicht für
Gläubiger von Forderungen aus Schuld-
verhältnissen nach § 12 Absatz 2.

*
) Wird neu geschaffen durch Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe e des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der

geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie, Bundestagsdrucksachen 17/1720,
17/2472.
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§ 14 § 14

Anmeldung von Forderungen u n v e r ä n d e r t

(1) Gläubiger, in deren Rechte nach §
12 eingegriffen wird, fordert der Reorgani-
sationsberater auf, ihre Forderungen inner-
halb einer von ihm gesetzten Frist, die
mindestens drei Wochen beträgt, bei ihm
anzumelden. Die Aufforderung ist mit der
Ladung nach § 17 Absatz 3 zu verbinden.
In der Anmeldung sind der Grund und der
Betrag der Forderung anzugeben; die Ur-
kunden, aus denen sich die Forderung
ergibt, sind auf Verlangen vorzulegen.
§ 46f des Kreditwesengesetzes gilt ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass an die
Stelle der Geschäftsstelle des Insolvenzge-
richts der Reorganisationsberater tritt.

(2) Der Reorganisationsberater hat
jede nach Maßgabe des Absatzes 1 ange-
meldete Forderung mit den dort genannten
Angaben in eine Tabelle einzutragen.

§ 15 § 15

Prüfung und Feststellung der Forderun-
gen

u n v e r ä n d e r t

(1) Zur Feststellung des Stimmrechts
werden im Abstimmungstermin die fristge-
mäß angemeldeten Forderungen nach ih-
rem Betrag geprüft. Maßgeblich für das
Stimmrecht ist die Höhe des Betrages im
Zeitpunkt der Prüfung der jeweiligen Forde-
rung. Werden Forderungen vom Reorgani-
sationsberater bestritten, sind diese einzeln
zu erörtern.

(2) Wurde eine nicht rechtskräftig titu-
lierte Forderung von dem Reorganisations-
berater bestritten, so kann der Gläubiger
gegen ihn auf dem Zivilrechtsweg die Fest-
stellung zur Tabelle betreiben. Weist der
Gläubiger nach Abschluss dieses Verfah-
rens nach, dass die Abstimmung zu seiner
Besserstellung im Reorganisationsplan
geführt hätte, so steht ihm gegen das Kre-
ditinstitut ein Ausgleichsanspruch zu.
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§ 16 § 16

Vorbereitung der Abstimmung über den
Reorganisationsplan

u n v e r ä n d e r t

Ordnet das Oberlandesgericht die
Durchführung des Reorganisationsverfah-
rens an, legt es die abstimmungserhebli-
chen Inhalte des Reorganisationsplans in
der Geschäftsstelle zur Einsicht für die Be-
teiligten aus und bestimmt einen Termin, in
dem der Reorganisationsplan und das
Stimmrecht der Gläubiger erörtert werden
und über den Reorganisationsplan abge-
stimmt wird. Der Termin ist innerhalb eines
Monats nach der Anordnung der Durchfüh-
rung des Reorganisationsverfahrens anzu-
setzen. Zugleich bestimmt das Oberlan-
desgericht einen Termin für die Hauptver-
sammlung der Anteilsinhaber zur Abstim-
mung nach § 18; dieser Termin soll vor
dem Erörterungs- und Abstimmungstermin
der Gläubiger nach Satz 1 stattfinden.

§ 17 § 17

Abstimmung der Gläubiger u n v e r ä n d e r t

(1) Jede Gruppe der stimmberechtig-
ten Gläubiger stimmt gesondert über den
Reorganisationsplan ab.

(2) Die Einberufung zu dem Termin
erfolgt auf Veranlassung des Reorganisati-
onsberaters durch öffentliche Bekanntma-
chung im elektronischen Bundesanzeiger.
Die Einberufung muss spätestens am 21.
Tag vor dem Termin erfolgen. Das Kredit-
institut hat vom Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung nach Satz 1 bis zum Ab-
schluss der Abstimmung folgende Informa-
tionen über seine Internetseite zugänglich
zu machen:

1. die Einberufung,

2. die genauen Bedingungen, von denen
die Teilnahme an der Abstimmung und
die Ausübung des Stimmrechts ab-
hängen und
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3. die abstimmungserheblichen Inhalte
des Reorganisationsplans.

Die öffentliche Bekanntmachung enthält die
genaue Angabe zu Ort und Zeit des Ter-
mins sowie einen Hinweis auf die Internet-
seite, auf der die in Satz 3 genannten In-
formationen abrufbar sind.

(3) Neben der Einberufung nach Ab-
satz 2 sind zu dem Termin alle Gläubiger,
in deren Rechte nach § 12 eingegriffen
wird, durch den Reorganisationsberater zu
laden. In der Ladung ist darauf hinzuwei-
sen, dass die in Absatz 2 Satz 3 genannten
Informationen auf der Internetseite des
Kreditinstituts abrufbar sind.

(4) Die Ladung ist zuzustellen. Die
Zustellung kann durch Aufgabe zur Post
unter der Anschrift des Zustellungsadres-
saten erfolgen; § 184 Absatz 2 Satz 1, 2
und 4 der Zivilprozessordnung gilt entspre-
chend. Soll die Ladung im Inland bewirkt
werden, gilt sie drei Tage nach Aufgabe zur
Post als zugestellt. Das Oberlandesgericht
beauftragt den Reorganisationsberater mit
der Durchführung der Ladung. Er kann sich
hierfür Dritter, insbesondere auch eigenen
Personals, bedienen. Die von ihm nach §
184 Absatz 2 Satz 4 der Zivilprozessord-
nung gefertigten Vermerke hat er unver-
züglich zu den Gerichtsakten zu reichen.

§ 18 § 18

Abstimmung der Anteilsinhaber u n v e r ä n d e r t

(1) Die Anteilsinhaber stimmen ge-
sondert im Rahmen einer Hauptversamm-
lung über den Reorganisationsplan ab.

(2) Die Hauptversammlung wird durch
den Reorganisationsberater einberufen.
Die Einberufung zur Hauptversammlung
muss spätestens am 21. Tag vor der
Hauptversammlung erfolgen. § 121 Absatz
3 bis 7, § 123 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2
und 3 und die §§ 124 bis 125 des Aktien-
gesetzes sind anzuwenden.
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(3) Der Beschluss über die Annahme
des Reorganisationsplans bedarf der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Wird
das Bezugsrecht ganz oder teilweise in
einem Beschluss über die Erhöhung des
Grundkapitals ausgeschlossen oder wird
das Grundkapital herabgesetzt, bedarf der
Beschluss einer Mehrheit, die mindestens
zwei Drittel der abgegebenen Stimmen
oder des vertretenen Grundkapitals um-
fasst. Die einfache Mehrheit reicht, wenn
die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist. §
134 Absatz 1 bis 3 des Aktiengesetzes gilt
entsprechend. Abweichende Satzungsbe-
stimmungen sind unbeachtlich.

(4) Anteilsinhaber können gegen den
Beschluss Widerspruch zur Niederschrift
erklären. Wird der Reorganisationsplan
nicht angenommen, kann sich an dem Be-
stätigungsverfahren nach § 20 Absatz 5
nur beteiligen, wer seine ablehnende
Stimme zur Niederschrift hat festhalten
lassen.

(5) Gegen den Beschluss der Haupt-
versammlung ist die Anfechtungsklage
statthaft. Über Anfechtungsklagen ent-
scheidet ausschließlich das Landgericht,
das für Klagen gegen die Bundesanstalt
zuständig ist. § 246a des Aktiengesetzes
ist entsprechend anzuwenden mit der
Maßgabe, dass der Antrag bei dem nach
§ 2 Absatz 3 Satz 2 zuständigen Oberlan-
desgericht durch den Reorganisationsbera-
ter zu stellen ist.

§ 19 § 19

Annahme des Reorganisationsplans u n v e r ä n d e r t

(1) Zur Annahme des Reorganisati-
onsplans müssen alle Gruppen dem Reor-
ganisationsplan zustimmen. Hierfür ist er-
forderlich, dass

1. die Gruppe der Anteilsinhaber nach
Maßgabe des § 18 Absatz 3 zustimmt
und

2. in jeder Gruppe der Gläubiger die
Mehrheit der abstimmenden Gläubiger
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dem Reorganisationsplan zustimmen
und

3. in jeder Gruppe der Gläubiger die
Summe der Ansprüche der zustim-
menden Gläubiger mehr als die Hälfte
der Summe der Ansprüche der ab-
stimmenden Gläubiger beträgt.

In dem Erörterungs- und Abstimmungster-
min der Gläubiger teilt der Reorganisati-
onsberater den Beschluss der Hauptver-
sammlung nach § 18 mit.

(2) Auch wenn die erforderlichen
Mehrheiten in einer Gläubigergruppe nicht
erreicht sind, gilt ihre Zustimmung als er-
teilt, wenn

1. die Gläubiger dieser Gruppe durch den
Reorganisationsplan voraussichtlich
nicht schlechter gestellt werden, als sie
ohne einen Reorganisationsplan stün-
den und

2. die Gläubiger dieser Gruppe ange-
messen an dem wirtschaftlichen Wert
beteiligt werden, der auf der Grundlage
des Reorganisationsplans allen Betei-
ligten zufließen soll und

3. die Mehrheit der abstimmenden Grup-
pen dem Reorganisationsplan mit den
jeweils erforderlichen Mehrheiten zu-
gestimmt hat.

(3) Eine angemessene Beteiligung im
Sinne des Absatzes 2 Nummer 2 liegt vor,
wenn nach dem Reorganisationsplan

1. kein anderer Gläubiger wirtschaftliche
Werte erhält, die den vollen Betrag
seines Anspruchs übersteigen und

2. weder ein Gläubiger, der ohne einen
Reorganisationsplan mit Nachrang ge-
genüber den Gläubigern der Gruppe
zu befriedigen wäre, noch das Kredit-
institut oder eine an ihm beteiligte Per-
son einen wirtschaftlichen Wert erhält
und

3. kein Gläubiger, der ohne einen Reor-
ganisationsplan gleichrangig mit den
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Gläubigern der Gruppe zu befriedigen
wäre, besser gestellt wird als diese
Gläubiger.

(4) Falls die Zustimmung der Anteils-
inhaber verweigert wurde, gilt sie als erteilt,
wenn

1. die Mehrheit der abstimmenden Grup-
pen dem Reorganisationsplan mit den
jeweils erforderlichen Mehrheiten zu-
gestimmt hat und

2. die im Reorganisationsplan vorgese-
henen Maßnahmen nach den §§ 9 bis
11 dazu dienen, erhebliche negative
Folgeeffekte bei anderen Unternehmen
des Finanzsektors infolge der Be-
standsgefährdung des Kreditinstituts
und eine Instabilität des Finanzsys-
tems zu verhindern und wenn diese
Maßnahmen hierzu geeignet, erforder-
lich und angemessen sind; wenn die
Anteilsinhaber ein alternatives Konzept
vorgelegt haben, ist auch dieses zu be-
rücksichtigen.

(5) Der Reorganisationsberater unter-
richtet die Anteilsinhaber, wenn ihre Zu-
stimmung nach Absatz 4 ersetzt werden
soll, über die Internetseite des Kreditinsti-
tuts.

§ 20 § 20

Gerichtliche Bestätigung des Reorgani-
sationsplans

Gerichtliche Bestätigung des Reorgani-
sationsplans

(1) Nach der Annahme des Reorgani-
sationsplans durch die Beteiligten bedarf
der Reorganisationsplan der Bestätigung
durch das Oberlandesgericht. Die Bestäti-
gung oder deren Versagung erfolgt durch
Beschluss, der in einem besonderen Ter-
min zu verkünden ist. Dieser soll spätes-
tens drei Monate nach der Annahme des
Reorganisationsplans stattfinden.

(1) Nach der Annahme des Reorgani-
sationsplans durch die Beteiligten bedarf
der Reorganisationsplan der Bestätigung
durch das Oberlandesgericht. Die Bestäti-
gung oder deren Versagung erfolgt durch
Beschluss, der in einem besonderen Ter-
min zu verkünden ist. Dieser soll spätes-
tens einen Monat nach der Annahme des
Reorganisationsplans stattfinden.

(2) Die Bestätigung ist von Amts we-
gen zu versagen,

(2) u n v e r ä n d e r t

1. wenn die Vorschriften über den Inhalt
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und die verfahrensmäßige Behandlung
des Reorganisationsplans sowie über
die Annahme durch die Beteiligten in
einem wesentlichen Punkt nicht beach-
tet worden sind und der Mangel nicht
behoben werden kann oder

2. wenn die Annahme des Reorganisati-
onsplans unlauter, insbesondere durch
Begünstigung eines Beteiligten, her-
beigeführt worden ist oder

3. wenn die erforderlichen Mehrheiten
nicht erreicht wurden und die Voraus-
setzungen für die Ersetzung der Zu-
stimmung nach § 19 Absatz 2 oder 4
nicht vorliegen.

(3) Auf Antrag eines Gläubigers ist die
Bestätigung des Reorganisationsplans zu
versagen, wenn der Gläubiger

(3) u n v e r ä n d e r t

1. dem Reorganisationsplan spätestens
im Abstimmungstermin schriftlich wi-
dersprochen hat und

2. durch den Reorganisationsplan vo-
raussichtlich schlechter gestellt wird,
als er ohne einen Reorganisationsplan
stünde.

(4) Der Antrag nach Absatz 3 ist nur
zulässig, wenn der Gläubiger glaubhaft
macht, dass die Voraussetzungen des Ab-
satzes 3 vorliegen und wenn der Reorgani-
sationsberater keine Sicherheit leistet.
Leistet der Reorganisationsberater Sicher-
heit, so kann der Gläubiger nur Klage auf
angemessene Beteiligung erheben.

(4) Der Antrag nach Absatz 3 ist nur
zulässig, wenn der Gläubiger glaubhaft
macht, dass die Voraussetzungen des Ab-
satzes 3 vorliegen und wenn der Reorgani-
sationsberater keine Sicherheit leistet.
Leistet der Reorganisationsberater Sicher-
heit, so kann der Gläubiger nur außerhalb
des Reorganisationsverfahrens Klage
auf angemessene Beteiligung gegenüber
dem Reorganisationsberater erheben.

(5) Soll die Zustimmung der Anteilsin-
haber nach § 19 Absatz 4 ersetzt werden,
so ist den Anteilsinhabern Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben, die ihre ableh-
nende Stimmabgabe zur Niederschrift der
Hauptversammlung haben festhalten las-
sen.

(5) u n v e r ä n d e r t
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§ 21 § 21

Allgemeine Wirkungen des Reorganisa-
tionsplans; Eintragung ins Handelsre-

gister

u n v e r ä n d e r t

(1) Mit der gerichtlichen Bestätigung
des Reorganisationsplans treten die Wir-
kungen der im gestaltenden Teil festgeleg-
ten Regelungen einschließlich der Wirkun-
gen des § 2 Absatz 2 Satz 3 für und gegen
die Planbeteiligten ein. Soweit Rechte an
Gegenständen begründet, geändert, über-
tragen, aufgehoben oder gesellschafts-
rechtliche Maßnahmen insbesondere nach
den §§ 9 bis 11 durchgeführt werden sol-
len, gelten die in den Reorganisationsplan
aufgenommenen Willenserklärungen der
Beteiligten als in der vorgeschriebenen
Form abgegeben. Entsprechendes gilt für
die in den Reorganisationsplan aufgenom-
menen Verpflichtungserklärungen, die ei-
ner Maßnahme nach Satz 2 zugrunde lie-
gen.

(2) Werden Forderungen von Gläubi-
gern in Anteile am Kreditinstitut umgewan-
delt, kann das Kreditinstitut nach der ge-
richtlichen Bestätigung keine Ansprüche
wegen einer Überbewertung der umge-
wandelten Forderungen im Reorganisati-
onsplan gegen die bisherigen Gläubiger
geltend machen.

(3) Das Oberlandesgericht leitet dem
für das Kreditinstitut zuständigen Register-
gericht unverzüglich eine Ausfertigung des
Reorganisationsplans zu oder beauftragt
den Reorganisationsberater mit der Zulei-
tung. Das Registergericht leitet das Eintra-
gungsverfahren von Amts wegen ein. Die
im Reorganisationsplan enthaltenen eintra-
gungspflichtigen gesellschaftsrechtlichen
Maßnahmen sind, falls sie nicht offensicht-
lich nichtig sind, unverzüglich in das Han-
delsregister einzutragen.
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§ 22 § 22

Aufhebung des Reorganisationsverfah-
rens; Überwachung der Planerfüllung

u n v e r ä n d e r t

(1) Mit der Bestätigung des Reorgani-
sationsplans oder deren Versagung be-
schließt das Oberlandesgericht die Aufhe-
bung des Reorganisationsverfahrens.

(2) Im gestaltenden Teil des Reorga-
nisationsplans kann vorgesehen werden,
dass der Reorganisationsberater die Erfül-
lung des Reorganisationsplans auch nach
Aufhebung des Reorganisationsverfahrens
überwacht. Das Oberlandesgericht be-
schließt die Aufhebung der Überwachung,

1. wenn die Ansprüche, deren Erfüllung
überwacht wird, erfüllt sind oder wenn
gewährleistet ist, dass sie erfüllt wer-
den,

2. wenn seit der Aufhebung des Reorga-
nisationsverfahrens drei Jahre verstri-
chen sind und kein Antrag auf Durch-
führung eines neuen Reorganisations-
verfahrens vorliegt oder

3. wenn die Bundesanstalt Maßnahmen
nach den §§ 45c, 46, 46b oder den §§
48a bis 48m des Kreditwesengesetzes
anordnet.

(3) Die Beschlüsse nach den Absät-
zen 1 und 2 sind im elektronischen Bun-
desanzeiger und auf der Internetseite des
Kreditinstituts bekanntzumachen.

§ 23 § 23

Schutz von Finanzsicherheiten sowie
von Zahlungs- und Wertpapiersystemen

u n v e r ä n d e r t

Die Vorschriften der Insolvenzordnung
zum Schutz von Zahlungs- sowie Wertpa-
pierliefer- und -abrechnungssystemen so-
wie von dinglichen Sicherheiten der Zent-
ralbanken und von Finanzsicherheiten sind
entsprechend anzuwenden.
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Artikel 2 Artikel 2

Änderung des Kreditwesenge-
setzes

Änderung des Kreditwesenge-
setzes

Das Kreditwesengesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9. September
1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch
… geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

Das Kreditwesengesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9. September
1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch
… geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert:

a) Die Angabe zu § 45 wird wie folgt
gefasst:

a) u n v e r ä n d e r t

„§ 45 Maßnahmen zur Verbesserung der Ei-
genmittelausstattung und der Liquidität“.

b) Nach der Angabe zu § 45b wird
folgende Angabe eingefügt:

b) u n v e r ä n d e r t

„§ 45c Sonderbeauftragter“.

c) Die Angabe zu § 46a wird wie folgt
gefasst:

c) u n v e r ä n d e r t

„§ 46a (weggefallen)“.

d) Die Angabe zu § 46c wird wie folgt
gefasst:

d) u n v e r ä n d e r t

„§ 46c Insolvenzrechtliche Fristen und Haf-
tungsfragen“.

e) Nach der Angabe zu § 48 werden
die folgenden Angaben eingefügt:

e) u n v e r ä n d e r t

„4a. Maßnahmen gegenüber Kreditin-

stituten bei Gefahren für die Stabilität des

Finanzsystems

§ 48a Übertragungsanordnung

§ 48b Bestands- und Systemgefährdung

§ 48c Fristsetzung; Erlass der Übertragungs-
anordnung

§ 48d Gegenleistung; Ausgleichsverbindlich-
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keit

§ 48e Inhalt der Übertragungsanordnung

§ 48f Durchführung der Ausgliederung

§ 48g Wirksamwerden und Wirkungen der
Ausgliederung

§ 48h Haftung des Kreditinstituts; Insolvenz-
festigkeit der Ausgliederung

§ 48i Gegenstände, die ausländischem Recht
unterliegen

§ 48j Partielle Rückübertragung

§ 48k Partielle Übertragung

§ 48l Maßnahmen bei dem Kreditinstitut

§ 48m Maßnahmen bei dem übernehmenden
Rechtsträger

§ 48n Unterrichtung

§ 48o Maßnahmen bei übergeordneten Un-
ternehmen von Institutsgruppen

§ 48p Maßnahmen bei Finanzholding-
Gruppen

§ 48q Maßnahmen bei Finanzkonglomeraten

§ 48r Rechtsschutz

§ 48s Beschränkung der Vollzugsfolgenbeseiti-
gung; Entschädigung“

f) Nach der Angabe zu § 52 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 52a Verjährung von Ansprüchen gegen Or-
ganmitglieder von Kreditinstituten“

2. § 2 wird wie folgt geändert1): 2. u n v e r ä n d e r t

a) In Absatz 5 Satz 1 wird die Anga-
be „46a“ durch die Angabe „46
Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bis 6“
ersetzt.

b) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe
„46a bis 46c“ durch die Wörter

1
) Redaktioneller Hinweis: Die Änderung berücksichtigt bereits die Änderungen des § 2 durch Artikel 1 Nummer

4 des Gesetzes zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten
Kapitaladäquanzrichtlinie (Bundestagsdrucksachen 17/1720, 17/2472).
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„46 Absatz 1 Satz 2 Nummer
4 bis 6 sowie der §§ 46b und
46c“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe
„46a bis 46c“ durch die Wörter
„46 Absatz 1 Satz 2 Nummer
4 bis 6 sowie der §§ 46b und
46c“ ersetzt.

3. In § 8b Absatz 2 Satz 3 Nummer 2
Buchstabe c wird die Angabe „§ 45
Abs. 3“ durch die Angabe „§ 45 Absatz
4“ ersetzt.

3. u n v e r ä n d e r t

4. In § 9 Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „die nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4
bestellten Aufsichtspersonen“ durch
die Wörter „die nach § 45c bestellten
Sonderbeauftragten“ ersetzt.

4. u n v e r ä n d e r t

5. § 22o wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Anga-
be „§ 46a“ durch die Angabe „§
46“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Anga-
be „§ 46a“ durch die Angabe „§
46“ ersetzt.

6. § 35 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t

a) In Absatz 2 Nummer 4 werden die
Wörter „über das Institut ein Insol-
venzverfahren eröffnet worden ist
oder sonst“ gestrichen.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 2a eingefügt:

„(2a) Die Erlaubnis soll durch
die Bundesanstalt aufgehoben
werden, wenn über das Institut ein
Insolvenzverfahren eröffnet oder
die Auflösung des Instituts be-
schlossen worden ist. Der Wegfall
der Erlaubnis hindert die für die
Liquidation zuständigen Personen
nicht daran, bestimmte Tätigkeiten
des Instituts weiter zu betreiben,
soweit dies für Zwecke des Insol-
venz- oder Liquidationsverfahrens
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erforderlich oder angezeigt ist.“

7. § 36 Absatz 1a wird aufgehoben. 7. u n v e r ä n d e r t

8. § 45 wird wie folgt gefasst: 8. § 45 wird wie folgt gefasst:

„§ 45 „§ 45

Maßnahmen zur Verbesserung der
Eigenmittelausstattung und der Li-

quidität

Maßnahmen zur Verbesserung der
Eigenmittelausstattung und der Li-

quidität

(1) Wenn die Vermögens-, Fi-
nanz- oder Ertragsentwicklung eines
Instituts die Annahme rechtfertigt, dass
es die Anforderungen des § 10 Absatz
1 oder Absatz 1b, des § 45b Absatz 1
Satz 2 oder des § 11 nicht dauerhaft
erfüllen können wird, kann die Bun-
desanstalt gegenüber dem Institut
Maßnahmen zur Verbesserung seiner
Eigenmittelausstattung und Liquidität
anordnen, insbesondere

(1) u n v e r ä n d e r t

1. eine begründete Darstellung der
Entwicklung der wesentlichen Ge-
schäftsaktivitäten über einen Zeit-
raum von mindestens drei Jahren,
einschließlich Planbilanzen, Plan-
gewinn- und -verlustrechnungen
sowie der Entwicklung der
bankaufsichtlichen Kennzahlen
anzufertigen und der Bundesan-
stalt und der Deutschen Bundes-
bank vorzulegen,

2. Maßnahmen zur besseren Ab-
schirmung oder Reduzierung der
vom Institut als wesentlich identifi-
zierten Risiken und damit verbun-
dener Risikokonzentrationen zu
prüfen und gegenüber der Bun-
desanstalt und der Deutschen
Bundesbank zu berichten, wobei
auch Konzepte für den Ausstieg
aus einzelnen Geschäftsbereichen
oder die Abtrennung von Instituts-
oder Gruppenteilen erwogen wer-
den sollen,

3. über geeignete Maßnahmen zur
Erhöhung des Kernkapitals, der
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Eigenmittel und der Liquidität des
Instituts gegenüber der Bundes-
anstalt und der Deutschen Bun-
desbank zu berichten,

4. ein Konzept zur Abwendung einer
möglichen Gefahrenlage im Sinne
des § 35 Absatz 2 Nummer 4 zu
entwickeln und der Bundesanstalt
und der Deutschen Bundesbank
vorzulegen.

Die Annahme, dass das Institut die An-
forderungen des § 10 Absatz 1 oder
Absatz 1b, des § 45b Absatz 1 Satz 2
oder des § 11 nicht dauerhaft erfüllen
können wird, ist regelmäßig gerechtfer-
tigt, wenn sich

1. die Gesamtkennziffer über das pro-
zentuale Verhältnis der anrechenbaren
Eigenmittel und der mit 12,5 multipli-
zierten Summe aus dem Gesamtan-
rechnungsbetrag für Adressrisiken,
dem Anrechungsbetrag für das opera-
tionelle Risiko und der Summe der An-
rechnungsbeträge für Marktrisikoposi-
tionen einschließlich der Optionsge-
schäfte nach der Rechtsverordnung
nach § 10 Absatz 1 Satz 9 von einem
Meldestichtag zum nächsten um min-
destens 10 Prozent oder die nach der
Rechtsverordnung nach § 11 Absatz 1
zu ermittelnde Liquiditätskennziffer von
einem Meldestichtag zum nächsten um
mindestens 25 Prozent verringert hat
und aufgrund dieser Entwicklung mit
einem Unterschreiten der Mindestan-
forderungen innerhalb der nächsten
zwölf Monate zu rechen ist oder

2. die Gesamtkennziffer über das pro-
zentuale Verhältnis der anrechenbaren
Eigenmittel und der mit 12,5 multipli-
zierten Summe aus dem Gesamtan-
rechnungsbetrag für Adressrisiken,
dem Anrechnungsbetrag für das ope-
rationelle Risiko und der Summe der
Anrechnungsbeträge für Marktrisiko-
positionen einschließlich der Options-
geschäfte nach der Rechtsverordnung
nach § 10 Absatz 1 Satz 9 an mindes-
tens drei aufeinander folgenden Mel-
destichtagen um jeweils mehr als 3
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Prozent oder die nach der Rechtsver-
ordnung nach § 11 Absatz 1 zu ermit-
telnde Liquiditätskennziffer an mindes-
tens drei aufeinander folgenden Mel-
destichtagen um jeweils mehr als 10
Prozent verringert hat und aufgrund
dieser Entwicklung mit einem Unter-
schreiten der Mindestanforderungen
innerhalb der nächsten 18 Monate zu
rechnen ist und keine Tatsachen of-
fensichtlich sind, die die Annahme
rechtfertigen, dass die Mindestanforde-
rungen mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit nicht unterschritten wer-
den. Neben oder an Stelle der Maß-
nahmen nach Satz 1 kann die Bun-
desanstalt auch Maßnahmen nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 6 anord-
nen, wenn die Maßnahmen nach Satz
1 keine ausreichende Gewähr dafür
bieten, die Einhaltung der Anforderun-
gen des § 10 Absatz 1 oder Absatz 1b,
des § 45b Absatz 1 Satz 2 oder des §
11 nachhaltig zu sichern; insoweit ist
Absatz 5 entsprechend anzuwenden.

(2) Entsprechen bei einem Institut
die Eigenmittel nicht den Anforderun-
gen des § 10 Absatz 1 oder Absatz 1b
oder des § 45b Absatz 1 Satz 2 oder
die Anlage seiner Mittel nicht den An-
forderungen des § 11, kann die Bun-
desanstalt

(2) u n v e r ä n d e r t

1. Entnahmen durch die Inhaber oder
Gesellschafter sowie die Aus-
schüttung von Gewinnen untersa-
gen oder beschränken;

2. bilanzielle Maßnahmen untersa-
gen oder beschränken, die dazu
dienen, einen entstandenen Jah-
resfehlbetrag auszugleichen oder
einen Bilanzgewinn auszuweisen;

3. anordnen, dass die Auszahlung
jeder Art von Erträgen auf Eigen-
mittelinstrumente, außer solchen
nach § 10 Absatz 5a, insgesamt
oder teilweise ersatzlos entfällt,
wenn sie nicht vollständig durch
einen erzielten Jahresüberschuss
gedeckt sind;

ele
ktr

on
isc

he
 V

ora
b-F

as
su

ng
* 

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt. 



Drucksache / -32- Deutscher Bundestag - . Wahlperiode

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

4. die Gewährung von Krediten im
Sinne von § 19 Absatz 1 untersa-
gen oder beschränken;

5. anordnen, dass das Institut Maß-
nahmen zur Reduzierung von Ri-
siken ergreift, soweit sich diese
aus bestimmten Arten von Ge-
schäften und Produkten oder der
Nutzung bestimmter Systeme er-
geben;

6. die Auszahlung variabler Vergü-
tungsbestandteile untersagen oder
auf einen bestimmten Anteil des
Jahresergebnisses beschränken;
dies gilt nicht für variable Vergü-
tungsbestandteile, die durch Tarif-
vertrag oder in seinem Geltungs-
bereich durch Vereinbarung der
Arbeitsvertragsparteien über die
Anwendung der tarifvertraglichen
Regelungen oder aufgrund eines
Tarifvertrags in einer Betriebs-
oder Dienstvereinbarung verein-
bart sind, und

7. anordnen, dass das Institut dar-
legt, wie und in welchem Zeitraum
die Eigenmittelausstattung oder
Liquidität des Instituts nachhaltig
wiederhergestellt werden soll
(Restrukturierungsplan) und der
Bundesanstalt und der Deutschen
Bundesbank regelmäßig über den
Fortschritt dieser Maßnahmen zu
berichten ist.

Der Restrukturierungsplan nach Satz 1
Nummer 7 muss transparent, plausibel
und begründet sein. In ihm sind kon-
krete Ziele, Zwischenziele und Fristen
für die Umsetzung der dargelegten
Maßnahmen zu benennen, die von der
Bundesanstalt überprüft werden kön-
nen. Die Bundesanstalt kann jederzeit
Einsicht in den Restrukturierungsplan
und die zugehörigen Unterlagen neh-
men. Die Bundesanstalt kann die Än-
derung des Restrukturierungsplans
verlangen und hierfür Vorgaben ma-
chen, wenn sie die angegebenen Ziele,
Zwischenziele und Umsetzungsfristen
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für nicht ausreichend hält oder das In-
stitut sie nicht einhält.

(3) Die Absätze 1 und 2 Satz 1
Nummer 1 bis 3 und 5 bis 7 sind auf
übergeordnete Unternehmen im Sinne
des § 10a Absatz 1 bis 5 sowie auf In-
stitute im Sinne des § 10a Absatz 14
entsprechend anzuwenden, wenn die
zusammengefassten Eigenmittel der
gruppenangehörigen Unternehmen
den Anforderungen des § 10 Absatz 1
oder Absatz 1b oder des § 45b Absatz
1 nicht entsprechen. Bei einem grup-
penangehörigen Institut, das von der
Ausnahmeregelung nach § 2a Absatz
1, 5 oder 6 Gebrauch macht, kann die
Bundesanstalt die Anwendung dieser
Ausnahmeregelung hinsichtlich der
Vorschriften des § 10 sowie der §§ 13
und 13a vorübergehend insgesamt
oder teilweise aussetzen.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Entsprechen bei einem Fi-
nanzkonglomerat die Eigenmittel nicht
den Anforderungen des § 10b Absatz
1, kann die Bundesanstalt

(4) u n v e r ä n d e r t

1. gegenüber einem in der Banken-
und Wertpapierdienstleistungs-
branche tätigen übergeordneten
Finanzkonglomeratsunternehmen
im Sinne des § 10b Absatz 3 Satz
6 bis 8 oder Absatz 4 Maßnahmen
nach Absatz 2 treffen und

2. gegenüber einer gemischten Fi-
nanzholding-Gesellschaft die er-
forderlichen und geeigneten Maß-
nahmen treffen; sie kann insbe-
sondere Entnahmen durch den In-
haber oder Gesellschafter und die
Ausschüttung von Gewinnen un-
tersagen oder beschränken.

(5) Die Bundesanstalt darf die in
den Absätzen 2 bis 4 bezeichneten
Anordnungen erst treffen, wenn das
Institut oder die gemischte Finanzhol-
ding-Gesellschaft den Mangel nicht in-
nerhalb einer von der Bundesanstalt zu
bestimmenden Frist behoben hat. So-
weit dies zur Verhinderung einer kurz-
fristig zu erwartenden Verschlechte-

(5) Die Bundesanstalt darf die in
den Absätzen 2 bis 4 bezeichneten
Anordnungen erst treffen, wenn das
Institut oder die gemischte Finanzhol-
ding-Gesellschaft den Mangel nicht
innerhalb einer von der Bundesanstalt
zu bestimmenden Frist behoben hat.
Soweit dies zur Verhinderung einer
kurzfristig zu erwartenden Ver-
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rung der Eigenmittelausstattung oder
der Liquidität des Instituts erforderlich
ist oder bereits Maßnahmen nach Ab-
satz 1 Satz 1 ergriffen wurden, sind
solche Anordnungen auch ohne vorhe-
rige Androhung mit Fristsetzung zuläs-
sig. Beschlüsse über die Gewinnaus-
schüttung sind insoweit nichtig, als sie
einer Anordnung nach den Absätzen 2
bis 4 widersprechen. Soweit Regelun-
gen in Verträgen über Eigenmittelin-
strumente einer Anordnung nach den
Absätzen 2 bis 4 widersprechen, kön-
nen aus ihnen keine Rechte hergeleitet
werden. Institute müssen der Untersa-
gungs- und Beschränkungsbefugnis
des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 6 in
entsprechenden vertraglichen Verein-
barungen mit ihren Geschäftsleitern
und Mitarbeitern Rechnung tragen.
Soweit vertragliche Vereinbarungen
über die Gewährung einer variablen
Vergütung einer Untersagung oder Be-
schränkung oder nach Absatz 2 Satz 1
Nummer 6 entgegenstehen, können
aus ihnen keine Rechte hergeleitet
werden.“

schlechterung der Eigenmittelausstat-
tung oder der Liquidität des Instituts
erforderlich ist oder bereits Maßnah-
men nach Absatz 1 Satz 1 ergriffen
wurden, sind solche Anordnungen
auch ohne vorherige Androhung mit
Fristsetzung zulässig. Beschlüsse
über die Gewinnausschüttung sind in-
soweit nichtig, als sie einer Anord-
nung nach den Absätzen 2 bis 4 wi-
dersprechen. Soweit Regelungen in
Verträgen über Eigenmittelinstrumen-
te einer Anordnung nach den Absät-
zen 2 bis 4 widersprechen, können
aus ihnen keine Rechte hergeleitet
werden. Im Falle einer Untersagung
der Auszahlung von variablen Ver-
gütungsbestandteilen gemäß Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 6 kann die
Bundesanstalt anordnen, dass die
Ansprüche auf Gewährung variab-
ler Vergütung ganz oder teilweise
erlöschen, wenn

1. das Institut innerhalb eines Zeit-
raums von zwei Jahren nach der
Untersagung der Auszahlung fi-
nanzielle Leistungen des Restruk-
turierungsfonds oder des Finanz-
markstabilisierungsfonds in An-
spruch nimmt und die Vorausset-
zungen für die Untersagung der
Auszahlung bis zu diesem Zeit-
punkt nicht oder allein aufgrund
dieser Leistungen weggefallen
sind,

2. innerhalb eines Zeitraums von zwei
Jahren nach der Untersagung der
Auszahlung eine Anordnung der
Bundesanstalt nach Absatz 2
Nummer 1 bis 5 oder 7 getroffen
wird oder fortbesteht, oder

3. innerhalb eines Zeitraums von zwei
Jahren nach der Untersagung der
Auszahlung Maßnahmen nach § 46
oder nach § 48a getroffen werden.
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Eine solche Anordnung darf insbe-
sondere ergehen, wenn

1. von den Ansprüchen auf Gewäh-
rung variabler Vergütung Anreize
ausgehen, die einer nachhaltigen
Geschäftspolitik des Instituts ent-
gegenstehen, oder

2. anzunehmen ist, dass ohne die
Gewährung finanzieller Leistungen
des Restrukturierungsfonds oder
des Finanzmarktstabilisierungs-
fonds das Institut nicht in der Lage
gewesen wäre, die variable Vergü-
tung zu gewähren. Ist anzunehmen,
dass das Institut einen Teil der va-
riablen Vergütung hätte gewähren
können, ist die variable Vergütung
angemessen zu kürzen.

Die Sätze 5 und 6 gelten nicht, so-
weit die Ansprüche auf Gewährung
variabler Vergütung vor dem 1. Ja-
nuar 2011 entstanden sind. Institu-
te müssen der Anordnungsbefug-
nis nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 6
und der Regelung in Satz 5 in ent-
sprechenden vertraglichen Verein-
barungen mit ihren Geschäftslei-
tern und Mitarbeitern Rechnung
tragen. Soweit vertragliche Verein-
barungen über die Gewährung ei-
ner variablen Vergütung einer An-
ordnung nach Absatz 2 Satz 1
Nummer 6 oder der Regelung in
Satz 5 entgegenstehen, können
aus ihnen keine Rechte hergeleitet
werden.

9. Nach § 45b wird folgender § 45c ein-
gefügt:

9. Nach § 45b wird folgender § 45c ein-
gefügt:

„§ 45c „§ 45c

Sonderbeauftragter Sonderbeauftragter

(1) Die Bundesanstalt kann einen
Sonderbeauftragten bestellen, diesen
mit der Wahrnehmung von Aufgaben
bei einem Institut betrauen und ihm die
hierfür erforderlichen Befugnisse über-

(1) Die Bundesanstalt kann einen
Sonderbeauftragten bestellen, diesen
mit der Wahrnehmung von Aufgaben
bei einem Institut betrauen und ihm
die hierfür erforderlichen Befugnisse
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tragen. Der Sonderbeauftragte muss
zuverlässig und zur ordnungsgemäßen
Wahrnehmung der Aufgaben geeignet
sein. Er ist im Rahmen seiner Aufga-
ben berechtigt, von den Mitgliedern der
Organe und den Beschäftigten des In-
stituts Auskünfte und die Vorlage von
Unterlagen zu verlangen, an allen Sit-
zungen und Versammlungen der Or-
gane und sonstiger Gremien des Insti-
tuts in beratender Funktion teilzuneh-
men, die Geschäftsräume des Instituts
zu betreten, Einsicht in dessen Ge-
schäftspapiere und Bücher zu nehmen
und Nachforschungen anzustellen. Die
Organe und Organmitglieder haben
den Sonderbeauftragten bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben zu unter-
stützen. Er ist gegenüber der Bundes-
anstalt zur Auskunft über alle Erkennt-
nisse im Rahmen seiner Tätigkeit ver-
pflichtet.

übertragen. Der Sonderbeauftragte
muss unabhängig, zuverlässig und
zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung
der ihm übertragenen Aufgaben im
Sinne einer nachhaltigen Ge-
schäftspolitik des Instituts und der
Wahrung der Finanzmarktstabilität
geeignet sein; soweit der Sonder-
beauftragte Aufgaben eines Ge-
schäftsleiters oder eine Organs
übernimmt, muss er Gewähr für die
erforderliche fachliche Eignung
bieten. Er ist im Rahmen seiner Auf-
gaben berechtigt, von den Mitgliedern
der Organe und den Beschäftigten
des Instituts Auskünfte und die Vorla-
ge von Unterlagen zu verlangen, an
allen Sitzungen und Versammlungen
der Organe und sonstiger Gremien
des Instituts in beratender Funktion
teilzunehmen, die Geschäftsräume
des Instituts zu betreten, Einsicht in
dessen Geschäftspapiere und Bücher
zu nehmen und Nachforschungen an-
zustellen. Die Organe und Organmit-
glieder haben den Sonderbeauftrag-
ten bei der Wahrnehmung seiner Auf-
gaben zu unterstützen. Er ist gegen-
über der Bundesanstalt zur Auskunft
über alle Erkenntnisse im Rahmen
seiner Tätigkeit verpflichtet.

(2) Die Bundesanstalt kann dem
Sonderbeauftragten insbesondere
übertragen:

(2) u n v e r ä n d e r t

1. die Aufgaben und Befugnisse ei-
nes oder mehrerer Geschäftsleiter
wahrzunehmen, wenn Tatsachen
vorliegen, aus denen sich ergibt,
dass der oder die Geschäftsleiter
des Instituts nicht zuverlässig sind
oder nicht die zur Leitung des In-
stituts erforderliche fachliche Eig-
nung haben;

2. die Aufgaben und Befugnisse ei-
nes oder mehrerer Geschäftsleiter
wahrzunehmen, wenn das Institut
nicht mehr über die erforderliche
Anzahl von Geschäftsleitern ver-
fügt, insbesondere weil die Bun-
desanstalt die Abberufung eines
Geschäftsleiters verlangt oder ihm
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die Ausübung seiner Tätigkeit un-
tersagt hat;

3. die Aufgaben und Befugnisse von
Organen des Instituts insgesamt
oder teilweise wahrzunehmen,
wenn die Voraussetzungen des §
36 Absatz 3 Satz 3 oder Satz 4
vorliegen;

4. die Aufgaben und Befugnisse von
Organen des Instituts insgesamt
oder teilweise wahrzunehmen,
wenn die Aufsicht über das Institut
aufgrund von Tatsachen im Sinne
des § 33 Absatz 3 beeinträchtigt
ist;

5. geeignete Maßnahmen zur Her-
stellung und Sicherung einer ord-
nungsgemäßen Geschäftsorgani-
sation einschließlich eines ange-
messenen Risikomanagements zu
ergreifen, wenn das Institut nach-
haltig gegen Bestimmungen die-
ses Gesetzes, des Gesetzes über
Bausparkassen, des Depotgeset-
zes, des Geldwäschegesetzes,
des Investmentgesetzes, des
Pfandbriefgesetzes, des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
oder des Wertpapierhandelsge-
setzes, gegen die zur Durchfüh-
rung dieser Gesetze erlassenen
Verordnungen oder gegen Anord-
nungen der Bundesanstalt versto-
ßen hat;

6. zu überwachen, dass Anordnun-
gen der Bundesanstalt gegenüber
dem Institut beachtet werden;

7. einen Restrukturierungsplan für
das Institut zu erstellen, wenn die
Voraussetzungen des § 45 Absatz
1 Satz 3 oder Absatz 2 vorliegen,
die Ausführung eines Restrukturie-
rungsplans zu begleiten und die
Befugnisse nach § 45 Absatz 2
Satz 4 und 5 wahrzunehmen;

8. Maßnahmen des Instituts zur Ab-
wendung einer Gefahr im Sinne
des § 35 Absatz 2 Nummer 4 oder
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des § 46 Absatz 1 Satz 1 zu über-
wachen, selbst Maßnahmen zur
Abwendung einer Gefahr zu er-
greifen oder die Einhaltung von
Maßnahmen der Bundesanstalt
nach § 46 zu überwachen;

9. eine Übertragungsanordnung nach
§ 48a vorzubereiten;

10. Schadensersatzansprüche gegen
Organmitglieder oder ehemalige
Organmitglieder zu prüfen, wenn
Anhaltspunkte für einen Schaden
des Instituts durch eine Pflichtver-
letzung von Organmitgliedern vor-
liegen.

(3) Soweit der Sonderbeauftragte
in die Aufgaben und Befugnisse eines
Organs oder Organmitglieds des Insti-
tuts insgesamt eintritt, ruhen die Auf-
gaben und Befugnisse des betroffenen
Organs oder Organmitglieds. Der Son-
derbeauftragte kann nicht gleichzeitig
die Funktion eines oder mehrerer Ge-
schäftsleiter und eines oder mehrerer
Mitglieder eines Verwaltungs- oder
Aufsichtsorgans wahrnehmen. Werden
dem Sonderbeauftragten für die Wahr-
nehmung einer Aufgabe nur teilweise
die Befugnisse eines Organs oder Or-
ganmitglieds eingeräumt, hat dies kei-
ne Auswirkung auf die Befugnisse des
bestellten Organs oder Organmitglieds
des Instituts. Die umfassende Übertra-
gung aller Aufgaben und Befugnisse
eines oder mehrerer Geschäftsleiter
auf den Sonderbeauftragten kann nur
in den Fällen des Absatzes 2 Nummer
1, 2 und 4 erfolgen. Seine Vertre-
tungsbefugnis richtet sich dabei nach
der Vertretungsbefugnis des oder der
Geschäftsleiter, an dessen oder deren
Stelle der Sonderbeauftragte bestellt
ist. Solange die Bundesanstalt einem
Sonderbeauftragten die Funktion eines
Geschäftsleiters übertragen hat, kön-
nen die nach anderen Rechtsvorschrif-
ten hierzu berufenen Personen oder
Organe ihr Recht, einen Geschäftslei-
ter zu bestellen, nur mit Zustimmung
der Bundesanstalt ausüben.

(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Überträgt die Bundesanstalt
die Wahrnehmung von Aufgaben und
Befugnisse eines Geschäftsleiters
nach Absatz 2 Nummer 1 oder 2 auf
einen Sonderbeauftragten, werden die
Übertragung, die Vertretungsbefugnis
sowie die Aufhebung der Übertragung
von Amts wegen in das Handelsregis-
ter eingetragen.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Das Organ des Instituts, das
für den Ausschluss von Gesellschaf-
tern von der Geschäftsführung und
Vertretung oder die Abberufung ge-
schäftsführungs- oder vertretungsbe-
fugter Personen zuständig ist, kann bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes be-
antragen, die Übertragung der Funkti-
on eines Geschäftsleiters auf den
Sonderbeauftragten aufzuheben.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Die durch die Bestellung des
Sonderbeauftragten entstehenden
Kosten einschließlich der diesem zu
gewährenden angemessenen Ausla-
gen und der Vergütung fallen dem In-
stitut zur Last. Die Höhe der Vergütung
setzt die Bundesanstalt fest. Die Bun-
desanstalt schießt die Auslagen und
die Vergütung auf Antrag des Sonder-
beauftragten vor.

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) Der Sonderbeauftragte haftet
für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Bei
fahrlässigem Handeln beschränkt sich
die Ersatzpflicht des Sonderbeauftrag-
ten auf 1 Million Euro. Handelt es sich
um eine Aktiengesellschaft, deren Ak-
tien zum Handel im regulierten Markt
zugelassen sind, beschränkt sich die
Ersatzpflicht auf 50 Millionen Euro.

(7) u n v e r ä n d e r t

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten
entsprechend für Finanzholding-
Gesellschaften, die nach § 10a Absatz
3 Satz 6 oder 7 als übergeordnetes
Unternehmen gelten und bezüglich der
Personen, die die Geschäfte derartiger
Finanzholding-Gesellschaften tatsäch-
lich führen.“

(8) u n v e r ä n d e r t

10. § 46 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t
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a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
ändert:

aa) In Nummer 3 wird am Ende
das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.

bb) Nummer 4 wird durch die fol-
genden Nummern 4 bis 6 er-
setzt:

„4. vorübergehend ein Ve-
räußerungs- und Zah-
lungsverbot an das Insti-
tut erlassen,

5. die Schließung des Insti-
tuts für den Verkehr mit
der Kundschaft anordnen
und

6. die Entgegennahme von
Zahlungen, die nicht zur
Erfüllung von Verbindlich-
keiten gegenüber dem In-
stitut bestimmt sind, ver-
bieten, es sei denn, die
zuständige Entschädi-
gungseinrichtung oder
sonstige Sicherungsein-
richtung stellt die Befrie-
digung der Berechtigten
in vollem Umfang sicher.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die zuständige Entschä-
digungseinrichtung oder sonstige
Sicherungseinrichtung kann ihre
Verpflichtungserklärung im Sinne
des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 6
davon abhängig machen, dass
eingehende Zahlungen, soweit sie
nicht zur Erfüllung von Verbind-
lichkeiten nach Absatz 1 Satz 2
Nummer 6 gegenüber dem Institut
bestimmt sind, von dem im Zeit-
punkt des Erlasses des Veräuße-
rungs- und Zahlungsverbots nach
Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 vor-
handenen Vermögen des Instituts
zugunsten der Einrichtung ge-
trennt gehalten und verwaltet wer-
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den. Das Institut darf nach Erlass
des Veräußerungs- und Zahlungs-
verbots nach Absatz 1 Satz 2
Nummer 4 die im Zeitpunkt des
Erlasses laufenden Geschäfte ab-
wickeln und neue Geschäfte ein-
gehen, soweit diese zur Abwick-
lung erforderlich sind, wenn und
soweit die zuständige Entschädi-
gungseinrichtung oder sonstige
Sicherungseinrichtung die zur
Durchführung erforderlichen Mittel
zur Verfügung stellt oder sich ver-
pflichtet, aus diesen Geschäften
insgesamt entstehende Vermö-
gensminderungen des Instituts,
soweit dies zur vollen Befriedigung
sämtlicher Gläubiger erforderlich
ist, diesem zu erstatten. Die Bun-
desanstalt kann darüber hinaus
Ausnahmen vom Veräußerungs-
und Zahlungsverbot nach Absatz 1
Satz 2 Nummer 4 zulassen, soweit
dies für die Durchführung der Ge-
schäfte oder die Verwaltung des
Instituts sachgerecht ist. Sie kann
eine Betragsgrenze festsetzen, bis
zu der ein Sonderbeauftragter
Ausnahmen vom Veräußerungs-
und Zahlungsverbot zulassen
kann. Solange Maßnahmen nach
Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bis 6
andauern, sind Zwangsvollstre-
ckungen, Arreste und einstweilige
Verfügungen in das Vermögen des
Instituts nicht zulässig. Die Vor-
schriften der Insolvenzordnung
zum Schutz von Zahlungs- sowie
Wertpapierliefer- und -
abrechnungssystemen einschließ-
lich interoperabler Systeme sowie
von dinglichen Sicherheiten der
Zentralbanken und von Finanzsi-
cherheiten finden entsprechend
Anwendung.“2)

c) Absatz 3 wird aufgehoben.

11. § 46a wird aufgehoben. 11. u n v e r ä n d e r t

2
) Redaktioneller Hinweis: Die Neufassung berücksichtigt bereits die Ergänzung der entsprechenden Regelung

durch Artikel 1 Nr. 38 des Gesetzes zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten
Kapitaladäquanzrichtlinie (Bundestagsdrucksachen 17/1720, 17/2472).
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12. § 46b wird wie folgt geändert: 12. u n v e r ä n d e r t

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 5 und 6 werden wie
folgt gefasst:

„Im Falle der drohenden Zah-
lungsunfähigkeit darf die Bun-
desanstalt den Antrag jedoch
nur mit Zustimmung des Insti-
tuts und im Falle einer nach §
10a Absatz 3 Satz 6 oder Satz
7 als übergeordnetes Unter-
nehmen geltenden Finanzhol-
ding-Gesellschaft mit deren
Zustimmung stellen. Vor der
Bestellung des Insolvenzver-
walters hat das Insolvenzge-
richt die Bundesanstalt zu
dessen Eignung zu hören..“

bb) Die folgenden Sätze werden
angefügt:

„Das Insolvenzgericht über-
sendet der Bundesanstalt alle
weiteren, das Verfahren be-
treffenden Beschlüsse und er-
teilt auf Anfrage Auskunft zum
Stand und Fortgang des Ver-
fahrens. Die Bundesanstalt
kann Einsicht in die Insol-
venzakten nehmen.“

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Der Insolvenzverwalter in-
formiert die Bundesanstalt laufend
über Stand und Fortgang des In-
solvenzverfahrens, insbesondere
durch Überlassung der Berichte
für das Insolvenzgericht, die Gläu-
bigerversammlung oder einen
Gläubigerausschuss. Die Bundes-
anstalt kann darüber hinaus weite-
re Auskünfte und Unterlagen zum
Insolvenzverfahren verlangen.“

13. § 46c wird wie folgt gefasst: 13. u n v e r ä n d e r t
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„§ 46c

Insolvenzrechtliche Fristen und Haf-
tungsfragen

(1) Die nach den §§ 88 und 130
bis 136 der Insolvenzordnung vom Tag
des Antrags auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens an zu berechnenden
Fristen sind vom Tag des Erlasses ei-
ner Maßnahme nach § 46 Absatz 1 an
zu berechnen.

(2) Es wird vermutet, dass Leis-
tungen des Instituts, die zwischen ei-
ner Anordnung der Bundesanstalt nach
§ 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bis 6
und dem Insolvenzantrag erfolgten und
nach § 46 zulässig sind, die Gläubiger
des Instituts nicht benachteiligen und
mit der Sorgfalt ordentlicher Kaufleute
vereinbar sind. Die Bundesanstalt
handelt bei ihrer Tätigkeit pflichtge-
mäß, soweit sie bei Ausübung ihrer
Befugnisse vernünftigerweise anneh-
men durfte, auf der Grundlage ange-
messener Informationen die Ziele des
Gesetzes erreichen zu können. § 4
Absatz 4 des Finanzdienstleistungs-
aufsichtsgesetzes bleibt unberührt.“

14. § 46d wird wie folgt geändert: 14. u n v e r ä n d e r t

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„oder § 46a Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3“ gestrichen.

bb) In Satz 3 wird die Angabe
„oder § 46a Abs. 1“ gestri-
chen.

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Anga-
be „oder § 46a Abs. 1“ gestrichen.

15. Nach § 48 wird folgender Unterab-
schnitt 4a eingefügt:

15. Nach § 48 wird folgender Unterab-
schnitt 4a eingefügt:
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„4a. Maßnahmen gegenüber
Kreditinstituten bei Gefahren für die

Stabilität des Finanzsystems

„4a. Maßnahmen gegenüber
Kreditinstituten bei Gefahren für die

Stabilität des Finanzsystems

§ 48a § 48a

Übertragungsanordnung Übertragungsanordnung

(1) Die Bundesanstalt kann nach
Maßgabe der folgenden Bestimmun-
gen anordnen, dass das Vermögen ei-
nes Kreditinstituts einschließlich seiner
Verbindlichkeiten auf einen bestehen-
den Rechtsträger (übernehmenden
Rechtsträger) im Wege der Ausgliede-
rung übertragen wird (Übertragungs-
anordnung).

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Eine Übertragungsanordnung
darf nur ergehen, wenn

(2) Eine Übertragungsanord-
nung darf nur ergehen, wenn

1. das Kreditinstitut in seinem Be-
stand gefährdet ist (Bestandsge-
fährdung) und es hierdurch die
Stabilität des Finanzsystems ge-
fährdet (Systemgefährdung) und

1. das Kreditinstitut in seinem Be-
stand gefährdet ist (Bestandsge-
fährdung) und es hierdurch die
Stabilität des Finanzsystems ge-
fährdet (Systemgefährdung) und

2. sich die von der Bestandsgefähr-
dung ausgehende Systemgefähr-
dung nicht auf anderem Wege als
durch die Übertragungsanordnung
in gleich sicherer Weise beseitigen
lässt.

2. sich die von der Bestandsgefähr-
dung ausgehende Systemge-
fährdung nicht auf anderem We-
ge als durch die Übertragungs-
anordnung in gleich sicherer
Weise beseitigen lässt.

Die Bundesanstalt handelt beim Erlass
und beim Vollzug einer Übertragungs-
anordnung auch dann rechtmäßig,
wenn sie bei verständiger Würdigung
der ihr zum Zeitpunkt ihres Handelns
erkennbaren Umstände annehmen
darf, dass die gesetzlichen Vorausset-
zungen für ihr Handeln vorliegen. § 4
Absatz 4 des Finanzdienstleistungs-
aufsichtsgesetzes bleibt unberührt.

Die Bundesanstalt, die Bundesan-
stalt für Finanzmarktstabilisierung
und der Lenkungsausschuss han-
deln beim Erlass und beim Vollzug
einer Übertragungsanordnung auch
dann rechtmäßig, wenn sie bei ver-
ständiger Würdigung der ihr zum
Zeitpunkt ihres Handelns erkennba-
ren Umstände annehmen dürfen,
dass die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für ihr Handeln vorliegen. § 4 Ab-
satz 4 des Finanzdienstleistungsauf-
sichtsgesetzes bleibt unberührt.

(3) Die Übertragungsanordnung
ergeht im Einvernehmen mit dem Len-
kungsausschuss im Sinne des § 4 des

(3) u n v e r ä n d e r t
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Finanzmarktstabilisierungsfondsgeset-
zes, wenn im Zusammenhang mit der
Übertragungsanordnung finanzielle
Leistungen des Restrukturierungsfonds
erforderlich sind oder werden können.
Die Entscheidung des Lenkungsaus-
schusses wird durch die Bundesanstalt
für Finanzmarktstabilisierung vorberei-
tet.

(4) Die Bundesanstalt ist berech-
tigt, dem Lenkungsausschuss und der
Bundesanstalt für Finanzmarktstabili-
sierung die für die Entscheidung erfor-
derlichen Informationen zu übermitteln;
§ 9 Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend.

(4) u n v e r ä n d e r t

§ 48b § 48b

Bestands- und Systemgefährdung Bestands- und Systemgefährdung

(1) Bestandsgefährdung ist die
Gefahr eines insolvenzbedingten Zu-
sammenbruchs des Kreditinstituts für
den Fall des Unterbleibens korrigie-
render Maßnahmen. Eine Bestandsge-
fährdung wird vermutet, wenn

(1) u n v e r ä n d e r t

1. das verfügbare Kernkapital das
nach § 10 Absatz 1 erforderliche
Kernkapital zu weniger als 90 vom
Hundert deckt;

2. das modifizierte verfügbare Eigen-
kapital die nach § 10 Absatz 1 er-
forderlichen Eigenmittel zu weni-
ger als 90 vom Hundert deckt;

3. die Zahlungsmittel, die dem Institut
in einem durch die Rechtsverord-
nung nach § 11 Absatz 1 Satz 2
definierten Laufzeitband zur Ver-
fügung stehen, die in demselben
Laufzeitband abrufbaren Zah-
lungsverpflichtungen zu weniger
als 90 vom Hundert decken oder

4. Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass eine Unterdeckung
nach den Nummern 1, 2 oder 3
eintreten wird, wenn keine korri-
gierenden Maßnahmen ergriffen
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werden; dies ist insbesondere der
Fall, wenn nach der Ertragslage
des Instituts mit einem Verlust zu
rechnen ist, infolgedessen die Vo-
raussetzungen der Nummern 1, 2
oder 3 eintreten würden.

Unterliegt das Kreditinstitut nach § 10
Absatz 1b oder nach § 45b Absatz 1
Satz 2 besonderen Eigenmittelanforde-
rungen, so sind diese bei der Prüfung
der Voraussetzungen des Satzes 2
Nummer 1, 2 und 4 zu berücksichtigen.
Das Gleiche gilt im Rahmen der Prü-
fung der Voraussetzungen des Satzes
2 Nummer 3 und 4 für besondere Li-
quiditätsanforderungen nach § 11 Ab-
satz 2.

(2) Eine Systemgefährdung liegt
vor, wenn zu besorgen ist, dass sich
die Bestandsgefährdung des Kreditin-
stituts in erheblicher Weise negativ auf
andere Unternehmen des Finanzsek-
tors, auf die Finanzmärkte oder auf das
allgemeine Vertrauen der Einleger und
anderen Marktteilnehmer in die Funkti-
onsfähigkeit des Finanzsystems aus-
wirkt. Dabei sind insbesondere zu be-
rücksichtigen:

(2) Eine Systemgefährdung liegt
vor, wenn zu besorgen ist, dass sich
die Bestandsgefährdung des Kreditin-
stituts in erheblicher Weise negativ
auf andere Unternehmen des Finanz-
sektors, auf die Finanzmärkte oder
auf das allgemeine Vertrauen der Ein-
leger und anderen Marktteilnehmer in
die Funktionsfähigkeit des Finanzsys-
tems auswirkt. Dabei sind insbeson-
dere zu berücksichtigen:

1. Art und Umfang der Verbindlich-
keiten des Kreditinstituts gegen-
über anderen Instituten und sons-
tigen Unternehmen des Finanz-
sektors,

1. u n v e r ä n d e r t

2. der Umfang der von dem Institut
aufgenommenen Einlagen,

2. u n v e r ä n d e r t

3. die Art, der Umfang und die Zu-
sammensetzung der von dem In-
stitut im Rahmen von außerbilan-
ziellen Geschäften eingegangenen
Risiken sowie die Verhältnisse auf
den Märkten, auf denen entspre-
chende Positionen gehandelt wer-
den,

3. die Art, der Umfang und die Zu-
sammensetzung der von dem In-
stitut eingegangenen Risiken so-
wie die Verhältnisse auf den
Märkten, auf denen entsprechen-
de Positionen gehandelt werden,

4. die Vernetzung mit anderen Fi-
nanzmarktteilnehmern,

4. u n v e r ä n d e r t

5. die Verhältnisse auf den Finanz-
märkten, insbesondere die von

5. u n v e r ä n d e r t
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den Marktteilnehmern erwarteten
Folgen eines Zusammenbruchs
des Instituts auf andere Unter-
nehmen des Finanzsektors, auf
den Finanzmarkt und das Vertrau-
en der Einleger und Marktteilneh-
mer in die Funktionsfähigkeit des
Finanzmarktes.

(3) Die Bundesanstalt beurteilt
nach Anhörung der Deutschen Bun-
desbank, ob eine Bestands- und Sys-
temgefährdung im Sinne der Absätze 1
und 2 vorliegt und dokumentiert die
gemeinsame Einschätzung schriftlich.

(3) u n v e r ä n d e r t

§ 48c § 48c

Fristsetzung; Erlass der Übertra-
gungsanordnung

Fristsetzung; Erlass der Übertra-
gungsanordnung

(1) Sofern es die Gefahrenlage
zulässt, kann die Bundesanstalt dem
Kreditinstitut vor Erlass der Übertra-
gungsanordnung eine Frist setzen,
binnen derer das Kreditinstitut einen
tragfähigen Plan vorzulegen hat, aus
dem hervorgeht, auf welche Weise die
Bestandsgefährdung abgewendet wer-
den wird (Wiederherstellungsplan). Im
Wiederherstellungsplan sind die Maß-
nahmen anzugeben, aufgrund derer

(1) u n v e r ä n d e r t

1. die Bestandsgefährdung innerhalb
von sechs Wochen nach Vorlage
des Wiederherstellungsplans
(Umsetzungsfrist) abgewendet
und

2. die Angemessenheit der Eigenmit-
tel und die ausreichende Liquidität
langfristig sichergestellt

werden sollen. Sieht der Wiederher-
stellungsplan die Zuführung von Ei-
genmitteln oder die Erhöhung der Li-
quidität vor, ist glaubhaft zu machen,
dass eine begründete Aussicht auf er-
folgreiche Durchführung der Maßnah-
men besteht. Legt das Kreditinstitut
binnen der ihm gesetzten Frist keinen
Wiederherstellungsplan vor, der den
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Anforderungen des Satzes 2 genügt
oder macht es die im Wiederherstel-
lungsplan vorgesehene Zuführung von
Eigenmitteln oder Erhöhung der Liqui-
dität nicht glaubhaft oder verstößt es
gegen Vorgaben aus einem vorgeleg-
ten Wiederherstellungsplan oder zeigt
sich, dass der Wiederherstellungsplan
ungeeignet ist oder sich nicht innerhalb
der Umsetzungsfrist umsetzen lässt,
kann die Bundesanstalt, sofern es die
Gefahrenlage zulässt, dem Kreditinsti-
tut eine letzte Frist setzen, binnen de-
rer es die Bestandsgefährdung zu be-
seitigen hat; bei der Bemessung der
Frist ist zu berücksichtigen, dass das
Institut bereits Gelegenheit zur Über-
windung der Bestandsgefährdung hat-
te.

(2) Ein in Übereinstimmung mit
den Vorschriften des Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetzes übermittelter
Reorganisationsplan gilt als ein den
Anforderungen des Absatzes 1 genü-
gender Wiederherstellungsplan, wenn
unter Berücksichtigung der zeitlichen
Vorgaben keine Zweifel daran beste-
hen, dass der übermittelte Reorganisa-
tionsplan geeignet ist, die Bestandsge-
fährdung rechtzeitig abzuwenden und
dass der übermittelte Plan rechtzeitig
angenommen, bestätigt und umgesetzt
werden wird. Die Bundesanstalt kann
eine Übertragung auch während eines
eingeleiteten Reorganisationsverfah-
rens anordnen, es sei denn, es besteht
kein Zweifel daran, dass das Reorga-
nisationsverfahren geeignet ist, die
Bestandsgefährdung rechtzeitig abzu-
wenden und dass der übermittelte Plan
rechtzeitig angenommen, bestätigt und
umgesetzt werden wird.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Die Übertragungsanordnung
darf nur ergehen, wenn der überneh-
mende Rechtsträger der Übertragung
zustimmt. Die Zustimmung muss auf
einen inhaltsgleichen Entwurf der
Übertragungsanordnung Bezug neh-
men und bedarf der notariellen Beur-
kundung.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Soll in der Übertragungsan- (4) Soll in der Übertragungsan-
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ordnung vorgesehen werden, dass
dem Kreditinstitut als Gegenleistung
für die Übertragung Anteile an dem
übernehmenden Rechtsträger einzu-
räumen sind (§ 48d Absatz 1 Satz 2)
und ist zur Schaffung der Anteile eine
Kapitalerhöhung beim übernehmenden
Rechtsträger erforderlich, darf die
Übertragungsanordnung erst ergehen,
wenn die für die Kapitalerhöhung er-
forderlichen Beschlüsse der Anteilsin-
haberversammlung gefasst sind und
nicht mehr angefochten werden kön-
nen.

ordnung vorgesehen werden, dass
dem Kreditinstitut als Gegenleistung
für die Übertragung Anteile an dem
übernehmenden Rechtsträger einzu-
räumen sind (§ 48d Absatz 1 Satz 2)
und ist hierfür ein Beschluss der
Anteilsinhaberversammlung beim
übernehmenden Rechtsträger erfor-
derlich, darf die Übertragungsanord-
nung erst ergehen, wenn die erforder-
lichen Beschlüsse der Anteilsinhaber-
versammlung gefasst sind und nicht
mehr mit der Rechtsfolge einer
möglichen Rückabwicklung ange-
fochten werden können.

(5) Die Übertragungsanordnung
darf einen Rechtsträger nicht als über-
nehmenden Rechtsträger vorsehen,
wenn

(5) u n v e r ä n d e r t

1. der Rechtsträger nicht in der
Rechtsform einer juristischen Per-
son verfasst ist,

2. der Rechtsträger seine Hauptver-
waltung nicht im Inland hat,

3. der Rechtsträger nicht über zwei
satzungsmäßige Geschäftsleiter
verfügt,

4. Tatsachen vorliegen, aus denen
sich ergibt, dass ein Geschäftslei-
ter nicht zuverlässig ist oder nicht
über die zur Leitung des Instituts
erforderliche fachliche Eignung
verfügt,

5. Tatsachen vorliegen, aus denen
sich ergibt, dass der Inhaber einer
bedeutenden Beteiligung an dem
Rechtsträger oder, wenn er eine
juristische Person ist, auch ein ge-
setzlicher oder satzungsmäßiger
Vertreter, oder, wenn er eine Per-
sonenhandelsgesellschaft ist,
auch ein Gesellschafter, nicht zu-
verlässig ist oder aus anderen
Gründen nicht den im Interesse an
einer soliden und umsichtigen Ge-
schäftsführung zu stellenden An-
forderungen genügt,
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6. das Kernkapital des übernehmen-
den Rechtsträgers im Sinne des §
10 Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 bis
6 den Betrag von 5 Millionen Euro
unterschreitet oder

7. der satzungsmäßige oder gesell-
schaftsvertragliche Unterneh-
mensgegenstand des Rechtsträ-
gers oder seine Vermögens-, Fi-
nanz- oder Ertragslage eine Über-
nahme und Fortführung des Un-
ternehmens des Kreditinstituts
nicht erlaubt.

Ist das Kreditinstitut in der Rechtsform
einer Kapitalgesellschaft verfasst, so
soll der übernehmende Rechtsträger in
derselben Rechtsform verfasst sein.

(6) Die Übertragungsanordnung
ist mit Bekanntgabe gegenüber dem
Kreditinstitut auch dem zuständigen
Betriebsrat zuzuleiten. Die Übertra-
gungsanordnung ist auch gegenüber
dem übernehmenden Rechtsträger be-
kanntzugeben. Sie ist unverzüglich im
elektronischen Bundesanzeiger zu
veröffentlichen. Die Veröffentlichung
enthält auch Angaben zur Zustim-
mungserklärung des übernehmenden
Rechtsträgers und zu den Kapitalerhö-
hungsbeschlüssen nach Absatz 4.

§ 48d § 48d

Gegenleistung; Ausgleichsverbind-
lichkeit

u n v e r ä n d e r t

(1) Die Übertragungsanordnung
sieht eine Gegenleistung an das Kre-
ditinstitut vor, wenn der Wert der zu
übertragenden Gegenstände in seiner
Gesamtheit positiv ist. Die Gegenleis-
tung besteht aus Anteilen an dem
übernehmenden Rechtsträger. Wenn
die Anteilsgewährung für den über-
nehmenden Rechtsträger unzumutbar
ist oder den Zweck der Übertragungs-
anordnung zu vereiteln droht, ist die
Gegenleistung in Geld zu bemessen.
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(2) Die Gegenleistung muss zum
Zeitpunkt des Erlasses der Übertra-
gungsanordnung in einem angemes-
senen Verhältnis zum Wert der über-
tragenen Gegenstände stehen. Unter-
stützungsleistungen durch den Rest-
rukturierungsfonds oder staatliche Stel-
len, die zur Vermeidung oder Überwin-
dung der Bestandsgefährdung erbracht
oder in Aussicht gestellt wurden, sind
dabei nicht zugunsten des Kreditinsti-
tuts zu berücksichtigen. Zentralbank-
geschäfte, die zu üblichen Bedingun-
gen abgeschlossen werden, sind keine
Unterstützungsleistungen im Sinne des
Satzes 2.

(3) Die Angemessenheit der Ge-
genleistung ist durch einen sachver-
ständigen Prüfer zu prüfen, der auf An-
trag der Bundesanstalt für Finanz-
marktstabilisierung vom Gericht aus-
gewählt und bestellt wird. § 10 Absatz
1 Satz 3, Absatz 2 bis 5 und § 11 des
Umwandlungsgesetzes gelten ent-
sprechend. Der Prüfer berichtet schrift-
lich über das Ergebnis seiner Prüfung.
Der Prüfungsbericht ist dem Kreditinsti-
tut, dem übernehmenden Rechtsträ-
ger, der Bundesanstalt und der Bun-
desanstalt für Finanzmarktstabilisie-
rung zu übermitteln. Er ist mit einer Er-
klärung darüber abzuschließen, ob die
Gegenleistung zum Zeitpunkt des Er-
lasses der Übertragungsanordnung
angemessen war. Kommt der Prü-
fungsbericht zu dem Ergebnis, dass
die Gegenleistung angemessen war,
bestätigt die Bundesanstalt im Einver-
nehmen mit der Bundesanstalt für Fi-
nanzmarktstabilisierung die in der
Übertragungsanordnung festgesetzte
Gegenleistung. Andernfalls bestimmt
sie im Einvernehmen mit der Bundes-
anstalt für Finanzmarktstabilisierung
die Gegenleistung unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse des Prüfungsbe-
richts binnen zwei Wochen nach Erhalt
des Berichts neu. Die Angemessenheit
der neu festgesetzten Gegenleistung
ist nach Maßgabe der Sätze 1 bis 5 zu
prüfen; dabei gilt der mit der Erstprü-
fung befasste Prüfer als zur Durchfüh-
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rung dieser Prüfung bestellt.

(4) Ist eine abschließende und
verlässliche Bewertung der zu übertra-
genden Gegenstände bis zum Erlass
der Übertragungsanordnung nicht
möglich, kann der Übertragungsanord-
nung eine vorläufige Bewertung zu-
grunde gelegt werden. In diesem Fall
ist eine vorläufige Gegenleistung fest-
zusetzen und die endgültige Bewer-
tung nachzuholen. § 48c Absatz 4 ist
mit der Maßgabe entsprechend anzu-
wenden, dass als Gegenleistung das
Doppelte der vorläufigen Gegenleis-
tung zugrunde zu legen ist. Von einer
Prüfung der Angemessenheit der vor-
läufigen Gegenleistung nach Absatz 3
Satz 1 kann abgesehen werden. Die
endgültige Bewertung ist innerhalb von
vier Monaten nach Bekanntgabe der
Übertragungsanordnung gegenüber
dem Kreditinstitut vorzunehmen. Erge-
hen Rückübertragungsanordnungen
nach § 48j oder partielle Übertragun-
gen nach § 48k, ist eine endgültige
Bewertung, unbeschadet der Frist
nach Satz 5, innerhalb von zwei Mona-
ten nach Bekanntgabe der letzten An-
ordnung gegenüber dem Kreditinstitut
vorzunehmen. Die auf Grundlage der
endgültigen Bewertung zu bestimmen-
de Gegenleistung ist nach Absatz 3 zu
prüfen.

(5) Wenn die Gegenleistung in
Anteilen an dem übernehmenden
Rechtsträger besteht und dieser zur
Schaffung dieser Anteile eine Kapital-
erhöhung durchführen muss, hat der
nach Absatz 3 Satz 1 bestellte Prüfer
auch zu prüfen und zu erklären, ob der
Wert der übertragenen Gegenstände
den geringsten Ausgabebetrag der zu
gewährenden Anteile erreicht. Diese
Prüfung ist auch dann vorzunehmen,
wenn eine vorläufige Gegenleistung
nach Absatz 4 festgesetzt und deren
Angemessenheit nicht geprüft wird. Mit
der Bestätigung der Gegenleistung
nach Absatz 3 Satz 6 gilt die Kapitaler-
höhung als durchgeführt.
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(6) Ist der Wert der Gesamtheit
der zu übertragenden Gegenstände
negativ, soll die Übertragungsanord-
nung vorsehen, dass das Kreditinstitut
dem übernehmenden Rechtsträger ei-
nen Ausgleich in Geld leistet (Aus-
gleichsverbindlichkeit). Fälligkeit und
insolvenzrechtlicher Rang der Aus-
gleichsverbindlichkeit richten sich nach
Fälligkeit und Rang der von der Aus-
gliederung erfassten Verbindlichkeiten.
Bei unterschiedlichen Fälligkeiten oder
Rangstufen ist das Verhältnis maßge-
bend, in welchem die Verbindlichkeiten
unterschiedlicher Fälligkeit oder Rang-
stufen zueinander stehen. Die Absätze
2 bis 4 sind entsprechend anzuwen-
den.

§ 48e § 48e

Inhalt der Übertragungsanordnung u n v e r ä n d e r t

(1) Die Übertragungsanordnung
enthält mindestens die folgenden An-
gaben:

1. den Namen oder die Firma und
den Sitz des übernehmenden
Rechtsträgers,

2. die Angabe, dass die Gesamtheit
des Vermögens des Kreditinstituts
einschließlich der Verbindlichkei-
ten auf den übernehmenden
Rechtsträger übergeht,

3. den Zeitpunkt, von dem an die
Handlungen des übertragenden
Rechtsträgers als für Rechnung
des übernehmenden Rechtsträ-
gers vorgenommen gelten (Aus-
gliederungsstichtag),

4. die Angaben nach Absatz 2 oder
Absatz 3 über die Gegenleistung
oder Ausgleichsverbindlichkeit,

5. den Vorbehalt, dass einzelne
Vermögenswerte, Verbindlichkei-
ten oder Rechtsverhältnisse durch
gesonderte Anordnung nach § 48j
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Absatz 1 und 2 auf das ausglie-
dernde Kreditinstitut zurück über-
tragen werden können,

6. die Angabe, dass der überneh-
mende Rechtsträger der Übertra-
gung in der vorgeschriebenen
Form zugestimmt hat.

(2) Sieht die Übertragungsanord-
nung vor, dass dem Kreditinstitut als
Gegenleistung Anteile am überneh-
menden Rechtsträger zu gewähren
sind, muss sie Angaben enthalten

1. zu Ausstattung und Anzahl dieser
Anteile am übernehmenden
Rechtsträger,

2. zu dem Wert, der der Gesamtheit
der ausgegliederten Gegenstände
zum Zeitpunkt des Erlasses der
Übertragungsanordnung beige-
messen wird und der Ausgliede-
rung, insbesondere der Bestim-
mung von Ausstattung und Anzahl
der dem Kreditinstitut als Gegen-
leistung gewährten Anteile, zu-
grunde gelegt wird und

3. zu den Methoden und Annahmen,
die zur Bestimmung des Wertes
nach Nummer 2 unter Berücksich-
tigung der Vorgaben des § 48d
Absatz 2 angewendet wurden.

(3) Im Falle des § 48d Absatz 1
Satz 3 ist anstelle der Angaben nach
Absatz 2 Nummer 1 der Umfang der zu
gewährenden Geldleistung anzugeben.
Ist eine Ausgleichsverbindlichkeit vor-
gesehen, ist anstelle der Angaben
nach Absatz 2 Nummer 1 der Umfang
dieser Verbindlichkeit anzugeben. Wird
eine vorläufige Gegenleistung oder
Ausgleichsverbindlichkeit festgesetzt,
ist anstelle der Angaben nach Absatz 2
Nummer 2 und 3 auf die Vorläufigkeit
und auf das Verfahren zur Bestimmung
der endgültigen Gegenleistung oder
Ausgleichsverbindlichkeit hinzuweisen.
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§ 48f § 48f

Durchführung der Ausgliederung Durchführung der Ausgliederung

(1) Die Ausgliederung erfolgt zur
Aufnahme auf Grundlage der Übertra-
gungsanordnung und der Zustim-
mungserklärung des übernehmenden
Rechtsträgers. Ein Ausgliederungsver-
trag, ein Ausgliederungsbericht oder
ein Ausgliederungsbeschluss der An-
teilsinhaberversammlung des Kreditin-
stituts oder des übernehmenden
Rechtsträgers sind nicht erforderlich.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Der Ausgliederung ist als
Schlussbilanz die Jahresbilanz aus
dem letzten geprüften Jahresabschluss
des Kreditinstituts zugrunde zu legen,
sofern nicht eine auf einen späteren
Stichtag bezogene geprüfte Bilanz des
Kreditinstituts vorliegt. In den Jahresbi-
lanzen des übernehmenden Rechts-
trägers können als Anschaffungskos-
ten im Sinne des § 253 Absatz 1 des
Handelsgesetzbuchs auch die in der
Schlussbilanz des Kreditinstituts ange-
setzten Werte angesetzt werden.

(2) Der Ausgliederung ist als
Schlussbilanz die Jahresbilanz aus
dem letzten geprüften Jahresab-
schluss des Kreditinstituts zugrunde
zu legen, sofern nicht eine auf einen
späteren Stichtag bezogene geprüfte
Bilanz des Kreditinstituts vorliegt; die
Bundesanstalt kann für diesen
Zweck von dem Institut eine auf ei-
nen späteren Stichtag bezogene
geprüfte Bilanz verlangen. In den
Jahresbilanzen des übernehmenden
Rechtsträgers können als Anschaf-
fungskosten im Sinne des § 253 Ab-
satz 1 des Handelsgesetzbuchs auch
die in der Schlussbilanz des Kreditin-
stituts angesetzten Werte angesetzt
werden.

(3) Das Kreditinstitut und der
übernehmende Rechtsträger haben die
Ausgliederung unverzüglich zur Eintra-
gung in das Register ihres jeweiligen
Sitzes anzumelden. Den Anmeldungen
sind neben der Schlussbilanz je eine
Ausfertigung der Übertragungsanord-
nung und der notariellen Zustim-
mungserklärung des übernehmenden
Rechtsträgers nach Absatz 1 Satz 1
beizufügen.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Die Eintragungen sind unver-
züglich vorzunehmen. Die Einlegung
eines Rechtsbehelfs oder die Erhe-
bung einer Klage gegen die Übertra-
gungsanordnung, die Kapitalerhöhung
oder die Eintragung der Ausgliederung

(4) u n v e r ä n d e r t.
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oder der Kapitalerhöhung beim über-
nehmenden Rechtsträger stehen der
Eintragung nicht entgegen.

(5) Unterlässt oder verzögert das
Kreditinstitut oder der übernehmende
Rechtsträger die nach Absatz 3 gebo-
tene Anmeldung zur Eintragung in ein
Register, kann die Bundesanstalt für
Finanzmarktstabilisierung die Anmel-
dung für den Eintragungsverpflichteten
vornehmen. In diesem Fall kann die
Anmeldung nicht ohne Zustimmung
durch die Bundesanstalt für Finanz-
marktstabilisierung zurückgenommen
werden.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Die Mitwirkung der Mitglieder
der Leitungs- und Aufsichtsorgane bei
der Vorbereitung und Durchführung
der Ausgliederung stellt gegenüber
dem Kreditinstitut und seinen Anteils-
inhabern keine Pflichtwidrigkeit dar.
Hiervon unberührt bleibt die Pflicht, die
Rechte des Instituts nach Maßgabe
des § 48r Absatz 1 und 2 zu verfolgen.
Bei der Entscheidung über die Einle-
gung von Rechtsmitteln, die auf die
Verhinderung des Erlasses oder des
Vollzugs einer Übertragungsanordnung
gerichtet sind, sind die Folgen zu be-
rücksichtigen, die die Verzögerung bei
gleichzeitigem Bekanntwerden der Be-
standsgefährdung nach sich zieht.

(6) u n v e r ä n d e r t

§ 48g § 48g

Wirksamwerden und Wirkungen der
Ausgliederung

Wirksamwerden und Wirkungen
der Ausgliederung

(1) Die Ausgliederung wird mit
der Bekanntgabe der Übertragungsan-
ordnung gegenüber dem Kreditinstitut
und dem übernehmenden Rechtsträ-
ger wirksam.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Mit Wirksamwerden der Aus-
gliederung

(2) Mit Wirksamwerden der
Ausgliederung

1. gehen die von der Übertragungs-
anordnung erfassten Ausgliede-
rungsgegenstände auf den über-

1. gehen die von der Übertragungs-
anordnung erfassten Vermö-
genswerte, Verbindlichkeiten
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nehmenden Rechtsträger über
und

und Rechtsverhältnisse (Aus-
gliederungsgegenstände) auf
den übernehmenden Rechtsträ-
ger über und

2. entsteht der Anspruch des Kredit-
instituts auf die Gegenleistung
oder die Ausgleichsverbindlichkeit.

2. u n v e r ä n d e r t

(3) Eine Gegenleistung in Geld (§
48d Absatz 1 Satz 3) ist sofort fällig.
Besteht die Gegenleistung in Anteilen
an dem übernehmenden Rechtsträger
und ist eine Kapitalerhöhung zur
Schaffung der Anteile erforderlich,
muss der übernehmende Rechtsträger
unverzüglich die für die Eintragung der
Kapitalerhöhung und ihre Durchfüh-
rung erforderlichen Handlungen vor-
nehmen. Für die Eintragung der Kapi-
talerhöhung gilt § 48f Absatz 5 ent-
sprechend.

(3) Eine Gegenleistung in Geld
(§ 48d Absatz 1 Satz 3) ist mit Wirk-
samwerden der Ausgliederung fäl-
lig. Besteht die Gegenleistung in An-
teilen an dem übernehmenden
Rechtsträger und ist eine Kapitaler-
höhung zur Schaffung der Anteile er-
forderlich, muss der übernehmende
Rechtsträger unverzüglich die für die
Eintragung der Kapitalerhöhung und
ihre Durchführung erforderlichen
Handlungen vornehmen. Für die Ein-
tragung der Kapitalerhöhung gilt § 48f
Absatz 5 entsprechend.

(4) Anteilsinhaberähnliche Rechte
ohne Stimmrecht werden im Zweifel an
die durch die Ausgliederung geschaf-
fene Lage angepasst.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) § 613a des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ist entsprechend anzuwen-
den.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Soweit der übernehmende
Rechtsträger nicht über die zur Fort-
führung der übertragenen Geschäfte
erforderliche Erlaubnis nach § 32 ver-
fügt, gilt die Übertragungsanordnung
im Umfang der dem Kreditinstitut erteil-
ten Erlaubnis als Erlaubniserteilung
zugunsten des übernehmenden
Rechtsträgers.

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) Schuldverhältnisse dürfen al-
lein aus Anlass ihrer Übertragung nicht
gekündigt werden. Die Übertragungs-
anordnung und die Ausgliederung füh-
ren insoweit auch nicht zu einer auto-
matischen Beendigung von Schuldver-
hältnissen. Entgegenstehende vertrag-
liche Bestimmungen sind unwirksam.
Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht

(7) Schuldverhältnisse dürfen al-
lein aus Anlass ihrer Übertragung
nicht gekündigt werden. Die Übertra-
gungsanordnung und die Ausgliede-
rung führen insoweit auch nicht zu ei-
ner Beendigung von Schuldverhält-
nissen. Entgegenstehende vertragli-
che Bestimmungen sind unwirksam.
Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht
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1. für Kündigungs- oder Beendi-
gungsgründe, die sich nicht darin
erschöpfen, dass das Schuldver-
hältnis übertragen wurde oder
dass die Voraussetzungen für sei-
ne Übertragung vorlagen,

1. u n v e r ä n d e r t

2. für Kündigungs- oder Beendi-
gungsgründe, die in der Person
des übernehmenden Rechtsträ-
gers begründet sind und

2. u n v e r ä n d e r t

3. soweit bei einer partiellen Übertra-
gung die Anforderungen des § 48k
Absatz 2 Satz 1 bis 3 nicht einge-
halten werden.

3. u n v e r ä n d e r t

§ 48h § 48h

Haftung des Kreditinstituts; Insol-
venzfestigkeit der Ausgliederung,

Haftung des Kreditinstituts; Insol-
venzfestigkeit der Ausgliederung,

(1) Das Kreditinstitut haftet für die
von der Ausgliederung erfassten Ver-
bindlichkeiten nur in Höhe des Betrags,
den der Gläubiger im Rahmen einer
Abwicklung des Kreditinstituts erlöst
haben würde, wenn die Ausgliederung
unterblieben wäre.

(1) Das Kreditinstitut haftet für die
von der Ausgliederung erfassten Ver-
bindlichkeiten nur in Höhe des Be-
trags, den der Gläubiger im Rahmen
einer Abwicklung des Kreditinstituts
erlöst haben würde, wenn die Aus-
gliederung unterblieben wäre. Die
Haftung besteht nur, soweit der
Gläubiger von dem übernehmen-
den Rechtsträger keine Befriedi-
gung erlangen kann.

(2) Ein Insolvenzverfahren über
das Vermögen des Kreditinstituts lässt
die Ausgliederung unberührt; sie kann
weder innerhalb noch außerhalb eines
solchen Insolvenzverfahrens angefoch-
ten werden.

(2) u n v e r ä n d e r t

§ 48i § 48i

Gegenstände, die ausländischem
Recht unterliegen

Gegenstände, die ausländischem
Recht unterliegen

(1) Sofern Gegenstände, deren
Übertragung sich nach ausländischem
Recht vollzieht, nicht bereits durch das
Wirksamwerden der Ausgliederung auf

(1) Unterliegen Ausgliede-
rungsgegenstände einem auslän-
dischen Recht, nach welchem die
Rechtswirkungen der Übertra-
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den übernehmenden Rechtsträger
übergehen, ist das Kreditinstitut ver-
pflichtet, die für die Übertragung erfor-
derlichen Handlungen unverzüglich
vorzunehmen.

gungsanordnung nicht gelten, ist
das Kreditinstitut verpflichtet, auf
die Vornahme der Akte hinzuwir-
ken, die nach dem ausländischen
Recht für den Rechtsübergang auf
den übernehmenden Rechtsträger
erforderlich sind.

(2) Bis zum Wirksamwerden der
Übertragung verwaltet das Institut den
Gegenstand für Rechnung und im Inte-
resse des übernehmenden Rechtsträ-
gers, dessen Weisungen es in Bezug
auf den Gegenstand unterworfen ist.

(2) In den Fällen des Absatz 1
sind das Institut und der überneh-
mende Rechtsträger verpflichtet,
einander in Bezug auf die hiervon
betroffenen Ausgliederungsgegen-
stände so zu stellen, als wäre der
Rechtsübergang nach den Vor-
schriften der ausländischen
Rechtsordnung erfolgt. Das Kredit-
institut verwaltet die betroffenen
Ausgliederungsgegenstände für
Rechnung und im Interesse des
übernehmenden Rechtsträgers,
dessen Weisungen es unterliegt.
Der übernehmende Rechtsträger
stellt das Kreditinstitut von den in
diesem Zusammenhang anfallen-
den Aufwendungen frei, das Kredit-
institut hat das aus der Verwaltung
des Gegenstands Erlangte an den
übernehmenden Rechtsträger her-
auszugeben.

(3) Ansprüche des Kreditinstituts
nach den Absätzen 1 und 2 bleiben
von einem Insolvenzverfahren über
das Vermögen des Kreditinstituts un-
berührt. Die Erfüllung dieser Ansprü-
che kann weder innerhalb noch außer-
halb eines solchen Insolvenzverfah-
rens angefochten werden.

(3) Vermögensgegenstände,
deren Übertragung nach Absatz 1
durch die ausländische Rechts-
ordnung nicht anerkannt wird, ge-
hören in einem Insolvenzverfahren
über das Vermögen des Kreditinsti-
tuts nicht zur Insolvenzmasse. Die
Gläubiger von Forderungen gegen
das Kreditinstitut, deren Übertra-
gung nach Absatz 1 durch die aus-
ländische Rechtsordnung nicht
anerkannt wird, können ihre An-
sprüche nicht gegen das Kreditin-
stitut geltend machen. Ansprüche
und Verpflichtungen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 bleiben von einem
solchen Insolvenzverfahren unbe-
rührt. Rechtshandlungen, die ihrer
Erfüllung dienen, sind weder in-
nerhalb noch außerhalb dieses In-
solvenzverfahrens anfechtbar.
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(4) Bestehen Zweifel daran, ob
die Rechtswirkungen der Übertra-
gungsanordnung im Ausland gel-
ten, sind die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend anwendbar.

§ 48j § 48j

Partielle Rückübertragung Partielle Rückübertragung

(1) Die Bundesanstalt kann in-
nerhalb von vier Monaten nach Wirk-
samwerden der Ausgliederung anord-
nen, dass einzelne Vermögenswerte,
Verbindlichkeiten oder Rechtsverhält-
nisse (Ausgliederungsgegenstände)
auf das ausgliedernde Kreditinstitut zu-
rück übertragen werden (Rückübertra-
gungsanordnung). Innerhalb der Frist
nach Satz 1 können weitere Rücküber-
tragungsanordnungen ergehen.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Die Rückübertragungsanord-
nung ist gegenüber dem übernehmen-
den Rechtsträger und dem ausglie-
dernden Kreditinstitut bekanntzugeben
und wird mit Bekanntgabe gegenüber
beiden wirksam. § 48f Absatz 3 bis 5
ist entsprechend anzuwenden; an die
Stelle der in § 48f Absatz 3 Satz 2 ge-
nannten Unterlagen tritt eine Ausferti-
gung der Rückübertragungsanord-
nung. Der von einer Rückübertra-
gungsanordnung betroffene Ausgliede-
rungsgegenstand gilt als von Anfang
an im Vermögen des ausgliedernden
Kreditinstituts verblieben.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Von einer Rückübertragung
nach Absatz 1 sind vorbehaltlich der
Bestimmungen des Absatzes 5 Aus-
gliederungsgegenstände, für welche
Finanzsicherheiten im Sinne des § 1
Absatz 17 bestellt sind, sowie die für
diese bestellten Finanzsicherheiten
ausgenommen. Satz 1 gilt auch für
Ausgliederungsgegenstände, die in ein
System im Sinne des § 1 Absatz 16
oder von Zentralbanken einbezogen
sind oder die einer nach § 206 Absatz
1 der Solvabilitätsverordnung berück-
sichtigungsfähigen Aufrechnungsver-

(3) u n v e r ä n d e r t
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einbarung unterfallen. Die Auswahl der
übrigen Ausgliederungsgegenstände
richtet sich nach deren Bedeutung für
eine effektive und kosteneffiziente Ab-
wehr der von dem Kreditinstitut ausge-
henden Systemgefährdung. Bei gleich-
rangiger Bedeutung für die effektive
und kosteneffiziente Abwehr der vom
Kreditinstitut ausgehenden Systemge-
fährdung richtet sich die Auswahl von
Verbindlichkeiten nach der in einem
Insolvenzverfahren über Vermögen
des Kreditinstituts maßgeblichen
Rangfolge. Die Sätze 3 und 4 gelten
auch für die Entscheidung über eine
nur teilweise Rückübertragung von
Verbindlichkeiten.

(4) Der übernehmende Rechts-
träger haftet für Verbindlichkeiten, die
von einer Rückübertragungsanordnung
betroffen sind, nur in Höhe des Be-
trags, den der Gläubiger im Rahmen
der Abwicklung des Kreditinstituts er-
löst haben würde, wenn die Ausgliede-
rung unterblieben wäre.

(4) Der übernehmende Rechts-
träger haftet für Verbindlichkeiten, die
von einer Rückübertragungsanord-
nung betroffen sind, nur in Höhe des
Betrags, den der Gläubiger im Rah-
men der Abwicklung des Kreditinsti-
tuts erlöst haben würde, wenn die
Ausgliederung unterblieben wäre. Die
Haftung besteht nur, soweit der
Gläubiger von dem Kreditinstitut
keine Befriedigung erlangen kann.

(5) Ein im Vollzug der Ausgliede-
rung auf den übernehmenden Rechts-
träger übergegangenes Schuldverhält-
nis, dessen Kündigung oder Beendi-
gung von dem Vertragsgegner entge-
gen § 48g Absatz 7 erklärt oder be-
hauptet wird, kann von der Bundesan-
stalt innerhalb von zehn Geschäftsta-
gen nach Zugang der Erklärung beim
übernehmenden Rechtsträger auf das
Kreditinstitut zurück übertragen wer-
den; etwaige Ansprüche, die sich aus
der Beendigung eines solchen Schuld-
verhältnisses ergeben würden, gelten
als mitübertragen. Ist das Schuldver-
hältnis in eine nach § 206 Absatz 1 der
Solvabilitätsverordnung berücksichti-
gungsfähige Aufrechnungsvereinba-
rung eingebunden, gelten sämtliche
von der Aufrechnungsvereinbarung er-
fassten Schuldverhältnisse zwischen
dem Institut und dem Vertragsgegner,
die Aufrechnungsvereinbarung sowie
etwaige Ansprüche, die aus der An-

(5) u n v e r ä n d e r t
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wendung der Aufrechnungsvereinba-
rung resultieren würden, als
mitübertragen. Gleiches gilt für Rah-
menverträge, in die die von der Auf-
rechnungsvereinbarung erfassten
Schuldverhältnisse eingebunden sind.
Die Viermonatsfrist nach Absatz 1 gilt
nicht. Der Vertragsgegner ist über die
Rückübertragung unverzüglich zu un-
terrichten.

(6) Wenn im Zusammenhang mit
der Übertragungsanordnung finanzielle
Leistungen des Restrukturierungsfonds
erforderlich sind oder werden können,
trifft die Bundesanstalt die Auswahl
nach Absatz 3 Satz 4 und die Ent-
scheidung über eine Maßnahme nach
Absatz 5 im Benehmen mit der Bun-
desanstalt für Finanzmarktstabilisie-
rung.

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) Die Regelungen in § 48g
Absatz 2, 4 und 5 gelten entspre-
chend.

§ 48k § 48k

Partielle Übertragung Partielle Übertragung

(1) Abweichend von § 48e Absatz
1 kann die Übertragungsanordnung
vorsehen, dass nur ein Teil des Ver-
mögens, der Verbindlichkeiten und der
Rechtsverhältnisse auf den überneh-
menden Rechtsträger übertragen wird
(partielle Übertragung). In diesem Fall
hat die Übertragungsanordnung ab-
weichend von § 48e Absatz 1 Nummer
2 nur diejenigen Ausgliederungsge-
genstände anzugeben, die von der
Ausgliederung erfasst werden; alterna-
tiv können die Ausgliederungsgegen-
stände angegeben werden, die beim
Institut verbleiben.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Ausgliederungsgegenstände,
für die Finanzsicherheiten im Sinne
des § 1 Absatz 17 bestellt sind, dürfen
nur zusammen mit der Finanzsicher-
heit und Finanzsicherheiten dürfen nur
zusammen mit den durch sie gesicher-

(2) u n v e r ä n d e r t
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ten Ausgliederungsgegenständen
übertragen werden. Ausgliederungs-
gegenstände, die in ein System im
Sinne des § 1 Absatz 16 oder ein Sys-
tem von Zentralbanken einbezogen
sind, dürfen nicht ohne die für sie be-
stellten Sicherheiten und Sicherheiten
nicht ohne die durch sie gesicherten
Ausgliederungsgegenstände übertra-
gen werden. Gegenstände, die einer
nach § 206 Absatz 1 der
Solvabilitätsverordnung berücksichti-
gungsfähigen Aufrechnungsvereinba-
rung unterliegen, dürfen nur in ihrer
Gesamtheit und zusammen mit der
Aufrechnungsvereinbarung und den
Rahmenverträgen übertragen werden,
in die die von der Aufrechnungsverein-
barung erfassten Schuldverhältnisse
mittelbar oder unmittelbar eingebunden
sind; § 48j Absatz 5 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Für die Auswahl der zu
übertragenden Gegenstände ist § 48j
Absatz 3 Satz 4 bis 6 und Absatz 6
entsprechend anzuwenden.

(3) Der übernehmende Rechts-
träger haftet für Verbindlichkeiten, die
von einer Übertragungsanordnung
nach Absatz 1 nicht erfasst werden,
nur in Höhe des Betrags, den der
Gläubiger im Rahmen der Abwicklung
des Kreditinstituts erlöst haben würde,
wenn die Ausgliederung unterblieben
wäre.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Verbleiben bei dem Kreditin-
stitut Gegenstände, auf deren Nutzung
oder Mitnutzung der übernehmende
Rechtsträger angewiesen ist, um die
auf ihn übertragenen Unternehmens-
teile fortführen zu können, hat das
Kreditinstitut dem übernehmenden
Rechtsträger die Nutzung oder
Mitnutzung gegen ein angemessenes
Entgelt zu gestatten, bis der überneh-
mende Rechtsträger die betroffenen
Gegenstände ersetzen kann. Ansprü-
che nach Satz 1 oder aus einem auf-
grund der Verpflichtung nach Satz 1
geschlossenen Vertrag bleiben von ei-
nem über das Vermögen des Instituts
eröffneten Insolvenzverfahren unbe-
rührt; Vertragsschluss und Erfüllungs-

(4) u n v e r ä n d e r t
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handlungen sind nicht anfechtbar.

(5) Die Bundesanstalt kann in-
nerhalb von vier Monaten nach Wirk-
samwerden einer Ausgliederung, die
auf einer Übertragungsanordnung
nach Absatz 1 beruht, weitere Übertra-
gungsanordnungen (Folgeanordnun-
gen) erlassen. Folgeanordnungen lö-
sen die Frist nach Satz 1 nicht erneut
aus.

(5) Die Bundesanstalt kann in-
nerhalb von vier Monaten nach Wirk-
samwerden einer Ausgliederung, die
auf einer Übertragungsanordnung
nach Absatz 1 beruht, weitere Über-
tragungsanordnungen (Folgeanord-
nungen) erlassen. Folgeanordnungen
lösen die Frist nach Satz 1 nicht er-
neut aus. § 48a Absatz 3 gilt ent-
sprechend.

§ 48l § 48l

Maßnahmen bei dem Kreditinstitut Maßnahmen bei dem Kreditinstitut

(1) Nach Wirksamwerden der
Übertragungsanordnung kann die
Bundesanstalt die Erlaubnis des Kre-
ditinstituts aufheben, wenn das Kredit-
institut nicht in der Lage ist, seine Ge-
schäfte im Einklang mit den Bestim-
mungen dieses Gesetzes fortzuführen.
§ 35 bleibt unberührt.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Solange die auf den über-
nehmenden Rechtsträger übertrage-
nen Unternehmensteile in ihrem Be-
stand gefährdet sind und solange die
Bundesanstalt nicht das Erreichen des
Sanierungsziels (§ 48m Absatz 1 Satz
2) beim übernehmenden Rechtsträger
festgestellt hat, kann die Bundesanstalt
das Kreditinstitut anweisen, die ihm in
der Anteilsinhaberversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers zuste-
henden Stimmrechte in bestimmter
Weise auszuüben; die Weisung ist
auch dem übernehmenden Rechtsträ-
ger bekanntzugeben. Zur Zustimmung

(2) u n v e r ä n d e r t

1. zu einer Kapitalherabsetzung des
übernehmenden Rechtsträgers,
die nicht der Deckung von Verlus-
ten dient,

2. zu einer Kapitalerhöhung, bei wel-
cher der Ausgabebetrag oder der
Mindestbetrag, zu dem die Anteile
ausgegeben werden, unangemes-
sen niedrig ist,
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3. zu einer Verschmelzung, Spal-
tung, Ausgliederung oder Vermö-
gensübertragung nach dem Um-
wandlungsgesetz, bei der die dem
Institut zustehende Gegenleistung
oder Abfindung unangemessen
niedrig ist, und

4. zu einem Ausschluss des Kreditin-
stituts aus dem Kreis der Anteils-
inhaber

kann das Institut nicht angewiesen
werden. Die Befolgung einer Weisung
nach Satz 1 stellt gegenüber dem Kre-
ditinstitut oder seinen Anteilsinhabern
keine Pflichtwidrigkeit der Mitglieder
der vertretungsberechtigten Organe
dar. Hiervon unberührt bleibt die
Pflicht, die Rechte des Kreditinstituts
nach Maßgabe von § 48m Absatz 4
und 5 und § 48r Absatz 3 zu verfolgen.

(3) Solange die auf den über-
nehmenden Rechtsträger übertrage-
nen Unternehmensteile in ihrem Be-
stand gefährdet sind und solange eine
solche Bestandsgefährdung nicht
nachhaltig abgewendet ist, darf das
Kreditinstitut nicht ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der Bundes-
anstalt über die ihm zustehenden An-
teile an dem übernehmenden Rechts-
träger verfügen.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Droht ein Antrag auf Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens über
das Vermögen des Kreditinstituts allein
deshalb abgewiesen zu werden, weil
das Vermögen des Kreditinstituts vo-
raussichtlich nicht reicht, um die Kos-
ten des Verfahrens zu decken, ist der
übernehmende Rechtsträger verpflich-
tet, den für die Eröffnung des Verfah-
rens erforderlichen Kostenvorschuss
zu leisten.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Die Bundesanstalt soll bei
dem Kreditinstitut einen Sonder-
prüfer einsetzen, der das Bestehen
von Schadensersatzansprüchen
des Kreditinstituts gegen Organ-
mitglieder oder ehemalige Organ-

ele
ktr

on
isc

he
 V

ora
b-F

as
su

ng
* 

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt. 



Drucksache / -66- Deutscher Bundestag - . Wahlperiode

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

mitglieder wegen der Verletzung
von Sorgfaltspflichten prüft. § 45c
Absatz 6 sowie die §§ 144 und 145
des Aktiengesetzes gelten ent-
sprechend.

§ 48m § 48m

Maßnahmen bei dem übernehmen-
den Rechtsträger

Maßnahmen bei dem übernehmen-
den Rechtsträger

(1) Der übernehmende Rechts-
träger hat der Bundesanstalt auf Ver-
langen unverzüglich Auskunft über alle
Umstände zu geben, die für die Beur-
teilung der Sanierungsfähigkeit der auf
den übernehmenden Rechtsträger
übertragenen Unternehmensteile er-
forderlich sind. Sanierungsfähigkeit im
Sinne des Satzes 1 ist die realisierbare
Möglichkeit der Herstellung einer Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage,
welche die Wettbewerbsfähigkeit des
übertragenen Unternehmens nachhal-
tig gewährleistet (Sanierungsziel). So-
weit dies zur Überprüfung der nach
Satz 1 gemachten Angaben erforder-
lich ist, kann die Bundesanstalt die
Vorlage von Unterlagen und die Über-
lassung von Kopien verlangen.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Bis zur Feststellung der Errei-
chung des Sanierungsziels durch die
Bundesanstalt gelten für Beschluss-
fassungen der Anteilsinhaberversamm-
lung des übernehmenden Rechtsträ-
gers über Kapitalmaßnahmen die §§ 7
bis 7b, 7d und 7e des Finanzmarktsta-
bilisierungsbeschleunigungsgesetzes
entsprechend. Dies gilt auch dann,
wenn andere private oder öffentliche
Stellen Beiträge zur Erreichung des
Sanierungsziels oder zur Überwindung
der Bestandsgefährdung leisten. § 48d
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(2) Zur Ermöglichung oder
Umsetzung einer Übertragungsan-
ordnung gelten bis zur Feststel-
lung der Erreichung des Sanie-
rungsziels durch die Bundesanstalt
für Beschlussfassungen der An-
teilsinhaberversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers
über Kapitalmaßnahmen die §§ 7
bis 7b, 7d, 7e, 8 bis 11, 12 Absatz 1
bis 3, §§ 14, 15 und 17 bis 19 des
Finanzmarktstabilisierungsbe-
schleunigungsgesetzes entspre-
chend. Dies gilt auch dann, wenn an-
dere private oder öffentliche Stellen
Beiträge zur Erreichung des Sanie-
rungsziels oder zur Überwindung der
Bestandsgefährdung leisten. § 48d
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Ein Beschluss nach Absatz 2 (3) u n v e r ä n d e r t
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ist unverzüglich zum Register des Sit-
zes des übernehmenden Rechtsträ-
gers anzumelden. Er ist, sofern er nicht
offensichtlich nichtig ist, unverzüglich
in das Register einzutragen. Klagen
und Anträge auf Erlass von Entschei-
dungen gegen den Beschluss oder
seine Eintragung stehen der Eintra-
gung nicht entgegen. § 246a Absatz 4
des Aktiengesetzes gilt entsprechend.
Dasselbe gilt für die Beschlussfassun-
gen über die Ausnutzung einer nach
Absatz 2 geschaffenen Ermächtigung
zur Ausnutzung eines genehmigten
Kapitals.

(4) Stimmt das Institut für eine
Maßnahme nach Absatz 2 in Erfüllung
einer ihm nach § 48l Absatz 2 von der
Bundesanstalt erteilten Weisung , ist
es nicht gehindert, gegen den Be-
schluss Klage zu erheben. Die Klage
kann im Falle einer Kapitalerhöhung
auch darauf gestützt werden, dass der
Ausgabebetrag der neuen Anteile un-
angemessen niedrig ist. Im Falle einer
Kapitalherabsetzung kann die Klage
auch darauf gestützt werden, dass die
Kapitalherabsetzung in dem beschlos-
senen Umfang nicht dem Ausgleich
von Verlusten dient. Ist die Klage be-
gründet, die Maßnahme aber nach Ab-
satz 3 bereits in das Handelsregister
eingetragen, so soll der dem Institut
nach Absatz 3 Satz 4 zustehende
Schadensersatzanspruch durch die
Ausgabe von Anteilen erfüllt werden,
wenn der dem Institut erlittene Scha-
den in einer wirtschaftlichen Verwässe-
rung seiner Beteiligung am überneh-
menden Rechtsträger besteht.

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Die Absätze 2, 3 und 4 Satz 1
und 4 gelten entsprechend für Be-
schlussfassungen über Satzungsände-
rungen, den Abschluss oder die Been-
digung von Unternehmensverträgen
oder Maßnahmen nach dem Umwand-
lungsgesetz. Stimmt das Kreditinstitut
in Erfüllung einer Weisung nach § 48l
Absatz 2 für eine Maßnahme nach
dem Umwandlungsgesetz , kann es
die Klage gegen den Beschluss auch
darauf stützen, dass die dem Institut

(5) u n v e r ä n d e r t
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eingeräumte Gegenleistung oder Ab-
findung nicht angemessen ist.

(6) Sind dem übernehmenden
Rechtsträger zum Zwecke der Über-
windung der Bestandsgefährdung oder
zur Erreichung des Sanierungsziels
durch den Restrukturierungsfonds oder
auf andere Weise Unterstützungsleis-
tungen gewährt worden, kann die Bun-
desanstalt bis zur Erreichung des Sa-
nierungsziels

(6) Sind dem übernehmenden
Rechtsträger zum Zwecke der Über-
windung der Bestandsgefährdung
oder zur Erreichung des Sanierungs-
ziels durch den Restrukturierungs-
fonds oder auf andere Weise Unter-
stützungsleistungen gewährt worden,
kann die Bundesanstalt bis zur Errei-
chung des Sanierungsziels

1. Auszahlungen an die Anteilsinha-
ber des übernehmenden Rechts-
trägers untersagen,

1. Auszahlungen an die Anteilsin-
haber des übernehmenden
Rechtsträgers untersagen,

2. Auszahlungen an die Inhaber an-
derer Eigenmittelbestandteile un-
tersagen, die nach den vertragli-
chen Bestimmungen an die Errei-
chung festgelegter Kenngrößen
geknüpft sind, sofern die einschlä-
gigen Kenngrößen ohne die
Unterstützungsleistung nicht er-
reicht worden wären, oder

2. Auszahlungen an die Inhaber an-
derer Eigenmittelbestandteile un-
tersagen, die nach den vertragli-
chen Bestimmungen an die Er-
reichung festgelegter Kenngrö-
ßen geknüpft sind, sofern die
einschlägigen Kenngrößen ohne
die Unterstützungsleistung nicht
erreicht worden wären, oder

3. Auszahlungen an Gläubiger unter-
sagen, solange deren Ansprüche
aufgrund einer Nachrangabrede
nach einer hypothetischen Rück-
führung der Unterstützungsleis-
tung nicht zu bedienen wären.

3. Auszahlungen an Gläubiger un-
tersagen, solange deren Ansprü-
che aufgrund einer Nachrangab-
rede nach einer hypothetischen
Rückführung der Unterstützungs-
leistung nicht zu bedienen wären.

Als Auszahlung im Sinne des Satzes 1
gelten auch die Kündigung oder der
Rückerwerb der betroffenen Eigenmit-
telbestandteile und Schuldtitel sowie
bilanzielle Maßnahmen, die zur Folge
haben, dass die nach Satz 1 Nummer
2 maßgeblichen Kenngrößen erreicht
werden. Wird eine Auszahlung nach
Satz 1 Nummer 2 untersagt, gelten die
einschlägigen Kenngrößen als nicht er-
reicht. Satz 1 gilt nicht für Ausschüt-
tungen auf Anteile, die dem Restruktu-
rierungsfonds im Zusammenhang mit
einer Unterstützungsleistung gewährt
wurden, und für Zahlungen auf Forde-
rungen des Restrukturierungsfonds,
die im Zusammenhang mit der staatli-
chen Unterstützungsleistung entstan-
den sind. § 48d Absatz 2 Satz 3 gilt
entsprechend. Unterstützungsleistun-

Als Auszahlung im Sinne des Satzes
1 gelten auch die Kündigung oder der
Rückerwerb der betroffenen Eigenmit-
telbestandteile und Schuldtitel sowie
bilanzielle Maßnahmen, die zur Folge
haben, dass die nach Satz 1 Nummer
2 maßgeblichen Kenngrößen erreicht
werden. Wird eine Auszahlung nach
Satz 1 Nummer 2 untersagt, gelten
die einschlägigen Kenngrößen als
nicht erreicht. Satz 1 gilt nicht für
Ausschüttungen auf Anteile, die dem
Restrukturierungsfonds oder dem Fi-
nanzmarktstabilisierungsfonds im
Zusammenhang mit einer Unterstüt-
zungsleistung gewährt wurden, und
für Zahlungen auf Forderungen des
Restrukturierungsfonds, die im Zu-
sammenhang mit der staatlichen
Unterstützungsleistung entstanden
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gen durch den Restrukturierungsfonds
steht die für die Überwindung der Be-
standsgefährdung oder zur Erreichung
des Sanierungsziels erforderliche Zu-
führung von Eigenmitteln oder Liquidi-
tät durch private Dritte gleich.

sind. § 48d Absatz 2 Satz 3 gilt ent-
sprechend. Unterstützungsleistungen
durch den Restrukturierungsfonds
steht die für die Überwindung der Be-
standsgefährdung oder zur Errei-
chung des Sanierungsziels erforderli-
che Zuführung von Eigenmitteln oder
Liquidität durch private Dritte gleich.

(7) Ist das Sanierungsziel nicht
oder nur zu unverhältnismäßigen wirt-
schaftlichen Bedingungen zu erreichen
und lässt sich das Unternehmen ohne
Risiken für die Stabilität des Finanz-
systems abwickeln, kann die Bundes-
anstalt in Abstimmung mit der Bundes-
anstalt für Finanzmarktstabilisierung
von dem übernehmenden Rechtsträger
die Erstellung eines Liquidationsplans
verlangen, aus welchem hervorgeht,
dass und auf welche Weise das vom
übernehmenden Rechtsträger fortge-
führte Unternehmen geordnet abgewi-
ckelt wird.

(7) u n v e r ä n d e r t

(8) Die Bundesanstalt kann einen
nach Absatz 7 erstellten Liquidations-
plan für verbindlich erklären.

(8) u n v e r ä n d e r t

(9) Die Bundesanstalt ist befugt,
die zur Durchsetzung eines nach Ab-
satz 8 verbindlichen Liquidationsplans
erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen. Insbesondere ist die Bundesan-
stalt befugt, dem übernehmenden
Rechtsträger Weisungen zu erteilen.
Bieten die Geschäftsleiter keine Ge-
währ für die ordnungsmäßige Durch-
führung des Plans, kann die Bundes-
anstalt nach § 45c die Befugnisse der
Geschäftsleiter auf einen Sonderbeauf-
tragten übertragen, der geeignet ist, für
die ordnungsmäßige Umsetzung des
Plans Sorge zu tragen.

(9) u n v e r ä n d e r t

§ 48n § 48n

Unterrichtung u n v e r ä n d e r t

Über den Erlass einer Übertra-
gungsanordnung und Maßnahmen
nach § 48l Absatz 1 und 2 sowie §
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48m Absatz 6 bis 9 unterrichtet die
Bundesanstalt nach Maßgabe des §
46d Absatz 1 und 2 die zuständigen
Behörden der anderen Staaten des
Europäischen Wirtschaftsraums.

§ 48o § 48o

Maßnahmen bei übergeordneten Un-
ternehmen von Institutsgruppen

Maßnahmen bei übergeordneten
Unternehmen von Institutsgruppen

(1) Decken die einer Instituts-
gruppe zur Verfügung stehenden Ei-
genmittel die nach § 10 Absatz 1 oder
1b oder § 45b Absatz 1 Satz 2, Absatz
2 erforderlichen Eigenmittel zu weniger
als 90 vom Hundert oder ist zu erwar-
ten, dass eine solche Unterdeckung
eintreten wird, wenn keine korrigieren-
den Maßnahmen ergriffen werden, so
kann die Bundesanstalt in entspre-
chender Anwendung der §§ 48a bis
48k auch gegenüber dem übergeord-
neten Unternehmen eine Übertra-
gungsanordnung erlassen. Die §§ 48l
bis 48n sind entsprechend anzuwen-
den.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Ist ein gruppenangehöriges
Institut oder das übergeordnete Unter-
nehmen in seinem Bestand gefährdet
und droht es dadurch andere gruppen-
angehörige Unternehmen in deren Be-
stand zu gefährden, so kann die Bun-
desanstalt nach Maßgabe der §§ 48c
bis 48k eine Übertragungsanordnung
auch gegenüber dem übergeordneten
Unternehmen erlassen, wenn mit der
Gefährdung der anderen gruppenan-
gehörigen Unternehmen eine System-
gefährdung einhergeht. Bei nachge-
ordneten Unternehmen mit Sitz im
Ausland wird eine Institutsgefährdung
vermutet, wenn

(2) Ist ein gruppenangehöriges
Institut oder das übergeordnete Un-
ternehmen in seinem Bestand ge-
fährdet und droht es dadurch andere
gruppenangehörige Unternehmen in
deren Bestand zu gefährden, so kann
die Bundesanstalt nach Maßgabe der
§§ 48c bis 48k eine Übertragungsan-
ordnung auch gegenüber dem über-
geordneten Unternehmen erlassen,
wenn mit der Gefährdung der ande-
ren gruppenangehörigen Unterneh-
men eine Systemgefährdung einher-
geht. Bei nachgeordneten Unterneh-
men mit Sitz im Ausland wird eine In-
stitutsgefährdung vermutet, wenn

1. die in dem Staat des Sitzes gel-
tenden Eigenmittel- oder Liquidi-
tätsanforderungen nicht erfüllt
werden,

1. die in dem Staat des Sitzes gel-
tenden Eigenmittel- oder Liquidi-
tätsanforderungen nicht erfüllt
werden oder

2. die Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens oder eines anderen, in der

2. die Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens oder eines anderen, in
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Rechtsordnung des Sitzstaates
vorgesehenen Verfahrens mit ver-
gleichbaren Wirkungen bevorsteht
und sich auf der Grundlage grup-
peninterner Transaktionen nicht
abwenden lässt, ohne andere
gruppenangehörige Unternehmen
einer Institutsgefährdung auszu-
setzen

der Rechtsordnung des Sitzstaa-
tes vorgesehenen Verfahrens mit
vergleichbaren Wirkungen bevor-
steht und sich auf der Grundlage
gruppeninterner Transaktionen
nicht abwenden lässt, ohne ande-
re gruppenangehörige Unter-
nehmen einer Institutsgefährdung
auszusetzen.

Hat die Bundesanstalt eine Übertra-
gungsanordnung nach Satz 1 erlassen,
gelten die §§ 48l bis 48n entspre-
chend.

Hat die Bundesanstalt eine Übertra-
gungsanordnung nach Satz 1 erlas-
sen, gelten die §§ 48l bis 48n ent-
sprechend.

§ 48p § 48p

Maßnahmen bei Finanzholding-
Gruppen

u n v e r ä n d e r t

Decken die einer Finanzholding-
Gruppe zur Verfügung stehenden Ei-
genmittel die nach § 10 Absatz 1 oder
1b oder § 45b Absatz 1 Satz 2, Absatz
2 erforderlichen Eigenmittel zu weniger
als 90 vom Hundert oder ist zu erwar-
ten, dass eine solche Unterdeckung
eintreten wird, wenn keine korrigieren-
den Maßnahmen ergriffen werden,
kann die Bundesanstalt in entspre-
chender Anwendung der §§ 48a bis
48k auch gegenüber der Finanzhol-
ding-Gesellschaft eine Übertragungs-
anordnung erlassen. Die §§ 48l bis 48n
sind entsprechend anzuwenden. § 48o
Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 48q § 48q

Maßnahmen bei Finanzkonglomera-
ten

u n v e r ä n d e r t

Decken die einem Finanzkonglo-
merat zur Verfügung stehenden Ei-
genmittel die gemäß § 10b Absatz 1
erforderlichen Eigenmittel zu weniger
als 90 vom Hundert oder ist zu erwar-
ten, dass eine solche Unterdeckung
eintreten wird, wenn keine korrigieren-
den Maßnahmen ergriffen werden,
kann die Bundesanstalt in entspre-
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chender Anwendung der §§ 48a bis
48k auch gegenüber dem übergeord-
neten
Finanzkonglomeratsunternehmen so-
wie gegenüber der gemischten Fi-
nanzholding-Gesellschaft eine Über-
tragungsanordnung erlassen. Die §§
48l bis 48n sind entsprechend anzu-
wenden. § 48o Absatz 2 gilt entspre-
chend.

§ 48r § 48r

Rechtsschutz u n v e r ä n d e r t

(1) Die Übertragungsanordnung
kann von dem Kreditinstitut binnen vier
Wochen vor dem für den Sitz der Bun-
desanstalt in Frankfurt am Main zu-
ständigen Oberverwaltungsgericht im
ersten und letzten Rechtszug ange-
fochten werden. Ein Widerspruchsver-
fahren wird nicht durchgeführt.

(2) Soweit geltend gemacht wird,
dass die Übertragungsanordnung kei-
ne angemessene Gegenleistung für
die Übernahme der Ausgliederungsge-
genstände durch den übernehmenden
Rechtsträger vorsehe, kann die Klage
nur auf Anpassung der Gegenleistung
gerichtet werden. Satz 1 gilt entspre-
chend für Klagen, mit denen geltend
gemacht wird, dass die dem Institut
nach § 48d Absatz 6 auferlegte Aus-
gleichsverbindlichkeit unangemessen
hoch sei oder dass an ihre Stelle eine
Gegenleistung treten müsse. War in
der Übertragungsanordnung eine vor-
läufige Gegenleistung vorgesehen und
weicht die endgültig festgesetzte Ge-
genleistung zu Lasten des überneh-
menden Rechtsträgers von der vorläu-
figen Gegenleistung ab, kann auch der
übernehmende Rechtsträger auf An-
passung der Gegenleistung klagen.
Satz 3 gilt entsprechend für Rechtsmit-
tel gegen ein Urteil, das die Gegenleis-
tung zu Lasten des übernehmenden
Rechtsträgers anpasst.

(3) Für die Anfechtung von Wei-
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sungen der Bundesanstalt nach § 48l
Absatz 2 gilt Absatz 1 entsprechend.
Weisungen können nur dann wegen
eines Verstoßes gegen die Grenzen
des § 48l Absatz 2 Satz 2 Nummer 1
bis 3 aufgehoben werden, wenn der
Verstoß offensichtlich ist. Ist der Ver-
stoß nicht offensichtlich, kann das In-
stitut vom übernehmenden Rechtsträ-
ger nach Maßgabe des § 48m Absatz
4 und 5 Ausgleich fordern.

(4) Für Klagen gegen die
Verbindlicherklärung eines Liquidati-
onsplans (§ 48m Absatz 8) oder gegen
Maßnahmen zur Durchsetzung eines
für verbindlich erklärten Liquidations-
plans (§ 48m Absatz 9) gilt Absatz 1
entsprechend.

§ 48s § 48s

Beschränkung der Vollzugsfolgen-
beseitigung; Entschädigung

u n v e r ä n d e r t

(1) Die Wirksamkeit einer gemäß
§ 48c Absatz 6 Satz 2 im elektroni-
schen Bundesanzeiger veröffentlichten
Ausgliederung bleibt von einer Aufhe-
bung der Übertragungsanordnung
durch das Oberverwaltungsgericht un-
berührt. Die Beseitigung der Vollzugs-
folgen kann insoweit nicht verlangt
werden. Satz 2 gilt nicht, wenn die Fol-
genbeseitigung

1. nicht zu einer Systemgefährdung
zu führen droht,

2. keine schutzwürdigen Interessen
Dritter bedrohen würde und

3. nicht unmöglich ist.

(2) Soweit die Beseitigung der
Vollzugsfolgen nach Absatz 1 Satz 2
ausgeschlossen ist, steht dem Kredit-
institut ein Anspruch auf Ausgleich der
durch die Übertragungsanordnung ent-
standenen Nachteile zu. Der Anspruch
steht dem Institut auch dann zu, wenn
die Übertragungsanordnung nicht auf-
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gehoben wird, weil das Handeln der
Bundesanstalt nach § 48a Absatz 2
Satz 2 rechtmäßig ist und das Kreditin-
stitut die in dieser Vorschrift genannten
Umstände nicht zu verantworten hat.“

16. In § 49 wird die Angabe „45 Abs. 1“
durch die Angabe „ 45“ und werden die
Wörter „der §§ 46 und 46a Abs. 1 und
des § 46b“ durch die Wörter „der §§
45c, 46, 46b und 48a bis 48q“ ersetzt.

16. In § 49 wird die Angabe „45 Abs. 1“
durch die Angabe „ 45“ und werden die
Wörter „der §§ 46 und 46a Abs. 1 und
des § 46b“ durch die Wörter „der §§
45c, 46, 46b und 48a bis 48q“ ersetzt.

16a.Nach § 52 wird folgender § 52a ein-
gefügt:

„§ 52a

Verjährung von Ansprüchen gegen Or-
ganmitglieder von Kreditinstituten

(1) Ansprüche von Kreditinstituten
gegen Geschäftsleiter und Mitglieder
des Aufsichts- oder Verwaltungsorgans
aus dem Organ- und Anstellungsver-
hältnis wegen der Verletzung von Sorg-
faltspflichten verjähren in zehn Jahren.

(2) Absatz 1 ist auch auf die vor dem
... [einsetzen: Tag des Inkrafttretens von
Artikel 2 Nummer 16a nach Artikel 17
dieses Gesetzes] entstandenen und
noch nicht verjährten Ansprüche anzu-
wenden.“

17. § 56 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t

a) In Nummer 5 wird die Angabe
„§ 45 Abs. 1 oder 3“ durch die An-
gabe „§ 45 Absatz 1 bis 4“ ersetzt.

b) In Nummer 12 werden die Angabe
„oder § 46a Abs. 1 Satz 1“ und
das Wort „jeweils“ gestrichen.

Artikel 3 Artikel 3

Gesetz zur Errichtung eines
Restrukturierungsfonds

für Kreditinstitute

Gesetz zur Errichtung eines
Restrukturierungsfonds

für Kreditinstitute
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(Restrukturierungsfondsgesetz
- RStruktFG)

(Restrukturierungsfondsgesetz
- RStruktFG)

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht

§ 1 Errichtung des Fonds § 1 Errichtung des Fonds

§ 2 Beitragspflichtige Unternehmen § 2 Beitragspflichtige Unternehmen

§ 3 Aufgabe und Verwendungszwecke des Restrukturie-
rungsfonds

§ 3 Aufgabe und Verwendungszwecke des Restrukturie-
rungsfonds

§ 4 Entscheidung über Restrukturierungsmaßnahmen § 4 Entscheidung über Restrukturierungsmaßnahmen

§ 5 Gründung eines Brückeninstituts und Anteilserwerb § 5 Gründung eines Brückeninstituts und Anteilserwerb

§ 6 Garantie § 6 Garantie

§ 7 Rekapitalisierung § 7 Rekapitalisierung

§ 8 Sonstige Maßnahmen § 8 Sonstige Maßnahmen

§ 9 Stellung im Rechtsverkehr § 9 Stellung im Rechtsverkehr

§ 10 Vermögenstrennung § 10 Vermögenstrennung

§ 11 Verwaltung des Restrukturierungsfonds § 11 Verwaltung des Restrukturierungsfonds

§ 12 Mittel des Restrukturierungsfonds § 12 Mittel des Restrukturierungsfonds

§ 13 Wirtschaftsführung und Rechnungslegung § 13 Wirtschaftsführung und Rechnungslegung

§ 14 Informationspflichten und Verschwiegenheitspflicht § 14 Informationspflichten und Verschwiegenheitspflicht

§ 15 Steuern § 15 Steuern

§ 16 Parlamentarische Kontrolle

§ 1 § 1

Errichtung des Fonds u n v e r ä n d e r t

Bei der Bundesanstalt für Finanz-
marktstabilisierung (Anstalt) wird ein Rest-
rukturierungsfonds für Kreditinstitute (Rest-
rukturierungsfonds) errichtet.

§ 2 § 2

Beitragspflichtige Unternehmen Beitragspflichtige Unternehmen

Beitragspflichtige Unternehmen sind
alle Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz
1 des Kreditwesengesetzes mit einer Er-
laubnis nach dem Kreditwesengesetz, die

Beitragspflichtige Unternehmen sind
alle Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz
1 des Kreditwesengesetzes mit einer Er-
laubnis nach dem Kreditwesengesetz, die
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die Vorgaben der Kreditinstituts-
Rechnungslegungsverordnung einhalten
müssen. Brückeninstitute nach § 5 sind
nicht beitragspflichtig.

die Vorgaben der Kreditinstituts-
Rechnungslegungsverordnung einhalten
müssen. Kreditinstitute, die gemäß § 5
Absatz 1 Nummer 2 des Körperschafts-
steuergesetzes von der Körperschafts-
steuer befreit sind, und Brückeninstitute
nach § 5 Absatz 1 sind nicht beitragspflich-
tig.

§ 3 § 3

Aufgabe und Verwendungszwecke des
Restrukturierungsfonds

Aufgabe und Verwendungszwecke des
Restrukturierungsfonds

(1) Der Restrukturierungsfonds dient
der Stabilisierung des Finanzmarktes durch
Überwindung von Bestands- und System-
gefährdungen im Sinne des § 48b des Kre-
ditwesengesetzes.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Nach Erlass einer Übertragungs-
anordnung nach § 48a des Kreditwesenge-
setzes oder soweit sich die Bestands- und
Systemgefährdung auf anderem Wege in
gleich sicherer Weise beseitigen lässt, ins-
besondere im Wege umwandlungsrechtli-
cher oder privatrechtlicher Vereinbarungen,
kann der Restrukturierungsfonds die ihm
zur Verfügung stehenden Mittel für folgen-
de Maßnahmen verwenden:

(2) Nach Erlass einer Übertragungs-
anordnung nach § 48a des Kreditwesenge-
setzes oder soweit sich die von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht gemäß § 48b des Kreditwesen-
gesetzes festgestellte Bestands- und
Systemgefährdung auf anderem Wege in
gleich sicherer Weise beseitigen lässt, ins-
besondere im Wege umwandlungsrechtli-
cher oder privatrechtlicher Vereinbarungen,
kann der Restrukturierungsfonds die ihm
zur Verfügung stehenden Mittel für folgen-
de Maßnahmen verwenden:

1. Gründung von Brückeninstituten und
Anteilserwerbe nach § 5,

1. u n v e r ä n d e r t

2. Gewährung von Garantien nach § 6, 2. u n v e r ä n d e r t

3. Durchführung von Rekapitalisierungen
nach § 7 und

3. u n v e r ä n d e r t

4. sonstige Maßnahmen nach § 8. 4. u n v e r ä n d e r t

(3) Der Restrukturierungsfonds ist ein
Sondervermögen des Bundes im Sinne des
Artikels 110 Absatz 1 des Grundgesetzes.

(3) u n v e r ä n d e r tele
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§ 4 § 4

Entscheidung über Restrukturierungs-
maßnahmen

Entscheidung über Restrukturierungs-
maßnahmen

(1) Über die Maßnahmen des Rest-
rukturierungsfonds nach den §§ 5 bis 8
entscheidet die Anstalt nach pflichtgemä-
ßem Ermessen unter Berücksichtigung der
Bedeutung des Kreditinstituts für die Fi-
nanzmarktstabilität und des Grundsatzes
des möglichst effektiven und wirtschaftli-
chen Einsatzes der Mittel. Über Angele-
genheiten von besonderer Bedeutung ent-
scheidet der Lenkungsausschuss im Sinne
des § 4 Absatz 1 Satz 2 des Finanzmarkt-
stabilisierungsfondsgesetzes. Die Ent-
scheidung wird durch die Anstalt unter Mit-
wirkung der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht vorbereitet. Sind
infolge einer Übertragungsanordnung
Maßnahmen des Restrukturierungsfonds
erforderlich, soll der Lenkungsausschuss
mit der Zustimmung zu der Übertragungs-
anordnung zugleich über diese Maßnah-
men entscheiden.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Ein Rechtsanspruch auf Leistung
des Fonds besteht nicht. Bei der Gewäh-
rung von Maßnahmen können Bedingun-
gen und Auflagen durch Vertrag, Selbst-
verpflichtung oder Verwaltungsakt festge-
legt werden.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) In Kreditinstituten, an denen der
Restrukturierungsfonds aufgrund einer
Restrukturierungsmaßnahme nach § 5
Abs. 2 oder § 7 beteiligt ist und bei de-
nen der Restrukturierungsfonds unmit-
telbar oder mittelbar über ein oder meh-
rere Tochterunternehmen mindestens
75% der Anteile hält, darf die monetäre
Vergütung der Organmitglieder und An-
gestellten jeweils 500.000 Euro pro Jahr
nicht übersteigen. Variable Vergütungen
sind nicht zulässig.

(4) In Kreditinstituten, an denen der
Restrukturierungsfonds aufgrund einer
Restrukturierungsmaßnahme nach § 5
Abs. 2 oder § 7 beteiligt ist und bei de-
nen der Restrukturierungsfonds unmit-

ele
ktr

on
isc

he
 V

ora
b-F

as
su

ng
* 

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt. 



Drucksache / -78- Deutscher Bundestag - . Wahlperiode

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

telbar oder mittelbar über ein oder meh-
rere Tochterunternehmen weniger als 75
% der Anteile hält, darf die monetäre
Vergütung der Organmitglieder und An-
gestellten vorbehaltlich der Regelung in
Satz 3 jeweils 500.000 Euro pro Jahr
nicht übersteigen. Variable Vergütungen
sind nicht zulässig, es sei denn, die
Summe aus fixer und variabler Vergü-
tung überschreitet nicht die Obergrenze
von 500.000 Euro pro Jahr. Die Ober-
grenze von 500.000 Euro darf über-
schritten werden, sofern das Kreditinsti-
tut mindestens die Hälfte der geleisteten
Rekapitalisierungen zurückgezahlt hat
oder soweit die geleistete Kapitalzufüh-
rung voll verzinst wird.

(5) Nicht umfasst von den Absätzen
3 und 4 sind Vergütungen, die durch
Tarifvertrag oder in seinem Geltungsbe-
reich durch Vereinbarung der Arbeits-
vertragsparteien über die Anwendung
der tarifvertraglichen Regelungen oder
aufgrund eines Tarifvertrages in einer
Betriebs- oder Dienstvereinbarung ver-
einbart sind. Die Vorgaben der Absätze
3 und 4 sind bei Vertragsänderungen
und -neuabschlüssen mit Organmitglie-
dern und Angestellten zu berücksichti-
gen. Die Verlängerung eines Vertrages
gilt als Neuabschluss im Sinne des Sat-
zes 2. Soweit Verträge den Vorgaben
der Absätze 3 und 4 nicht entsprechen,
können Organmitglieder und Angestellte
aus ihnen keine Rechte herleiten. Dies
gilt nicht für Ansprüche, die vor dem 1.
Januar 2011 entstanden sind

§ 5 § 5

Gründung eines Brückeninstituts und
Anteilserwerb

Gründung eines Brückeninstituts und
Anteilserwerb

(1) Der Restrukturierungsfonds kann,
auch ohne konkreten Anlass, juristische
Personen gründen, die im Rahmen von
Übertragungen nach § 48a Absatz 1 des
Kreditwesengesetzes als übernehmender
Rechtsträger fungieren können (Brückenin-
stitut).

(1) Der Restrukturierungsfonds kann,
auch ohne konkreten Anlass, juristische
Personen gründen, die im Rahmen von
Übertragungen nach § 48a Absatz 1 des
Kreditwesengesetzes oder aufgrund um-
wandlungsrechtlicher oder privatrecht-
licher Vereinbarungen als übernehmen-
der Rechtsträger fungieren können (Brü-
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ckeninstitut).

(2) Der Restrukturierungsfonds kann
Anteile an dem übernehmenden Rechts-
träger im Sinne des § 48d des Kreditwe-
sengesetzes erwerben. Ein Anteilserwerb
soll nur erfolgen, wenn ein wichtiges Inte-
resse des Bundes vorliegt und der vom
Bund erstrebte Zweck sich nicht besser
und wirtschaftlicher auf andere Weise er-
reichen lässt. Die §§ 65 bis 69 der Bun-
deshaushaltsordnung finden keine Anwen-
dung.

(2) Der Restrukturierungsfonds kann
Anteile an dem übernehmenden Rechts-
träger im Sinne des § 48a des Kreditwe-
sengesetzes oder gemäß umwandlungs-
rechtlicher oder privatrechtlicher Ver-
einbarung erwerben. Ein Anteilserwerb
soll nur erfolgen, wenn ein wichtiges Inte-
resse des Bundes vorliegt und der vom
Bund erstrebte Zweck sich nicht besser
und wirtschaftlicher auf andere Weise er-
reichen lässt. Die §§ 65 bis 69 der Bun-
deshaushaltsordnung finden keine Anwen-
dung.

(3) § 202 Absatz 3 Satz 1 des Aktien-
gesetzes ist auf Brückeninstitute nicht an-
zuwenden.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Ist ein Brückeninstitut als über-
nehmender Rechtsträger gemäß § 48m
Absatz 4 Satz 4, Absatz 5 oder aufgrund
des § 48r Absatz 2 des Kreditwesengeset-
zes zur Gewährung von Anteilen an das
Kreditinstitut verpflichtet, muss der Rest-
rukturierungsfonds darauf hinwirken, dass
die dafür erforderlichen Hauptversamm-
lungsbeschlüsse zustande kommen.

(4) u n v e r ä n d e r t

§ 6 § 6

Garantie u n v e r ä n d e r t

(1) Der Restrukturierungsfonds kann
Garantien zur Sicherung von Ansprüchen
gegen den übernehmenden Rechtsträger
übernehmen, die resultieren aus

1. der den übernehmenden Rechträger
nach § 48j Absatz 4 oder § 48k Absatz
3 des Kreditwesengesetzes treffenden
Haftung;

2. der den übernehmenden Rechträger
nach § 48l Absatz 4 des Kreditwesen-
gesetzes treffenden Pflicht zur Leis-
tung des Vorschusses;

3. der den übernehmenden Rechtsträger
nach § 48m Absatz 3 Satz 4 des Kre-
ditwesengesetzes treffenden Scha-
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densersatzpflicht gegenüber dem Kre-
ditinstitut;

4. der den übernehmenden Rechtsträger
nach § 48s Absatz 2 des Kreditwesen-
gesetzes treffenden Pflicht zur Ent-
schädigung des Kreditinstituts.

§ 39 Absatz 2 und 3 der Bundeshaushalts-
ordnung ist nicht anzuwenden.

(2) Der Restrukturierungsfonds kann
zum Zweck der Refinanzierung des über-
nehmenden Rechtsträgers Garantien für
die von dem übernehmenden Rechtsträger
begebenen Schuldverschreibungen über-
nehmen. Die Laufzeit der abzusichernden
Verbindlichkeiten darf 60 Monate nicht
überschreiten.

(3) Das Gesamtvolumen der nach den
Absätzen 1 und 2 zu begebenden Garan-
tien darf das 20fache der Summe der an-
gesammelten Mittel des Restrukturierungs-
fonds gemäß § 12 Absatz 1, maximal 100
Milliarden Euro, nicht überschreiten. Eine
Garantie ist auf den Höchstbetrag der ent-
sprechenden Ermächtigung in der Höhe
anzurechnen, in der der Restrukturierungs-
fonds daraus in Anspruch genommen wer-
den kann. Zinsen und Kosten sind auf den
jeweiligen Ermächtigungsrahmen nur anzu-
rechnen, soweit das gesetzlich bestimmt ist
oder bei der Übernahme ein gemeinsamer
Haftungsbetrag für die Hauptverpflichtung,
Zinsen und Kosten festgelegt wird. Soweit
der Restrukturierungsfonds in den Fällen
einer Garantieübernahme nach Absatz 1
ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung
frei wird oder Ersatz für erbrachte Leistun-
gen erlangt hat, ist eine Garantie auf den
Höchstbetrag nicht mehr anzurechnen.

(4) Soweit das Garantievolumen nach
Absatz 3 nicht erreicht wird, kann der Rest-
rukturierungsfonds Garantien bis zur Höhe
von 100 Milliarden Euro übernehmen. Die
Garantieermächtigung besteht nur in der
Höhe, in der die Garantieermächtigung
nach § 6 des Finanzmarktstabilisierungs-
fondsgesetzes in der bis zum 30. Dezem-
ber 2010 geltenden Fassung zugunsten
des Finanzmarktstabilisierungsfonds am
31. Dezember 2010 nicht in Anspruch ge-
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nommen worden ist.

(5) Für die Übernahme von Garantien
ist ein Entgelt zu erheben.

§ 7 § 7

Rekapitalisierung Rekapitalisierung

Der Restrukturierungsfonds kann sich
an der Rekapitalisierung des übernehmen-
den Rechtsträgers im Sinne des § 48a Ab-
satz 1 des Kreditwesengesetzes beteiligen,
insbesondere gegen Leistung einer Einlage
Anteile oder stille Beteiligungen erwerben
und sonstige Bestandteile der Eigenmittel
solcher Unternehmen übernehmen. Eine
Beteiligung durch den Restrukturierungs-
fonds soll nur erfolgen, wenn ein wichtiges
Interesse des Bundes vorliegt und der vom
Bund angestrebte Zweck sich nicht besser
und wirtschaftlicher auf andere Weise er-
reichen lässt. Die §§ 65 bis 69 der Bun-
deshaushaltsordnung sind insoweit nicht
anzuwenden.

Der Restrukturierungsfonds kann sich
an der Rekapitalisierung des übernehmen-
den Rechtsträgers im Sinne des § 48a Ab-
satz 1 des Kreditwesengesetzes oder ge-
mäß umwandlungsrechtlicher oder pri-
vatrechtlicher Vereinbarung beteiligen,
insbesondere gegen Leistung einer Einlage
Anteile oder stille Beteiligungen erwerben
und sonstige Bestandteile der Eigenmittel
solcher Unternehmen übernehmen. Eine
Beteiligung durch den Restrukturierungs-
fonds soll nur erfolgen, wenn ein wichtiges
Interesse des Bundes vorliegt und der vom
Bund angestrebte Zweck sich nicht besser
und wirtschaftlicher auf andere Weise er-
reichen lässt. Die §§ 65 bis 69 der Bun-
deshaushaltsordnung sind insoweit nicht
anzuwenden.

§ 8 § 8

Sonstige Maßnahmen u n v e r ä n d e r t

Der Restrukturierungsfonds kann seine
Mittel zur Erfüllung sonstiger Ansprüche,
die im Zusammenhang mit einer Maßnah-
me nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 ent-
stehen, einsetzen. Die §§ 65 bis 69 der
Bundeshaushaltsordnung sind insoweit
nicht anzuwenden.

§ 9 § 9

Stellung im Rechtsverkehr u n v e r ä n d e r t

Der Restrukturierungsfonds ist nicht
rechtsfähig. Er kann unter seinem Namen
im rechtsgeschäftlichen Verkehr handeln,
klagen und verklagt werden. Arrest oder
andere Maßnahmen der Zwangsvollstre-
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ckung in den Restrukturierungsfonds finden
nicht statt. § 394 Satz 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs ist entsprechend anzuwen-
den. Ausschließlicher Gerichtsstand des
Restrukturierungsfonds ist der Sitz der
Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisie-
rung.

§ 10 § 10

Vermögenstrennung u n v e r ä n d e r t

Der Restrukturierungsfonds ist von
dem übrigen Vermögen des Bundes, sei-
nen Rechten und Verbindlichkeiten zu
trennen. Der Bund haftet unmittelbar für die
Verbindlichkeiten des Restrukturierungs-
fonds; der Fonds haftet nicht für die sonsti-
gen Verbindlichkeiten des Bundes.

§ 11 § 11

Verwaltung des Restrukturierungsfonds u n v e r ä n d e r t

Die Anstalt verwaltet den Restrukturie-
rungsfonds. Sie untersteht dabei der
Rechts- und Fachaufsicht des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen (Aufsichtsbehör-
de). Die für die Errichtung und Verwaltung
des Restrukturierungsfonds anfallenden
Personal- und Sachkosten werden der An-
stalt aus Mitteln des Restrukturierungs-
fonds erstattet.

§ 12 § 12

Mittel des Restrukturierungsfonds Mittel des Restrukturierungsfonds

(1) Die Mittel des Restrukturierungs-
fonds werden durch Beiträge der beitrags-
pflichtigen Kreditinstitute erbracht. Die Bei-
träge der beitragspflichtigen Kreditinstitute
müssen so bemessen sein, dass sie aus-
reichen, um die Kosten für die in § 3 Ab-
satz 2 genannten Maßnahmen und die
nach § 11 der Anstalt zu erstattenden Kos-
ten zu decken. Die angesammelten Mittel
sind so anzulegen, dass eine möglichst
große Sicherheit und ausreichende Liquidi-

(1) u n v e r ä n d e r t
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tät der Anlagen gewährleistet sind. Die An-
stalt erarbeitet nach dieser Maßgabe eine
mit der Aufsichtsbehörde abgestimmte An-
lagerichtlinie.

(2) Die beitragspflichtigen Kreditinsti-
tute sind verpflichtet, jeweils zum 30. Sep-
tember eines Kalenderjahres Jahresbeiträ-
ge zu leisten. In der Rechtsverordnung
nach Absatz 10 Satz 1 ist eine Obergrenze
für die Erhebung von Jahresbeiträgen fest-
zulegen. Die Anstalt kann mit Zustimmung
der Aufsichtsbehörde die Beitragspflicht
herab- oder aussetzen, wenn die vorhan-
denen Mittel zur Deckung der Kosten für
die in § 3 Absatz 2 genannten Maßnahmen
und die nach § 11 der Anstalt zu erstatten-
den Kosten ausreichen.

(2) Die beitragspflichtigen Kreditinsti-
tute sind verpflichtet, jeweils zum 30. Sep-
tember eines Kalenderjahres Jahresbeiträ-
ge, erstmalig zum 30. September 2011,
zu leisten. In der Rechtsverordnung nach
Absatz 10 Satz 2 ist eine Obergrenze für
die Erhebung von Jahresbeiträgen festzu-
legen. Die Anstalt kann mit Zustimmung
der Aufsichtsbehörde die Beitragspflicht
herab- oder aussetzen, wenn die vorhan-
denen Mittel zur Deckung der Kosten für
die in § 3 Absatz 2 genannten Maßnahmen
und die nach § 11 der Anstalt zu erstatten-
den Kosten ausreichen.

(3) Die Anstalt hat mit der Entschei-
dung über die in § 3 Absatz 2 genannten
Maßnahmen unverzüglich den erforderli-
chen Mittelbedarf festzustellen. Soweit die
in dem Restrukturierungsfonds angesam-
melten Mittel nicht zur Deckung der Kosten
für die in § 3 Absatz 2 genannten Maß-
nahmen und die nach § 11 der Anstalt zu
erstattenden Kosten ausreichen, kann die
Anstalt Sonderbeiträge erheben. Sofern
eine zeitgerechte Deckung des Mittelbe-
darfs durch Sonderbeiträge nicht möglich
ist, kann der Restrukturierungsfonds nach
Maßgabe des Absatzes 6 Kredite aufneh-
men. Sonderbeiträge dienen zur Deckung
des festgestellten Mittelbedarfs sowie zur
Deckung von Tilgung, Zinsen und Kosten
für die Rückführung von Krediten. Die
Pflicht zur Leistung von Sonderbeiträgen
besteht für alle Kreditinstitute, die zu dem
Zeitpunkt, in dem der Mittelbedarf festge-
stellt wird, verpflichtet sind, Jahresbeiträge
zu zahlen. Die Anstalt ist berechtigt, die
Sonderbeiträge in Teilbeträgen zu erheben.
Im Fall der Erhebung von Teilbeträgen hat
die Anstalt die beitragspflichtigen Kreditin-
stitute über die von ihr beabsichtigte weite-
re Vorgehensweise zu unterrichten.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Die Höhe der jeweiligen Sonder-
beiträge bemisst sich nach dem Verhältnis
des Durchschnitts der in den letzten drei
Jahren fällig gewordenen Jahresbeiträge
des einzelnen beitragspflichtigen Kreditin-

(4) u n v e r ä n d e r t
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stituts zum Durchschnitt der Gesamtsum-
me der in den letzten drei Jahren fällig ge-
wordenen Jahresbeiträge aller nach Absatz
1 beitragspflichtigen Kreditinstitute. Die
Anstalt ist berechtigt, in einem Kalenderjahr
mehrere Sonderbeiträge zu erheben. Die in
einem Kalenderjahr erhobenen Sonderbei-
träge dürfen das Dreifache des Durch-
schnitts der in den letzten drei Jahren fällig
gewordenen Jahresbeiträge des Kreditinsti-
tuts nicht übersteigen. Bei Kreditinstituten,
die bis zum Zeitpunkt der Festsetzung der
Sonderbeiträge weniger als drei Jahresbei-
träge zu zahlen hatten, bestimmt sich die
Höhe der Sonderbeiträge nach Satz 1 und
die Höhe der Obergrenze nach Satz 2 nach
dem Dreifachen des Durchschnitts der für
diese Institute fällig gewordenen Jahresbei-
träge. Die Anstalt kann ein beitragspflichti-
ges Kreditinstitut von der Pflicht zur Leis-
tung eines Sonderbeitrags ganz oder teil-
weise befreien, wenn durch die Gesamtheit
der an den Restrukturierungsfonds zu leis-
tenden Zahlungen eine Gefahr für die Erfül-
lung der Verpflichtungen dieses Kreditinsti-
tuts gegenüber seinen Gläubigern beste-
hen würde.

(5) Nach Abschluss der Maßnahmen
des Restrukturierungsfonds, für welche die
Sonderbeiträge erhoben worden sind, hat
die Anstalt den Kreditinstituten über die
Verwendung der Sonderbeiträge zu berich-
ten. Sie hat den Kreditinstituten gezahlte
Sonderbeiträge zu erstatten, soweit sie
nicht zur Deckung des festgestellten Mittel-
bedarfs sowie zur Deckung von Tilgung,
Zinsen und Kosten für die Rückführung von
Krediten nach Absatz 6 verwendet worden
sind.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Das Bundesministerium der Fi-
nanzen wird ermächtigt, für den Fonds zur
Finanzierung von Maßnahmen nach den
§§ 5, 7 und 8 dieses Gesetzes sowie im
Falle der Inanspruchnahme des Fonds aus
einer Garantie nach § 6 dieses Gesetzes
und zum Aufbau von Kassen- und Eigen-
beständen Kredite aufzunehmen. Die Kre-
ditermächtigung besteht nur in der Höhe, in
der die Kreditermächtigung nach § 9 des
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes
in der bis zum 30. Dezember 2010 gelten-
den Fassung zugunsten des Finanzmarkt-

(6) u n v e r ä n d e r t
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stabilisierungsfonds am 31. Dezember
2010 nicht in Anspruch genommen worden
ist, maximal jedoch in Höhe von 20 Milliar-
den Euro. Dem Kreditrahmen wachsen die
Beträge aus getilgten Krediten wieder zu.
Auf die Kreditermächtigung ist bei Diskont-
papieren der Nettobetrag anzurechnen.

(7) Die Kreditinstitute sind verpflichtet,
die für die Erhebung der Jahres- und Son-
derbeiträge erforderlichen Informationen
der Anstalt zu übermitteln. Das Nähere
kann in der Rechtsverordnung nach Absatz
10 geregelt werden.

(7) u n v e r ä n d e r t

(8) Aus den Beitragsbescheiden der
Anstalt findet die Vollstreckung nach den
Bestimmungen des Verwaltungs-
Vollstreckungsgesetzes statt. Die voll-
streckbare Ausfertigung erteilt die Anstalt.
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
Beitragsbescheide haben keine aufschie-
bende Wirkung.

(8) u n v e r ä n d e r t

(9) Die Anstalt kann zulassen, dass
ein Verband der Kreditinstitute die Beiträge
der ihm angehörenden Kreditinstitute ge-
sammelt leistet, wenn sich der Verband
hierzu schriftlich bereit erklärt und von den
Kreditinstituten hierzu bevollmächtigt wird.
Die Festsetzungen gegenüber den ver-
bandsangehörigen Kreditinstituten werden
diesen in diesem Fall über den Verband
bekannt gegeben. Eine Bekanntgabe der
Festsetzungen an jedes einzelne Kreditin-
stitut, das dem Verband angehört, ist in
diesem Fall entbehrlich.

(9) u n v e r ä n d e r t

(10) Das Nähere über die Jahresbei-
träge und die Sonderbeiträge sowie über
die Informationspflichten nach Absatz 7
regelt die Bundesregierung im Benehmen
mit der Deutschen Bundesbank durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf. Die Höhe
der Jahresbeiträge muss sich nach dem
Geschäftsvolumen, der Größe und der
Vernetzung des beitragspflichtigen Kredit-
instituts im Finanzmarkt richten; hierbei ist
insbesondere die Summe der gegenüber
anderen Kreditinstituten eingegangenen
Verbindlichkeiten zu berücksichtigen. Die
Rechtsverordnung kann auch die Erhebung
von Mindestbeiträgen vorsehen, die unab-

(10) Die Zielgröße des Restrukturie-
rungsfonds beläuft sich auf 70 Milliar-
den Euro. Das Nähere über die Folgen
eines Erreichens oder Unterschreitens
der Zielgröße, die Jahresbeiträge und
die Sonderbeiträge sowie die Informati-
onspflichten nach Absatz 7 regelt die
Bundesregierung im Benehmen mit der
Deutschen Bundesbank durch Rechts-
verordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf. Die Rechtsver-
ordnung ist dem Bundestag vor Erlass
zuzuleiten. Die Rechtsverordnung kann
durch Beschluss des Bundestages ge-
ändert oder abgelehnt werden. Der Be-
schluss des Bundestages wird der Bun-

ele
ktr

on
isc

he
 V

ora
b-F

as
su

ng
* 

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt. 



Drucksache / -86- Deutscher Bundestag - . Wahlperiode

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

hängig von der Erzielung eines Jahres-
überschusses des Kreditinstituts erhoben
werden können. Die Rechtsverordnung
kann auch Bestimmungen zur Stundung
und Fälligkeit von Beiträgen und Sonder-
beiträgen und zur Erhebung von Verzugs-
zinsen für verspätet geleistete Beiträge und
zur Anlage der Mittel enthalten.

desregierung zugeleitet. Hat sich der
Bundestag nach Ablauf von drei Sit-
zungswochen seit Eingang der Rechts-
verordnung nicht mit ihr befasst, kann
die Bundesregierung die Rechtsverord-
nung unverändert erlassen. Die Höhe
der Jahresbeiträge muss sich nach dem
Geschäftsvolumen, der Größe und der
Vernetzung des beitragspflichtigen Kre-
ditinstituts im Finanzmarkt richten;
hierbei ist die Summe der eingegange-
nen Verbindlichkeiten und der Umfang
der noch nicht abgewickelten Termin-
geschäfte maßgebend. Für die Ermitt-
lung der Jahresbeiträge und Sonderbei-
träge ist vorzusehen, dass die folgen-
den Passivpositionen der Bilanz nicht
zu berücksichtigen sind:

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kun-
den, mit Ausnahme von Verbind-
lichkeiten gegenüber juristischen
Personen, an denen das Kreditinsti-
tut beteiligt ist,

2. Genussrechtskapital mit Ausnahme
des Genussrechtskapitals mit einer
Laufzeit unter zwei Jahren,

3. Fonds für allgemeine Bankrisiken,

4. Eigenkapital.

Die Rechtsverordnung hat vorzusehen,
dass die Bemessungsgrundlage für die
Ermittlung der Jahresbeiträge in Stufen
unterteilt wird und diese Stufen mit un-
terschiedlichen Abgabesätzen zu belas-
ten sind, wobei der Abgabesatz mit zu-
nehmender Größe der Bemessungs-
grundlage ansteigen soll. Die Rechts-
verordnung kann auch die Erhebung
von Mindestbeiträgen vorsehen, die un-
abhängig von der Erzielung eines Jah-
resüberschusses des Kreditinstituts
erhoben werden können. Die Rechts-
verordnung kann auch Bestimmungen
zur Stundung und Fälligkeit von Beiträ-
gen und Sonderbeiträgen und zur Erhe-
bung von Verzugszinsen für verspätet
geleistete Beiträge enthalten.
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§ 13 § 13

Wirtschaftsführung und Rechnungsle-
gung

u n v e r ä n d e r t

(1) Das Bundesministerium der Fi-
nanzen stellt für den Restrukturierungs-
fonds am Schluss eines jeden Rechnungs-
jahres die Haushaltsrechnung (Rechnung
über die Einnahmen und Ausgaben nach
der Bundeshaushaltsordnung) sowie die
Vermögensrechnung (Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung nach den Vorschriften
des Handelsgesetzbuchs) auf.

(2) Die Haushaltsrechnung und die
Vermögensrechnung des Fonds sind als
Anhang der Haushaltsrechnung des Bun-
des beizufügen.

(3) Ein Haushalts- und Wirtschafts-
plan wird nicht aufgestellt. Der Haushalt-
sauschuss und der Finanzausschuss des
Deutschen Bundestages sind regelmäßig
über den aktuellen Sachstand zu unterrich-
ten.

(4) Der Restrukturierungsfonds hat
sich bei Maßnahmen nach den §§ 5 bis 8
bei Unternehmen, die Maßnahmen nach
diesem Gesetz in Anspruch nehmen, ein
Prüfungsrecht zugunsten des Bundesrech-
nungshofes einräumen zu lassen. Sofern
Aufgaben der Anstalt von anderen juristi-
schen oder natürlichen Personen wahrge-
nommen werden, ist vertraglich sicherzu-
stellen, dass der Bundesrechnungshof
auch Erhebungsrechte bei diesen Perso-
nen hat.

(5) Das Bundesministerium der Fi-
nanzen wird ermächtigt, das Nähere über
die Haushaltsführung, die Wirtschaftsfüh-
rung und die Rechnungslegung des Rest-
rukturierungsfonds durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, in der nach § 3a Absatz 6
des Finanzmarktstabilisierungsfondsgeset-
zes erlassenen Satzung zu bestimmen.
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§ 14 § 14

Informationspflichten und Verschwie-
genheitspflicht

Informationspflichten und Verschwie-
genheitspflicht

(1) Die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht hat der Anstalt die
für die Beitragserhebung bei den Kreditin-
stituten erforderlichen Informationen zu
übermitteln und ihr spätere Änderungen
unverzüglich mitzuteilen.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) § 3b des Finanzmarktstabilisie-
rungsfondsgesetzes gilt für Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse, die der Anstalt auf-
grund des Absatzes 1 übermittelt werden,
entsprechend.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Das Bundesministerium der Fi-
nanzen hat über alle Maßnahmen und Ak-
tivitäten, die den Restrukturierungsfonds
betreffen, das Gremium nach § 10a des
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes
zu unterrichten.

(3) entfällt

§ 15 § 15

Steuern u n v e r ä n d e r t

(1) Der Restrukturierungsfonds unter-
liegt nicht der Gewerbesteuer oder der
Körperschaftsteuer.

(2) Auf Kapitalerträge des Restruktu-
rierungsfonds ist ein Steuerabzug nicht
vorzunehmen; ist Kapitalertragsteuer ein-
behalten und abgeführt worden, obwohl
eine Verpflichtung hierzu nicht bestand, hat
der zum Steuerabzug Verpflichtete die
Steueranmeldung insoweit zu ändern. Zah-
lungen des Restrukturierungsfonds unter-
liegen keinem Kapitalertragsteuerabzug.

§ 16

Parlamentarische Kontrolle

(1) Für die parlamentarische Kon-
trolle des Restrukturierungsfonds und
seiner Verwaltung setzt der Deutsche
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Bundestag nach Maßgabe seiner Ge-
schäftsordnung ein aus Mitgliedern des
Deutschen Bundestages bestehendes
Gremium ein. § 10a Absatz 2 und 3 des
Finanzmarktstabilisierungsfondsgeset-
zes ist entsprechend anzuwenden.

(2) Nach Entscheidung über eine
Maßnahme nach § 4 Absatz 1 wird das
Gremium unverzüglich über den jeweili-
gen Sachverhalt unterrichtet.

Artikel 4 Artikel 4

Änderung des Finanzmarktsta-
bilisierungsfondsgesetzes

Änderung des Finanzmarktsta-
bilisierungsfondsgesetzes

Das Finanzmarktstabilisierungsfonds-
gesetz vom 17. Oktober 2008 (BGBl. I S.
1982), das zuletzt durch … des Gesetzes
vom … geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

Das Finanzmarktstabilisierungsfonds-
gesetz vom 17. Oktober 2008 (BGBl. I S.
1982), das zuletzt durch … des Gesetzes
vom … geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der
Angabe zu § 3a die folgende Angabe
eingefügt:

1. u n v e r ä n d e r t

„§ 3b Verschwiegenheitspflicht; Zusammenarbeit mit
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht“

2. § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t

„(2) Der Fonds ist ein Sonderver-
mögen im Sinne des Artikels 110 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes.“

3. In § 3 Satz 5 werden die Wörter „der
Sitz der Deutschen Bundesbank“ durch
die Wörter „der in § 3a Absatz 1 Satz 3
genannte Sitz der Anstalt“ ersetzt.

3. u n v e r ä n d e r t

4. § 3a wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Sie untersteht der Rechts- und
Fachaufsicht des Bundesministe-
riums der Finanzen.“

b) Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.
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c) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 2a eingefügt:

„(2a) Die Anstalt nimmt auch die
ihr auf der Grundlage des Restruk-
turierungsfondsgesetzes übertra-
genen Aufgaben wahr.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„im Benehmen mit der Deut-
schen Bundesbank“ gestri-
chen.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Der Leitungsausschuss ist
Vorgesetzter der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der An-
stalt.“

e) Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt ge-
fasst:

„Die Kosten der Anstalt trägt der
Bund, soweit ihr diese nicht ge-
mäß § 11 Satz 3 des Restrukturie-
rungsfondsgesetzes aus den Mit-
teln des Restrukturierungsfonds
erstattet werden.“

f) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„im Einvernehmen mit der
Deutschen Bundesbank,“ ge-
strichen.

bb) In Satz 2 werden die Wörter
„im Einvernehmen mit der
Deutschen Bundesbank“
durch die Wörter „die nicht der
Zustimmung des Bundesrates
bedarf“ ersetzt.

5. Nach § 3a wird folgender § 3b einge-
fügt:

5. u n v e r ä n d e r t
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„§ 3b

Verschwiegenheitspflicht; Zusam-
menarbeit mit der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht

(1) Die Mitglieder des Leitungs-
ausschusses, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und die von der Anstalt be-
auftragten Dritten dürfen die ihnen bei
ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen
Tatsachen, deren Geheimhaltung im
Interesse des Unternehmens des Fi-
nanzsektors oder eines Dritten liegt,
insbesondere Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse, nicht unbefugt of-
fenbaren oder verwerten, auch wenn
ihre Tätigkeit bei der Anstalt beendet
ist. Dies gilt auch für andere Personen,
die durch dienstliche Berichterstattung
Kenntnis von den in Satz 1 bezeichne-
ten Tatsachen erhalten.

(2) Ein unbefugtes Offenbaren
oder Verwerten im Sinne des Absatzes
1 liegt insbesondere dann nicht vor,
wenn Tatsachen weitergegeben wer-
den an

1. Strafverfolgungsbehörden oder für
Straf- und Bußgeldsachen zustän-
dige Gerichte,

2. kraft Gesetzes oder im öffentlichen
Auftrag mit der Überwachung von
Unternehmen des Finanzsektors
betraute Stellen sowie von diesen
beauftragte Personen,

3. die Zentralnotenbanken,

4. mit der Liquidation oder Insolvenz
eines Unternehmens des Finanz-
sektors befasste Stellen oder

5. mit der gesetzlichen Prüfung der
Rechnungslegung von Unterneh-
men des Finanzsektors betraute
Personen sowie Stellen, die diese
Prüfer beaufsichtigen, oder
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6. kraft Gesetzes für die Verwertung
dieser Tatsachen zuständige Be-
hörden, Gerichte oder andere Stel-
len,

soweit diese die Informationen zur Er-
füllung ihrer Aufgaben benötigen. Für
die bei diesen Stellen beschäftigten
Personen gilt die Verschwiegenheits-
pflicht nach Absatz 1 entsprechend.

(3) § 10a bleibt unberührt.

(4) Die Anstalt, die Deutsche
Bundesbank im Rahmen ihrer Tätigkeit
nach dem Kreditwesengesetz und die
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht haben sich Beobachtun-
gen, Feststellungen und Einschätzun-
gen, einschließlich personenbezogener
Daten und Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen, mitzuteilen, die zur Erfül-
lung ihrer jeweiligen Aufgaben erfor-
derlich sind, im Fall der Anstalt insbe-
sondere zur Prüfung von Anträgen auf
Gewährung von Stabilisierungsmaß-
nahmen, zur Aufsicht über Abwick-
lungsanstalten nach § 8a dieses Ge-
setzes und zur Erhebung von Beiträ-
gen nach § 12 des Restrukturierungs-
fondsgesetzes. Die in § 9 Absatz 1
Satz 1 des Kreditwesengesetzes, in §
32 Satz 1 des Gesetzes über die Deut-
sche Bundesbank, in § 8 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes, in § 84 Absatz 1
Satz 1 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes und in Absatz 1 genannten Per-
sonen sind insoweit von ihren jeweili-
gen Verschwiegenheitspflichten be-
freit.“

6. In § 6 Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „400 Milliarden Euro“ durch die
Wörter „300 Milliarden Euro“ ersetzt.

6. u n v e r ä n d e r t

7. § 8a wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t

a) Absatz 1 Satz 10 wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 3a Absatz 4 gilt für die Abwick-
lungsanstalten entsprechend mit
der Maßgabe, dass die Abschlüs-
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se der Abwicklungsanstalten nach
den für Kreditinstitute geltenden
Vorschriften erstellt werden kön-
nen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 werden nach dem
Wort „Organisation“ die Wör-
ter „, Vertretung, Erstattung
von Kosten, Rechnungsle-
gung“ eingefügt.

bb) Satz 5 wird wie folgt geändert:

aaa) Nummer 2 wird wie
folgt gefasst:

„2. die Aufbringung der
Eigenmittel durch die
unmittelbaren oder mit-
telbaren Anteilsinhaber
des übertragenden
Rechtsträgers oder
durch Dritte sowie über
die Übertragung von
Anteilen oder eine
sonstige Beteiligung
an der Abwicklungsan-
stalt und die mit einer
Beteiligung verbunde-
nen Rechte und Pflich-
ten,“.

bbb) In Nummer 4 wird die
Angabe „Satz 5“ durch
die Angabe „Satz 6“
ersetzt.

cc) In Satz 7 werden die Wörter
„im Bundesanzeiger“ durch
die Wörter „im elektronischen
Bundesanzeiger“ ersetzt.

dd) Folgender Satz wird angefügt:

„Sonstige Veröffentlichungen
erfolgen ebenfalls im elektro-
nischen Bundesanzeiger.“

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 Satz 6 werden
die Wörter „Verlustaus-
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gleichspflicht der Anstalt“
durch die Wörter „Verlustaus-
gleichspflicht des Fonds“ und
die Wörter
„Rückgriffsanspruch der An-
stalt“ durch die Wörter
„Rückgriffsanspruch des
Fonds“ ersetzt.

bb) In Nummer 1a Satz 4 werden
die Wörter „die Anstalt“ durch
die Wörter „den Fonds“ er-
setzt.

cc) Nummer 3 Satz 1 wird wie
folgt gefasst:

„Ergibt sich nach der vollstän-
digen Verwertung der über-
tragenen Risikopositionen und
der nichtstrategienotwendigen
Geschäftsbereiche ein positi-
ver Saldo zugunsten der Ab-
wicklungsanstalt, wird dieser
gemäß den Regelungen in
den Statuten der Abwick-
lungsanstalt an die Beteiligten
der Abwicklungsanstalt oder
gegebenenfalls Dritte ausge-
kehrt; soweit die Statuten über
diesen Saldo keine Regelung
treffen, ist er den Anteilsinha-
bern oder Mitgliedern der
übertragenden Gesellschaft
oder der übertragenden Ge-
sellschaft zur Auskehrung an
ihre Anteilsinhaber oder Mit-
glieder zu überlassen.“

d) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Auf die Abwicklungsanstalten sind
die §§ 3 und 6 Absatz 2 und 3, die
§§ 6a, 7 bis 9, 14, 22a bis 22o, 24
Absatz 1 Nummer 6, 8, 11 bis 14
sowie Absatz 1a, 2 und 4, die §§
25, 25a Absatz 1 Satz 1 und Satz
8, die §§ 25b bis 25h, 26 Absatz 1
Satz 1 bis 3, § 29 Absatz 2 Satz 1
und Absatz 3, die §§ 37, 39 bis
44a, 44c, 47 bis 49, 54, 55a, 55b,
56, 59, 60 und 60a des Kreditwe-
sengesetzes sowie die §§ 9 und
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10 des Wertpapierhandelsgeset-
zes entsprechend anzuwenden;
sie gelten als Verpflichtete im Sin-
ne des § 2 Absatz 1 des Geldwä-
schegesetzes.“

e) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt ge-
ändert:

aaa) In Satz 4 werden je-
weils die Wörter „Ver-
lustausgleichs- oder
Nachschusspflicht“
durch das Wort „Ver-
lustausgleichspflicht“
ersetzt.

bbb) In Satz 5 werden die
Wörter „Verlustaus-
gleichs- oder Nach-
schusspflichten“ durch
das Wort „Verlustaus-
gleichspflichten“ er-
setzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Abwicklungsanstalten
können im In- und Ausland
Gesellschaften gründen und
Beteiligungen an Gesellschaf-
ten erwerben.“

f) In Absatz 10 Satz 5 werden die
Wörter „, unter Anrechnung auf die
Garantieermächtigung nach § 6
Absatz 1 Satz 1,“ gestrichen und
die Wörter „§ 8a Absatz 4 Satz 1
Nummer 1 Satz 1 und 4“ durch die
Wörter „§ 8a Absatz 4 Satz 1
Nummer 1 Satz 1, 3 und 4“ er-
setzt.

8. In § 9 Absatz 1 werden die Wörter „§
8a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a“ durch
die Wörter „§ 8a Absatz 4 Satz 1
Nummer 1 und 1a“ und die Wörter „70
Milliarden Euro“ durch die Wörter „50
Milliarden Euro“ ersetzt.

8. u n v e r ä n d e r t

8a. In § 10 werden nach Absatz 2 fol-
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gende Absätze eingefügt:

„(2a) In einem Unternehmen des
Finanzsektors, das Stabilisie-
rungsmaßnahmen nach § 7 dieses
Gesetzes in Anspruch nimmt und
bei dem der Fonds unmittelbar oder
mittelbar über ein oder mehrere
Tochterunternehmen mindestens
75 % der Anteile hält, darf die mone-
täre Vergütung der Organmitglieder
und Angestellten jeweils 500.000
Euro pro Jahr nicht übersteigen.
Variable Vergütungen sind nicht zu-
lässig.

(2b) In einem Unternehmen des
Finanzsektors, das Stabilisie-
rungsmaßnahmen nach § 7 dieses
Gesetzes in Anspruch nimmt und
bei dem der Fonds die in Absatz 2a
genannte Beteiligungsschwelle
nicht erreicht, darf die monetäre
Vergütung der Organmitglieder und
Angestellten vorbehaltlich der Re-
gelung in Satz 3 jeweils 500.000 Eu-
ro pro Jahr nicht übersteigen. Vari-
able Vergütungen sind nicht zuläs-
sig, es sei denn, die Summe aus fi-
xer und variabler Vergütung über-
schreitet nicht die Obergrenze von
500.000 Euro pro Jahr. Die Ober-
grenze von 500.000 Euro darf über-
schritten werden, sofern das Unter-
nehmen mindestens die Hälfte der
geleisteten Rekapitalisierungen zu-
rückgezahlt hat oder soweit die ge-
leistete Kapitalzuführung voll ver-
zinst wird.

(2c) Nicht umfasst von den
Absätzen 2a und 2b sind Vergütun-
gen, die durch Tarifvertrag oder in
seinem Geltungsbereich durch Ver-
einbarung der Arbeitsvertragspar-
teien über die Anwendung der tarif-
vertraglichen Regelungen oder auf-
grund eines Tarifvertrages in einer
Betriebs- oder Dienstvereinbarung
vereinbart sind. Die Vorgaben der
Absätze 2a und 2b sind bei Ver-
tragsänderungen und
-neuabschlüssen mit Organmitglie-
dern und Angestellten zu berück-
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sichtigen. Die Verlängerung eines
Vertrages gilt als Neuabschluss im
Sinne des Satzes 2. Soweit Verträge
den Vorgaben der Absätze 2a und
2b nicht entsprechen, können Or-
ganmitglieder und Angestellte aus
ihnen keine Rechte herleiten. Dies
gilt nicht für Ansprüche, die vor
dem 1. Januar 2011 entstanden
sind.“

9. § 10a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 4 wird
aufgehoben.

b) Absatz 2 wird wie folgt geän-
dert:

aa) In Satz 1 wird nach den
Wörtern „Bundesministeri-
um der Finanzen“ das Wort
„laufend“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem
Wort „Leitungsausschus-
ses“ die Wörter „sowie Ver-
treter der Organe eines von
einer Maßnahme des Fonds
begünstigten Unterneh-
mens“ eingefügt.

9. In § 13 wird nach Absatz 1a folgender
Absatz 1b eingefügt:

10. u n v e r ä n d e r t

„(1b) Die Übernahme von Garan-
tien durch den Fonds nach § 8a Absatz
10 Satz 1 ist nach dem in Absatz 1 ge-
nannten Datum möglich. Gleiches gilt
für eine Übertragung von Risikopositi-
onen sowie nichtstrategienotwendiger
Geschäftsbereiche der übertragenden
Gesellschaft auf eine bereits errichtete
Abwicklungsanstalt durch Rechtsge-
schäft oder Umwandlung zum Zwecke
der Abwicklung und in diesem Zu-
sammenhang die Übernahme von Ver-
lustausgleichspflichten durch den
Fonds nach § 8a Absatz 4 Satz 1
Nummer 1 und 1a. Im Falle einer nach-
träglichen Übertragung nach Satz 2
können abweichend von § 8a Absatz 1
Satz 1 auch Risikopositionen übertra-
gen werden, die nach dem 31. De-

ele
ktr

on
isc

he
 V

ora
b-F

as
su

ng
* 

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt. 



Drucksache / -98- Deutscher Bundestag - . Wahlperiode

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

zember 2008 erworben wurden. Für
die Entscheidung der Anstalt über die
nachträgliche Übertragung sowie die
näheren Bedingungen gilt § 8a Absatz
3 und 4 entsprechend. Bei der Festle-
gung von Bedingungen nach § 8a Ab-
satz 4, insbesondere einer Verlustaus-
gleichspflicht oder Haftung nach § 8a
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und 1a,
bleiben Anteile, die der Fonds nach Er-
richtung der Abwicklungsanstalt an der
übertragenden Gesellschaft erworben
hat, außer Betracht.“

Artikel 5 Artikel 5

Änderung des Finanzmarktsta-
bilisierungsbeschleunigungsge

setzes

Änderung des Finanzmarktsta-
bilisierungsbeschleunigungsge

setzes

Das Finanzmarktstabilisierungsbe-
schleunigungsgesetz vom 17. Oktober
2008 (BGBl. I S. 1982, 1986), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juli
2009 (BGBl. I S. 1980) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

Das Finanzmarktstabilisierungsbe-
schleunigungsgesetz vom 17. Oktober
2008 (BGBl. I S. 1982, 1986), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juli
2009 (BGBl. I S. 1980) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert:

1. u n v e r ä n d e r t

a) Nach der Angabe zu § 7e wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 7f Zusammenhang mit Stabilisierungsmaß-
nahmen“

b) Nach der Angabe zu § 19 wird fol-
gende Angabe angefügt:

„§ 20 Veränderung und Beendigung von
Rekapitalisierungsmaßnahmen“

2. § 7 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Wird im Zusammenhang
mit einer Rekapitalisierung nach §
7 des Finanzmarktstabilisierungs-
fondsgesetzes eine Hauptver-
sammlung zur Beschlussfassung
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über eine Kapitalerhöhung gegen
Einlagen einberufen, gilt § 16 Ab-
satz 4 des Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die
Einberufung zur Hauptversamm-
lung spätestens am 21. Tag vor
dem Tag der Hauptversammlung
erfolgen muss. Abweichend von §
123 Absatz 3 Satz 3 des Aktien-
gesetzes hat sich der Nachweis
bei börsennotierten Gesellschaften
auf den Beginn des 18. Tages vor
der Versammlung zu beziehen
und muss der Gesellschaft unter
der in der Einberufung hierfür mit-
geteilten Adresse bis spätestens
am vierten Tag vor der Hauptver-
sammlung zugehen, soweit der
Vorstand in der Einberufung der
Hauptversammlung keine kürzere
Frist für den Zugang des Nach-
weises bei der Gesellschaft vor-
sieht; abweichende Satzungsbe-
stimmungen sind unbeachtlich.
Die vorstehenden Regelungen gel-
ten entsprechend, wenn die Kapi-
talerhöhung nicht nur von dem
Fonds, sondern auch oder aus-
schließlich von den Aktionären
oder Dritten gezeichnet werden
kann oder die Tagesordnung der
Hauptversammlung neben der Be-
schlussfassung über die Kapital-
erhöhung noch andere Gegen-
stände enthält.“

b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz
angefügt:

„§ 194 Absatz 1 Satz 2 des Ak-
tiengesetzes gilt entsprechend, so-
fern die Ausgabe neuer Aktien ge-
gen Hingabe von Einlagen aus
von dem Fonds eingegangenen
stillen Gesellschaften erfolgt.“

c) Dem Absatz 6 werden die folgen-
den Sätze angefügt:

„Das Recht, gemäß § 225 des Ak-
tiengesetzes Sicherheitsleistung
zu verlangen, steht Gläubigern
nicht zu, wenn der Betrag des
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Grundkapitals der Gesellschaft vor
der Kapitalherabsetzung durch ei-
ne Kapitalerhöhung mindestens
wieder erreicht wird, die zugleich
mit der Kapitalherabsetzung be-
schlossen ist. Gleiches gilt für den
Fall, dass in dem Beschluss fest-
gelegt wird, dass der Unter-
schiedsbetrag des Grundkapitals
vor der Kapitalherabsetzung ab-
züglich des Grundkapitals nach
der Kapitalerhöhung in die Kapital-
rücklage einzustellen ist. § 228
Absatz 2 des Aktiengesetzes gilt
unbeschadet des § 7c entspre-
chend. Im Fall des Satzes 5 dürfen
Beträge, die aus der Auflösung der
Kapitalrücklage und aus der Kapi-
talherabsetzung gewonnen wer-
den, nicht zu Zahlungen an die Ak-
tionäre und nicht dazu verwandt
werden, die Aktionäre von der
Verpflichtung zur Leistung von
Einlagen zu befreien.“

d) Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Aktionäre, die eine für den Fort-
bestand der Gesellschaft erforder-
liche
Rekapitalisierungsmaßnahme,
insbesondere durch ihre Stimm-
rechtsausübung oder die Einle-
gung unbegründeter Rechtsmittel,
verzögern oder vereiteln, um da-
durch ungerechtfertigte Vorteile für
sich zu erlangen, sind der Gesell-
schaft gesamtschuldnerisch zum
Schadenersatz verpflichtet.“

3. § 7a wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t

a) In Absatz 1 wird nach Satz 4 fol-
gender Satz eingefügt:

„Dies gilt auch für die Ausgabe
von Wandelschuldverschreibun-
gen durch ein Unternehmen des
Finanzsektors gegen Einbringung
von Vermögenseinlagen aus stil-
len Beteiligungen nach § 15.“
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b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Für bedingtes Kapital nach
Absatz 1 gilt § 218 des Aktienge-
setzes entsprechend.“

4. In § 7b Absatz 1 Satz 3 werden nach
den Wörtern „Absatz 1 und 2 Satz 2“
die Wörter „sowie Absatz 4 Satz 2“
eingefügt.

4. u n v e r ä n d e r t

4a. § 7c Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Klagen oder Anträge auf Erlass
von Entscheidungen im einstweili-
gen Anordnungsverfahren stehen
weder der Eintragung von Be-
schlüssen der Hauptversammlung
nach den §§ 7, 7a und 7b noch der
Umsetzung von damit verbunde-
nen, nicht eintragungspflichtigen
Beschlüssen nach den §§ 7f und 15
entgegen.“

5. § 7e wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t

„§ 7e

Kapitalmaßnahmen durch Dritte im
Zusammenhang mit einer Stabilisie-

rungsmaßnahme

Die §§ 7 bis 7d gelten entspre-
chend für Kapitalmaßnahmen, insbe-
sondere die Ausgabe neuer Aktien ge-
gen Hingabe von Einlagen aus von
dem Fonds eingegangenen stillen Ge-
sellschaften oder zur Beschaffung von
Mitteln zum Zweck der Rückgewähr
solcher Einlagen, im Zusammenhang
mit einer Stabilisierungsmaßnahme
nach den §§ 6 bis 8 des Finanzmarkt-
stabilisierungsfondsgesetzes, wenn die
neuen Aktien aus der Kapitalmaßnah-
me auch oder ausschließlich durch
Dritte gezeichnet werden. Dies gilt ins-
besondere, wenn durch die Kapital-
maßnahmen die Voraussetzung für ei-
ne Maßnahme nach § 6 des Finanz-
marktstabilisierungsfondsgesetzes ge-
schaffen werden soll.“
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6. Nach § 7e wird folgender § 7f einge-
fügt:

6. Nach § 7e wird folgender § 7f einge-
fügt:

„§ 7f „§ 7f

Zusammenhang mit Stabilisie-
rungsmaßnahmen

Zusammenhang mit Stabilisie-
rungsmaßnahmen

Ein Zusammenhang mit der Stabi-
lisierung, einer Rekapitalisierung oder
einer anderen Stabilisierungsmaß-
nahme im Sinne der §§ 7 bis 7b und
7e besteht auch dann, wenn Beschlüs-
se der Hauptversammlung des Unter-
nehmens, insbesondere über Kapital-
maßnahmen oder die Ermächtigung
des Vorstands zu deren Vornahme,
dem Zweck dienen,

Ein Zusammenhang mit der Sta-
bilisierung, einer Rekapitalisierung
oder einer anderen Stabilisierungs-
maßnahme im Sinne der §§ 7 bis 7b
und 7e besteht auch dann, wenn Be-
schlüsse der Hauptversammlung des
Unternehmens, insbesondere über
Kapitalmaßnahmen oder die Ermäch-
tigung des Vorstands zu deren Vor-
nahme, dem Zweck dienen,

1. eine von dem Fonds im Zuge einer
solchen Maßnahme bereits erwor-
bene Beteiligung an dem Unter-
nehmen ganz oder teilweise zu
übertragen oder zu veräußern,

1. u n v e r ä n d e r t

2. die Bedingungen der Beteiligung
zu ändern,

2. u n v e r ä n d e r t

3. die Beteiligung als Einlage in das
Unternehmen einzubringen, ins-
besondere gegen Ausgabe von
Aktien oder Wandelschuldver-
schreibungen,

3. u n v e r ä n d e r t

4. die Beteiligung in vergleichbarer
Weise umzustrukturieren, insbe-
sondere aufzuteilen oder als
Wertpapier auszugestalten, oder

4. u n v e r ä n d e r t

5. dem Fonds erstmalig oder zusätz-
liche Umtausch- und Bezugsrech-
te einzuräumen.

5. dem Fonds erstmalig oder zu-
sätzliche Umtausch- und Bezugs-
rechte einzuräumen und beding-
tes Kapital für die Erfüllung der
dadurch entstehenden An-
sprüche zu schaffen.

Dasselbe gilt, wenn der Beschluss der
Hauptversammlung eine Vereinbarung
mit dem Fonds oder eine Erklärung der
Geschäftsführung des Unternehmens
vorsieht, die aus einer Kapitalmaß-
nahme dem Unternehmen zufließen-

Dasselbe gilt, wenn der Beschluss
der Hauptversammlung eine Verein-
barung mit dem Fonds oder eine Er-
klärung der Geschäftsführung des
Unternehmens vorsieht, die aus einer
Kapitalmaßnahme dem Unternehmen
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den Mittel überwiegend für eine Rück-
zahlung von dem Unternehmen durch
den Fonds zur Verfügung gestelltem
Kapital zu verwenden.“

zufließenden Mittel überwiegend für
eine Rückzahlung von dem Unter-
nehmen durch den Fonds zur Verfü-
gung gestelltem Kapital zu verwen-
den.“

7. § 12 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 7. u n v e r ä n d e r t

„(1) Wird die Kontrolle im Sinne
des § 29 Absatz 2 des Wertpapierer-
werbs- und Übernahmegesetzes über
eine Zielgesellschaft durch den Bund,
den Fonds oder durch ihre jeweiligen
Tochtergesellschaften im Zusammen-
hang mit einer Stabilisierungsmaß-
nahme nach dem Finanzmarktstabili-
sierungsfondsgesetz, einschließlich
der nachträglichen Erhöhung einer im
Rahmen einer Stabilisierungsmaß-
nahme erworbenen Beteiligung des
Fonds, oder einer Maßnahme nach
dem Rettungsübernahmegesetz er-
langt, so befreit sie die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht von
der Pflicht zur Veröffentlichung nach §
35 Absatz 1 Satz 1 des Wertpapierer-
werbs- und Übernahmegesetzes und
zur Abgabe eines Angebots nach § 35
Absatz 2 Satz 1 des Wertpapierer-
werbs- und Übernahmegesetzes.“

8. Dem § 15 werden die folgenden Ab-
sätze 3 und 4 angefügt:

8. u n v e r ä n d e r t

„(3) Die Absätze 1 und 2 gelten
auch für nachträgliche Änderungen
oder Ergänzungen und die Aufhebung
einer Vereinbarung über stille Beteili-
gungen des Fonds an einem von ihm
gestützten Unternehmen des Finanz-
sektors.

(4) Die vorzeitige Rückgewähr ei-
ner Vermögenseinlage des Fonds oder
einvernehmliche Aufhebung einer stil-
len Gesellschaft nach Absatz 1 gilt
nicht als Rückgewähr von Einlagen im
Sinne des § 57 des Aktiengesetzes.“

9. § 16 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t

a) In Satz 3 werden nach den Wör-
tern „im Sinne des § 314 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs“ die Wörter
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„und keine Vertragsverletzung“
eingefügt.

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz
eingefügt:

„Die Übertragung einer gesell-
schaftsrechtlichen Beteiligung auf
den Fonds stellt keinen Grund für
die Einziehung oder Kündigung
der Beteiligung und keine Ver-
tragsverletzung dar.“

10. Dem § 18 Absatz 4 wird folgender Satz
angefügt:

10. u n v e r ä n d e r t

„Dies gilt insbesondere für die Ausga-
be neuer Aktien gegen Hingabe von
Einlagen aus von dem Fonds einge-
gangenen stillen Gesellschaften oder
von sonstigen Verbindlichkeiten des
Unternehmens gegenüber dem
Fonds.“

11. In § 19 Satz 1 werden nach den Wör-
tern „Die Übernahme“ die Wörter „,
Umstrukturierung, Veränderung oder
Veräußerung“ eingefügt.

11. u n v e r ä n d e r t

12. Folgender § 20 wird angefügt: 12. u n v e r ä n d e r t

„§ 20

Veränderung und Beendigung von
Rekapitalisierungsmaßnahmen

(1) Das Unternehmen des Fi-
nanzsektors ist verpflichtet, auf Ver-
langen des Fonds zumutbare Maß-
nahmen vorzunehmen, die für die
Rückführung, Veräußerung, Übertra-
gung oder Änderung von im Zusam-
menhang mit einer Rekapitalisierung
erworbenen Beteiligungen des Fonds
zweckdienlich sind. Das gilt insbeson-
dere für die Börsenzulassung von Fi-
nanzinstrumenten und die Erstellung
von Wertpapierprospekten oder sons-
tigen Angebotsunterlagen, die in Form
und Inhalt den anwendbaren gesetzli-
chen Vorgaben zu entsprechen haben.
Auf Verlangen des Fonds sind solche
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Wertpapierprospekte oder sonstige
Angebotsunterlagen auch mehrspra-
chig und unter Beachtung der Anforde-
rungen an derartige Unterlagen auch
für das Angebot an institutionelle Anle-
ger im Ausland zu erstellen.

(2) Kosten von öffentlichen oder
nichtöffentlichen Angeboten von Betei-
ligungen oder Finanzinstrumenten, die
im Zusammenhang mit der Beendi-
gung, der Umstrukturierung, der Refi-
nanzierung, der Übertragung, der Ver-
äußerung oder der Änderung von im
Zusammenhang mit einer
Rekapitalisierung erworbenen Beteili-
gungen des Fonds stehen, einschließ-
lich der Kosten der Erstellung von
Wertpapierprospekten und Unterlagen
im Sinne des Absatzes 1 Satz 2, sind
von dem Unternehmen zu tragen. Kos-
ten, die dem Fonds in diesem Zusam-
menhang entstehen, sind dem Fonds
zu erstatten.

(3) Das Unternehmen ist verant-
wortlich für die Gesetzmäßigkeit, Rich-
tigkeit und Vollständigkeit von Wertpa-
pierprospekten oder sonstigen Unter-
lagen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2,
die das Unternehmen im Zusammen-
hang mit Börsenzulassungen oder An-
geboten von Finanzinstrumenten er-
stellt. Der Fonds ist nicht Veranlasser
im Sinne des § 44 Absatz 1 des Bör-
sengesetzes. Wird der Fonds aufgrund
einer Unrichtigkeit, Unvollständigkeit
oder der mangelnden Verständlichkeit
derartiger Wertpapierprospekte oder
Unterlagen von Dritten in Anspruch
genommen, so stellt das Unternehmen
den Fonds von sämtlichen daraus ent-
stehenden Schäden, Kosten und Aus-
lagen frei. Dies gilt auch dann, wenn
der Fonds an der Erstellung der Wert-
papierprospekte oder Unterlagen mit-
gewirkt hat.

(4) § 57 des Aktiengesetzes fin-
det auf die Maßnahmen des Unter-
nehmens im Sinne des Absatzes 1, auf
die Übernahme und Erstattung von
Kosten gemäß Absatz 2 und auf die
Freistellung gemäß Absatz 3 keine
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Anwendung.“

Artikel 6 Artikel 6

Änderung des Aktiengesetzes Änderung des Aktiengesetzes

Das Aktiengesetz vom 6. September
1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch
Artikel … des Gesetzes vom … (BGBl. I S.
…) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

Das Aktiengesetz vom 6. September
1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch
Artikel … des Gesetzes vom … (BGBl. I S.
…) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 93 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 1. § 93 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Die Ansprüche aus diesen
Vorschriften verjähren bei Gesellschaf-
ten, die zum Zeitpunkt der Pflichtver-
letzung börsennotiert oder Kreditinsti-
tute im Sinne des § 1 Absatz 1 des
Kreditwesengesetzes sind, in zehn
Jahren, bei anderen Gesellschaften in
fünf Jahren.“

„(6) Die Ansprüche aus diesen
Vorschriften verjähren bei Gesellschaf-
ten, die zum Zeitpunkt der Pflichtver-
letzung börsennotiert sind, in zehn
Jahren, bei anderen Gesellschaften in
fünf Jahren.“

2. In § 142 Absatz 2 Satz 1 werden vor
dem Punkt am Ende die Wörter „; dies
gilt auch für nicht über zehn Jahre zu-
rückliegende Vorgänge, sofern die Ge-
sellschaft zur Zeit des Vorgangs bör-
sennotiert oder ein Kreditinstitut im
Sinne des § 1 Absatz 1 des Kreditwe-
sengesetzes war“ eingefügt.

2. In § 142 Absatz 2 Satz 1 werden vor
dem Punkt am Ende die Wörter „; dies
gilt auch für nicht über zehn Jahre zu-
rückliegende Vorgänge, sofern die Ge-
sellschaft zur Zeit des Vorgangs bör-
sennotiert war“ eingefügt.

Artikel 7 Artikel 7

Änderung des Einführungsge-
setzes zum Aktiengesetz

Änderung des Einführungsge-
setzes zum Aktiengesetz

§ 24 des Einführungsgesetzes zum Ak-
tiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I
S. 1185), das zuletzt durch Artikel … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) geändert
worden ist, wird wie folgt gefasst:

§ 24 des Einführungsgesetzes zum Ak-
tiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I
S. 1185), das zuletzt durch Artikel … des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) geändert
worden ist, wird wie folgt gefasst:
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„§ 24 „§ 24

Übergangsvorschrift zu dem Gesetz zur
Restrukturierung und geordneten Ab-
wicklung von Kreditinstituten, zur Er-

richtung eines Restrukturierungsfonds
für Kreditinstitute und zur Verlängerung
der Verjährungsfrist der aktienrechtli-

chen Organhaftung

Übergangsvorschrift zu dem Gesetz zur
Restrukturierung und geordneten Ab-
wicklung von Kreditinstituten, zur Er-

richtung eines Restrukturierungsfonds
für Kreditinstitute und zur Verlängerung
der Verjährungsfrist der aktienrechtli-

chen Organhaftung

§ 93 Absatz 6 des Aktiengesetzes in
der seit dem 1. Januar 2011 geltenden
Fassung ist auch auf die vor dem 1. Januar
2011 entstandenen und noch nicht verjähr-
ten Ansprüche anzuwenden.“

§ 93 Absatz 6 des Aktiengesetzes in
der seit dem … [einsetzen: Inkrafttreten
von Artikel 7 nach Artikel 17 dieses Ge-
setzes] geltenden Fassung ist auch auf die
vor dem … [einsetzen: Inkrafttreten von
Artikel 7 nach Artikel 17 dieses Geset-
zes] entstandenen und noch nicht verjähr-
ten Ansprüche anzuwenden.“

Artikel 8 Artikel 8

Änderung des Einkommen-
steuergesetzes

Änderung des Einkommen-
steuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 8. Ok-
tober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das
zuletzt durch … geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

Das Einkommensteuergesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 8. Ok-
tober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das
zuletzt durch … geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

1. In § 4 Absatz 5 Satz 1 wird in Nummer
12 am Ende der Punkt durch ein Semi-
kolon ersetzt und folgende Nummer 13
angefügt:

1. u n v e r ä n d e r t

„13. Jahresbeiträge nach § 12 Absatz
2 des Restrukturierungsfondsgeset-
zes.“

2. Dem § 52 Absatz 12 wird folgender
Satz angefügt:

2. Dem § 52 Absatz 12 wird folgender
Satz angefügt:

„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 13 in der
Fassung des Gesetzes vom … [einset-
zen: Datum und Fundstelle dieses Ge-
setzes] ist erstmals für das Wirtschafts-
jahr anzuwenden, das nach dem 31.
Dezember des Jahres beginnt, in dem

„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 13 in
der Fassung des Gesetzes vom …
[einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Seitenzahl der Verkündung
des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals für Wirtschaftsjahre
anzuwenden, die nach dem 30. Sep-
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dieses Gesetz in Kraft tritt.“ tember 2010 beginnen.“

Artikel 9 Artikel 9

Änderung des Gerichtskosten-
gesetzes

u n v e r ä n d e r t

Das Gerichtskostengesetz vom 5. Mai
2004 (BGBl. I S. 718), das zuletzt durch …
geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert:

a) Nach der Angabe zu § 23 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 23a Sanierungs- und Reorganisationsver-
fahren nach dem Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetz“.

b) Nach der Angabe zu § 53 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 53a Sanierungs- und Reorganisationsver-
fahren nach dem Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetz“.

2. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 1 wird folgende
neue Nummer 2 eingefügt:

„2. in Sanierungs- und Reorgani-
sationsverfahren nach dem
Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetz,“.

b) Die bisherigen Nummern 2 bis 4
werden die Nummern 3 bis 5.

3. Nach § 23 wird folgender § 23a einge-
fügt:ele

ktr
on

isc
he

 V
ora

b-F
as

su
ng

* 

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt. 



Deutscher Bundestag - . Wahlperiode -109- Drucksache /

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

„§ 23a

Sanierungs- und Reorganisations-
verfahren nach dem Kreditinstitute-

Reorganisationsgesetz

Die Kosten des Sanierungs- und
Reorganisationsverfahrens schuldet
nur das Kreditinstitut.“

4. Nach § 53 wird folgender § 53a einge-
fügt:

„§ 53a

Sanierungs- und Reorganisations-
verfahren nach dem Kreditinstitute-

Reorganisationsgesetz

Die Gebühren im Sanierungs- und
Reorganisationsverfahren werden
nach der Bilanzsumme des letzten
Jahresabschlusses vor der Stellung
des Antrags auf Durchführung des Sa-
nierungs- oder Reorganisationsverfah-
rens erhoben.“

5. Nach Teil 1 Hauptabschnitt 6 Ab-
schnitt 4 des Kostenverzeichnisses
(Anlage 1) wird folgender Abschnitt 5
eingefügt:

Entwurf

Nr.
Gebührentat-

bestand
Gebühr oder Satz der
Gebühr nach § 34 GKG

„Abschnitt 5
Sanierungs- und Reorganisationsverfahren nach

dem Kreditinstitute-Reorganisationsgesetz

1650 Sanierungs-
verfahren

0,5

1651 Die Durchfüh-
rung des Sa-
nierungsverfah
rens wird nicht
angeordnet:

Die Gebühr
1650 beträgt 0,2

1652 Reorganisati-
onsverfahren

1,0
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rung des
Reorganisati-
onsverfahrens
wird nicht
angeordnet:

Die Gebühr
1652 beträgt

0,2“.
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Nr.
Gebührentat-

bestand
Gebühr oder Satz der
Gebühr nach § 34 GKG

„Abschnitt 5
Sanierungs- und Reorganisationsverfahren nach

dem Kreditinstitute-Reorganisationsgesetz

1650 Sanierungs-
verfahren

0,5

1651 Die Durchfüh-
rung des Sa-
nierungsverfah
rens wird nicht
angeordnet:

Die Gebühr
1650 beträgt 0,2

1652 Reorganisati-
onsverfahren

1,0

1653 Die Durchfüh-
rung des
Reorganisati-
onsverfahrens
wird nicht
angeordnet:

Die Gebühr
1652 beträgt

0,2“.

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

ele
ktr

on
isc

he
 V

ora
b-F

as
su

ng
* 

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt. 



Deutscher Bundestag - . Wahlperiode -111- Drucksache /

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

Artikel 10 Artikel 10

Änderung des Rechtsanwalts-
vergütungsgesetzes

u n v e r ä n d e r t

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), das
zuletzt durch … geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der
Angabe zu § 23a folgende Angabe
eingefügt:

„§ 24 Gegenstandswert im Sanierungs- und Reorga-
nisationsverfahren nach dem Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetz“.

2. Nach § 23a wird folgender § 24 einge-
fügt:

„§ 24

Gegenstandswert im Sanierungs-
und Reorganisationsverfahren nach

dem Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetz

Ist der Auftrag im Sanierungs- und
Reorganisationsverfahren von einem
Gläubiger erteilt, bestimmt sich der
Wert nach dem Nennwert der Forde-
rung.“

ele
ktr

on
isc

he
 V

ora
b-F

as
su

ng
* 

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt. 



Drucksache / -112- Deutscher Bundestag - . Wahlperiode

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses

Artikel 11 Artikel 11

Änderung des Gesetzes über
das Verfahren in Familiensa-

chen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichts-

barkeit

u n v e r ä n d e r t

In § 375 Nummer 11 des Gesetzes
über das Verfahren in Familiensachen und
in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch
… geändert worden ist, werden die Wörter
„sowie 46a Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 und 5“
gestrichen.

Artikel 12 Artikel 12

Änderung des Pfandbriefgeset-
zes

Änderung des Pfandbriefgeset-
zes

Das Pfandbriefgesetz vom 22. Mai
2005 (BGBl. I S. 1373), das zuletzt durch
Artikel x des Gesetzes vom x (BGBl. I S. x)
geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

Das Pfandbriefgesetz vom 22. Mai
2005 (BGBl. I S. 1373), das zuletzt durch
Artikel x des Gesetzes vom x (BGBl. I S. x)
geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der
Angabe zu § 36 folgende Angabe ein-
gefügt:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der
Angabe zu § 36 folgende Angabe
eingefügt:

„§ 36a Abschließende Regelung für
den Bereich des Pfandbriefgeschäfts“.

„§ 36a Trennungsprinzip bei Reor-
ganisation oder Restrukturierung
der Pfandbriefbank.“

2. § 30 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t

a) In Absatz 5 Satz 1 wird die Anga-
be „§ 46a“ durch die Angabe „§ 46
Absatz 1“ ersetzt.

b) In Absatz 6 Satz 1 werden die
Wörter „den §§ 46 und 46a“ durch
die Angabe „§ 46“ ersetzt.
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3. § 31 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t

a) In Absatz 4 wird Satz 4 durch die
folgenden Sätze ersetzt:

„Die Rechtsbeschwerde ist ausge-
schlossen. Aus der rechtskräftigen
Entscheidung findet die Zwangs-
vollstreckung nach der Zivilpro-
zessordnung statt.“

b) In Absatz 6 Satz 3 wird die Anga-
be „§ 36 Abs. 1a Satz 6 und 7“
durch die Angabe „§ 45c Absatz 7“
ersetzt.

4. Nach § 36 wird folgender § 36a einge-
fügt:

4. Nach § 36 wird folgender § 36a ein-
gefügt:

„§ 36a „§ 36a

Abschließende Regelung für den
Bereich des Pfandbriefgeschäfts

Trennungsprinzip bei Reorganisa-
tion oder Restrukturierung der

Pfandbriefbank

Maßnahmen nach den Vorschrif-
ten des Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetzes oder der §§
48a bis 48s des Kreditwesengesetzes
finden keine Anwendung auf die Teile
der Pfandbriefbank, die nach § 30 Ab-
satz 1 Satz 33) außerhalb eines Insol-
venzverfahrens als Pfandbriefbank mit
beschränkter Geschäftstätigkeit fortbe-
stehen.“

(1) Maßnahmen nach den Vor-
schriften des Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetzes finden
keine Anwendung auf die Teile der
Pfandbriefbank, die nach § 30 Ab-
satz 1 Satz 3 im Falle einer Insol-
venz als Pfandbriefbank mit be-
schränkter Geschäftstätigkeit fort-
bestehen würden. Wird ein Reor-
ganisationsverfahren nach § 7 des
Kreditinstitute-
Reorganisationsgesetzes angeord-
net, gelten für den Bereich des
Pfandbriefgeschäfts die §§ 30 bis
36 entsprechend. Der Sachwalter
soll die Bestimmungen des Reor-
ganisationsplans bei Erfüllung sei-
ner Pflichten und Ausübung seiner
Rechte beachten, es sei denn, es
droht entgegen §§ 30 bis 36 eine
Benachteiligung der Pfandbrief-
gläubiger.

3
) Amtlicher Hinweis: Die Regelung berücksichtigt bereits die Neufassung des § 30 Absatz 1 des Pfandbriefge-

setzes durch Artikel 3 Nummer 14 des Gesetzes zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der ge-
änderten Kapitaladäquanzrichtlinie (Bundestagsdrucksachen 17/1720, 17/2472).
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(2) Trifft eine Übertragungs-
anordnung nach § 48a des Kredit-
wesengesetzes Bestimmungen zur
teilweisen oder vollständigen Über-
tragung des Pfandbriefgeschäfts,
ist die Übertragung abweichend
von § 48g Absatz 2 Nummer 1 des
Kreditwesengesetzes nach Maßga-
be der §§ 30 bis 36 zu vollziehen.
Der Sachwalter ist an die Bestim-
mungen der Übertragungsanord-
nung nicht gebunden, soweit diese
entgegen §§ 30 bis 36 die Pfand-
briefgläubiger benachteiligt.

(3) Bei Einleitung des Reorga-
nisationsverfahrens oder bei Er-
lass der Übertragungsanordnung
kann die Bundesanstalt den Sach-
walter von Amts wegen vorläufig
bestellen. Die gerichtliche Ernen-
nung ist unverzüglich nachzuho-
len.“

Artikel 13 Artikel 13

Änderung des Einlagensiche-
rungs- und Anlegerentschädi-

gungsgesetzes

u n v e r ä n d e r t

Das Einlagensicherungs- und Anleger-
entschädigungsgesetz vom 16. Juli 1998
(BGBl. I S. 1842), das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 5 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe
„§ 46a Abs. 1 Nr. 1 bis 3“ durch die
Angabe „§ 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer
4 bis 6“ ersetzt.

2. In § 9 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe
„§ 46a“ durch die Angabe „§ 46“ er-
setzt.ele
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Artikel 14 Artikel 14

Änderung des Investmentge-
setzes

u n v e r ä n d e r t

Das Investmentgesetz vom 15. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 2676), das zuletzt
durch … geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. In § 17a Absatz 2 Satz 2 wird die An-
gabe „§ 36 Abs. 1a Satz 2 bis 5 des
Kreditwesengesetzes“ durch die Anga-
be „§ 45c Absatz 6 und 7 des Kredit-
wesengesetzes“ ersetzt.

2. In § 19i Satz 5 wird die Angabe „§ 45
Abs. 4 Satz 1 des Kreditwesengeset-
zes“ durch die Angabe „§ 45 Absatz 5
Satz 1 des Kreditwesengesetzes“ er-
setzt.

Artikel 15 Artikel 15

Änderung des
Zahlungsdiensteaufsichtsgeset

zes

u n v e r ä n d e r t

Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1506), das
zuletzt durch … geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

1. In § 15 Absatz 2 wird die Angabe „§ 36
Abs. 1a Satz 2 bis 5 des Kreditwesen-
gesetzes“ durch die Angabe „§ 45c
Absatz 6 und 7 des Kreditwesengeset-
zes“ ersetzt.

2. § 16 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt
gefasst:

„§ 45c Absatz 2 Nummer 8, Absatz 6
und 7, § 46 Absatz 1 Satz 3 bis 6 so-
wie § 46c des Kreditwesengesetzes
gelten entsprechend.“
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Artikel 16 Artikel 16

Änderung des Anfechtungsge-
setzes

u n v e r ä n d e r t

In § 7 Absatz 3 des Anfechtungsgeset-
zes vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911),
das zuletzt durch … geändert worden ist,
werden die Wörter „§ 46a Abs. 1 Satz 1
des Gesetzes über das Kreditwesen“ durch
die Wörter „§ 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer
4 bis 6 des Kreditwesengesetzes“ ersetzt.

Artikel 16a

Änderung der Prüfungsbe-
richtsverordnung

In § 10 Absatz 1 Satz 1 der Prü-
fungsberichtsverordnung vom 23. No-
vember 2009 (BGBl. I S. 3793) wird nach
der Angabe „§ 25a Absatz 1 Satz 3“ die
Angabe „Nummer 1“ gestrichen.

Artikel 17 Artikel 17

Inkrafttreten Inkrafttreten

Die Artikel 3 und 4 treten am 31. De-
zember 2010, Artikel 5 tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt
dieses Gesetz am 1. Januar 2011 in Kraft.

Die Artikel 3 und 4 treten am 31. De-
zember 2010, Artikel 2 Nr. 16a sowie die
Artikel 5, 6 und 7 treten am Tag nach der
Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt dieses
Gesetz am 1. Januar 2011 in Kraft.ele
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